
Bischof Ernst Hornig un se1in Umfeld
in der Nachkriegszeit aan 4 945 1949

VO Dietrich Meyer
Gegenstand des Referates 1St der Weg VOon Bischof Ernst Hornig VOI Breslau ach
Gorlitz un: das spannungsreiche Verhältnis der Kirchenleitung 1mM Umgang N1t-
einander SOWILE MIt den befreundeten Kirchenvertretern dieser Jahre: Als Grund-
lage für dieses Thema ISt die chronologische Abfolge der wichtigsten Ereignisse im
Anhang beigefügt, wobei die Daren dem tabellarischen Lebenslauf Hornigs VO

April 948 CNINOMMEN sind (Anlage 6 Es wurden lediglich einıge wichtige
Ereignisse kursiv hinzugesetzt, die bei Hornig VOTAaUSSCSCLIZL werden, weil s$1e seine
Vita nicht unmittelbar berührten oder IST nach seiner Niederschrift der Daren
erfolgten. Die Tabelle bietet insofern schon ıne AussageZThema, als 41185

ihr hervorgeht, dass Hornig sich selbst liebsten in dem weiten Umfeld der EKD
(Treysa) un: der Genfter Okumene verstand. Hier schlug sein Herz, Was sich auch
in seinen Veröffentlichungen zeigt.

Die faktische Leitung der schlesischen Kirche durch Hornig un durch seine
Breslauer Mitstreiter der Bekennenden Kirche nach dem Verlassen des Konsi-
StOrTLUMS VO  — Breslau . Januar 1945 e1in. So beschreibt Hornig 1m Amtlichen
Mitteilungsblatt derEvangelischen Kirchenteitungd€1' Kirchenprovinz Schlesien: „Der
Provinzialbruderrat der Bekennenden Kirche Schlesiens hart nach dem Abtreten des

L)as Thema ISt D  bereits verschiedenrtlich behandelt worden. Grundsärzlich sind die beiden
Quellenpublikationen Vo ERN HOorRrRNnIG heranzuziehen: Die schlesische evangelische Kirche
1945 - 964 Dokumente u55 der Nachkriegszeit Geschichte der schlesischen Kirche 1m 76
Jet östlich und westlich der Neiße, hg. VO  — Manfred Jacobs, Görlitz 2001:;: DERS.,, Rundbriefe auls
der Evangelischen Kirche VO'  x Schlesien 946—1 hg. Dietmar Nefs, Sigmaringen
HANS-JOACHIM FRÄNKEL, Die evangelische Kirche Schlesien ach 1945 JSKG 67, 1988,
183—205 un ERNST HORNIG, Zur schlesischen Kirchengeschichte 945/46 Vier Berichte
JSKG 1967, 91-151)fDie Schlesische Kirche bald ach dem weiten Weltkrieg
JSKG 47,1968, K191)
An Sekundärliteratur VOor allem DIETMAR NESS, Die Neuordnung der schlesischen Kirche in
der Oberlausitz 1945 - 51 (in Wegmarken der Oberlausitzer Kirchengeschichte, hg. VO: Ver-
e1iInN 1r schlesische Kirchengeschichte, Düsseldorf und Görlitz 4,3-9 DERS.,, Evangelisch-
kirchliches Leben ın Schlesien NnaCc. 1945 73,1994 51—108); DERS.;, Die Schlesische
Kirchenleitung 1945 bl\ 1947 Biogramme 86, 2007, 75-184); HANS-JOCHEN KÜHNE,
Die Hofkirchensynode Neuanfang 8 der Kirchenprovinz, 86, 2007, 99—-156)
HANS-MARTIN BREGGER, Kontinuität in der evangelischen Kirche VO:  »3 SchlesienS
Ein Beitrag ZUFLC kirchenjuristischen Zeitgeschichte, Görlitz 2010 (Beiheft uUum JSKG 129
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Konsistoriums in Breslau die Kirchenleitung der Kirchenprovinz Schlesien und amit
die Leitungsbefugnis SOWIE die Vermögensverwaltung für die Kirchenprovinz über-
nommen ““ Dieser Satz War gedeckt durch die Vorgänge in Breslau, aber enthielrt
den Anspruch Sanz Schlesien, der zunächst einmal durchgesetzt werden wollte.
Dietmar Ne{s hat diesen Satz als „die Festschreibung der Usurpation kirchenleitender
Machrt durch die Bekennende Kirche Naumburger Provenienz“ bezeichnet.? Man
annn das nachträglich sehen, aber ISt nicht die Sicht der damaligen Kirchen-
leitung und auch nichrt die Sicht Hornigs. Und als Historiker moöchrte zunächst
einmal verstehen, WIE die damals Beteiligten sich selbst verstanden haben.

[DDie Kirchenleitung ın Breslau

Als sich 250 vier Mirglieder der KirchenleitungVO:  m Hornig CIrCeNNTCN, weil sich
Verständnis der nicht MIt em VO  a Hornig deckte und Hornig darum sein

Verhältnis BK kritisch reflektierte, hat den damaligen Vorgang dargestellt:
Die UÜbernahme des Kirchenregiments der schlesischen Kirche durch Män-
NCr der Bekennenden Kirche Schlesiens War nicht einfach ın Erbe der
Bekennenden Kirche. Diese UÜbernahme der Kirchenleitung War Aur mOg-
ich infolge der persönlichen Initiative der in der Festung Breslau verblie-
benen Mitglieder un des einen Mitarbeiters des Bruderrats. Es 1€5
Fränkel, Ihle un ich.* Auf diesen wenigen Schultern ruhte damals die
Verantwortung für die Ubernahme des Kirchenregiments, un 1€es in den
Tagen, ın denen Russen un: Polen Breslau besetzten und die Polnische
Evangelische Kirche bereit WAaäl, uns Kirchenregiment bestreiten.
Es ISt also nicht S als hätten WILr damals NSCIC Ämter 4auUs der and des
Bruderrates empfangen. Fränkel un ich haben die Mitglieder des Bruder-

EeIrSt herangeholt. kin Mirtglied des Bruderrates habe ich EIrSTt ach
onaten ZUFFE Mitarbeit in der Kirchenleitung Fränkel un: ich
WAarch allein da, den Anspruch auf das Kirchenregiment VOT der Kirche
und der politischen Offentlichkeit Vvertreten, und das LUr möglich auf

Amtliche Mitteilungen Nr. OIn 1945,
NESSsSs, Evangelisch-kirchliches Leben (s. Anm 1)
Da Dietmar Nef die Biogramme der Mirtglieder der Kirchenleitung in JSKG 2007,

k/>5— zusammengestellit hat, se1 1er generell darauf verwiesen, hne jeweils die Daten nach-
zuweisen. Ich liste die Mitglieder hier UL miıt ihren Vornamen auf: Walter Bach, Max Bartos,
Robert Berger, Conrad Büchsel, Ulrich Bunzel, Paul Ehrlich, Hans-Joachim Fränkel, Ernst Hor-
nıg Max Ihle. Alfred Kellner, Joachim Konrad, Philipp Kreutz, Wilhelm Kunze, Walrer Lintzel,
Kurt Milde. Helmut Reese, Werner Schmauch, Kurt Schulz. Wilhelm Vogel, Martin Wahn
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Grund der Autorität, die u1lls (Gott durch Handeln iın der Festung hatte
zufallen lassen. Damals erklärte ich dem Beauftragten des polnischen Staates
für die Kirchenfragen, AaSss die Schlesische Kirche ein Gilied der Bekennen-
den Kirche Preufßsens sSC1 un daher 1mM Preutfßsischen Bruderrat ihr Kirchen-
regiment sehe. Sie könne nichrt durch die Polnische Evangelische Kirche
übernommen werden, die nicht in derselben Bekenntnisbindung stehe ?

Die UÜbernahme des Kirchenregiments WAar danach ein persönliches Glaubens-
Wagnı1s, dessen Erfolg Hornig letztlich (3Ort zuschrieb. Das Hereinholen des Bruder-

War hm mehr 1n Akt kirchenpolitischer Klugheit, ULn polnisch evangelische
Ansprüche abzuwehren.

Hornig WUSSIEC schr SCHAU, dass S$1IC die orgänge in der Hauptstadt nicht auf
das ZESAMLTC Land übertragen jeßen un machrte darum, sobald 165 möglich War

(vom 24. Juni bis 56 Juli); eine Reise durch die Kirchenkreise Waldenburg, Lands-
hut, Schönau und Hirschberg, WO die vorhandenen Superintendenten un Pfar-
FE Konventen zusammenholre. In seinem Bericht VO  m dieser Reise notierte
ZUu Mai in Schweidnitz: „Anliegen der Brüder: Die Leitung der Kirche solle
aus dem Rahmen der Leitung der Naumburger Synode auf welitere Basis
gestellt werden E Das Recht ZUr Kirchenleitung könne nicht VO  _ dem Aushal-
tcn in Breslau hergeleitet werden. Die Anordnungen seien Zu eil diktartorisch.
Superintendenten un Ptarrer sSOWIle Konvente wollen eın Wort mitreden“. Als
Ergebnis dieser Diskussion fasste G1 INMECN, se1 „für beide Seiten befriedigend”

„Man schied ın vollem Einvernehmen“® Am folgenden Tag entwickelte
sein Verständnis VOIN Kirchenleitung, beabsichtigte „Nichtleitung einer rch-
ichen Gruppe für einen eil des Kirchenwesens, sondern die Gesamtleitung für
die Kirchenprovinz. ”

Bei dem Bevollmächtigten der polnischen evangelischen Kirche, Professor
Niemczik, konnte in einem Gespräch AIN 31 Juli iıne Bestätigung erzielen, A4aSss
die schlesische Kirchenleitung „1mM CNSSICH Einvernehmen MIit dem Unterzeich-
neten“ Niemczik stehe un 1n diesem Sinne ‚einer Zusammenarbeit! die derzeit
VO  _ den staatlichen Stellen anerkannte Evangelische Kirchenregierung in diesem
Raum  « darstelle.® Freilich scheiterte der Anspruch hinsichrlich der Oberlausitz

HORNIG, Bericht über den Weg des Bruderrates der Bekennenden Kirche Schlesiens 1948—
masch. Ms., 1950 (AKG 12-810), 18, Anlage
AKG (Kirchenprovinz Schlesien ıIM Umbruch).
Ebd
“bd
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den politischen Gegebenheiten, enn Schlesien gehörte 11U11 bis ZULC Grenze der
Görlitzer Neisse Polen, A4Ss die Gebiete westlich der Neisse VO.  3 Breslau nicht
mehr verwaltet un: geleitet werden konnten. Bischof Dibelius daher
24. Juli 1945 Superintendent anger VO  ; Goörlitz als seinen Vertrauensmann für die

Oberlausitzer Kirchenkreise.? uch Oberschlesien hatte INa  —; auUumM ine
Verbindung un 1er SELTZIEC der Staat früher als in Mittelschlesien seine Rechrte
durch Ferner gab im Lande Selbständigkeitsbestrebungen WI1eE die VO  z Super-
intendent Loheyde un: Prof. Knevels, die INan sich behaupten IMUSSIE. Nur
miıt Pfarrer Schmauch Raum Hirschberg War iInan cheologisch eins un fand in
ihm iıne kräftige Unterstützung des Leitungsanspruchs.

Die Kirchenleitung in Breslau eginn VoN Männern der Naumburger
epragt, doch WAar Hornig welse CHUuS, S1C durch Männer der Christophori-

Synode erganzen. Conrad Büchsel! War schon 1927 Konsistorialrat berufen
worden und verhielt sich als Leiter des Multterhauses Bethanien im Dritten Reich
abseits der Kirchlichen Gruppierungen. einem Briefan Zänker, MIt dem freund-
schafrlich verbunden W: beschreibt die Situation in Breslau bei Kriegsende:

„Nach dem Weggang des Konsistoriums mufsten WIT, die WIr in Breslau —

rückblieben, uns irgendwie ıne gemeinsame Führung geben. Wiır haben
deshalb 15 1945 uUuNs einmutig dahin erklärt, WITr uns der Beken-
nenden Kirche zugehörig wüßten, un damit ging die Leitung selbstver-
staändlich Bruder Hornig un Bruder Konrad über. Ich habe nicht
gezoögert, diesen gemeinsamen Schritt Cun, wobei ich natürlich in voller
Oftenheit meine bisherige Stellung ZUT dargelegt habe den schwe-
fen Kampfmonaten sind WIFr dann einer wirklichen Bruderschafrt Uu5Sail-

mengewachsen. Das für mich ein esonders schönes Erlebnis. Ich War

doch in der etzten Zeit, da ich keiner kirchlichen Gruppe wirklich fest
angehörte, eın einsamer Mann geworden. hne diesen Zusammenschlufß
hätten WIr Ja 1er nicht existieren können.188  DIETRICH MEYER  den politischen Gegebenheiten, denn Schlesien gehörte nun bis zur Grenze der  Görlitzer Neisse zu Polen, so dass die Gebiete westlich der Neisse von Breslau nicht  mehr verwaltet und geleitet werden konnten. Bischof Dibelius ernannte daher am  24. Juli 1945 Superintendent Langer von Görlitz als seinen Vertrauensmann für die  5 Oberlausitzer Kirchenkreise.” Auch zu Oberschlesien hatte man kaum eine  Verbindung und hier setzte der Staat früher als in Mittelschlesien seine Rechte  durch. Ferner gab es im Lande Selbständigkeitsbestrebungen wie die von Super-  intendent Loheyde und Prof. Knevels, gegen die man sich behaupten musste. Nur  mit Pfarrer Schmauch im Raum Hirschberg war man theologisch eins und fand in  ihm eine kräftige Unterstützung des Leitungsanspruchs.  Die Kirchenleitung in Breslau war zwar zu Beginn von Männern der Naumburger  BK geprägt, doch war Hornig weise genug, sie durch Männer der Christophori-  Synode zu ergänzen. Conrad Büchsel war schon 1927 zum Konsistorialrat berufen  worden und verhielt sich als Leiter des Mutterhauses Bethanien im Dritten Reich  abseits der Kirchlichen Gruppierungen. In einem Brief an Zänker, mit dem er freund-  schaftlich verbunden war, beschreibt er die Situation in Breslau bei Kriegsende:  „Nach dem Weggang des Konsistoriums mußten wir, die wir in Breslau zu-  rückblieben, uns irgendwie eine gemeinsame Führung geben. Wir haben  deshalb am 15. 2. 1945 uns einmütig dahin erklärt, daß wir uns der Beken-  nenden Kirche zugehörig wüßten, und damit ging die Leitung selbstver-  ständlich an Bruder Hornig und Bruder Konrad über. Ich habe nicht  gezögert, diesen gemeinsamen Schritt zu tun, wobei ich natürlich in voller  Offenheit meine bisherige Stellung zur B.K. dargelegt habe. In den schwe-  ren Kampfmonaten sind wir dann zu einer wirklichen Bruderschaft zusam-  mengewachsen. Das war für mich ein besonders schönes Erlebnis. Ich war  doch in der letzten Zeit, da ich keiner kirchlichen Gruppe wirklich fest  angehörte, ein einsamer Mann geworden. Ohne diesen Zusammenschluß  hätten wir ja hier nicht existieren können. ... Es wurde eine Kirchenleitung  gebildet, die zunächst aus den in Schlesien verbliebenen Mitgliedern des  Bruderrates der Naumburger Synode bestand. Allmählich ist aber der Kreis  erweitert worden. Es wurde nötig, ein rechtssachverständiges Mitglied zu  gewinnen. Das war lange Zeit der frühere Stadtrat Dr. Giebler, bis er ins  Reich ging, jetzt ein Rechtsanwalt Dr. Bach. In die Kirchenleitung wurden  ferner als auswärtige Mitglieder berufen: Lic. Schmauch, Lic. Dr. Bunzel,  der während der Kampfzeit in Münsterberg noch im Auftrage des ehemaligen  9  Vgl. da.zfl im Einzelnen KÜHNE, Die Hofkirchensynode 1946 (s. Anm.1), 119-123.  10 AKG 12-700 (Brief vom 17.4.1946 an Zänker).Es wurde ine Kirchenleitung
gebildet, die zunächst AaUs den in Schlesien verbliebenen Mitgliedern des
Bruderrates der Naumburger Synode bestand. Allmählich ISTt aber der Kreis
erweitert worden. Es wurde not1g, ein rechtssachverständiges Mitglied
gewinnen. Das War lange eit der rühere Stadtrat Dr. Giebler, bis 1Ns
Reich ging, jetzt ein Rechtsanwalrt Dr. Bach die Kirchenleitung wurden
ferner als auswartige Mirtglieder berufen: Lic. Schmauch, Lic Dr. Bunzel,
der während der Kampfzeit In Münsterbergoch ım Auftrage des ehemaligen

Vgl dazu 1m Einzelnen KÜHNE, Die Hofkirchensynode (S. Anm.1), 119423
AKG 12-70| (Brief vom 7.4.1946 Zänker).
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Konsistoriums arbeitete un! jetzt noch dort ISt. uch ich wurde dann als
Beauftragter für die nnere Mission in die Kirchenleitung berufen. Neuer-
dings 1St nuch die Berufung Vo  x Sup Wahn-Landeshurt ausgesprochen
worden. Unser Kreis ISTt also keineswegs S ‚einseitig‘ ZUSAMMCNSCSCTZEL, als
Du ach Deinem Brief anzunehmen scheinst:

Daraus darf man entnehmen, dass Büchsel, Giebler/Bach, Bunzel un Wahn nicht
den alten Kämpftern der Naumburger gehörten.
ur Hornig un se1ine Kirchenleitung War daher ine SaNz wichtige Erfah-

rung, 4SS sich auf dem Schweidnitzer Ephorenkonvent VO his Maäarz
alle Anwesenden den „Bekenntnissen der Reformation in Anerkennung der
Theologischen Erklärung VOmn armen“ verpflichteten.‘‘ Man verstand 1€6$s als e1in-
mutige Verpflichtung auf die Grundlagen der Bekennenden Kirche, „als eine tief
innerliche Bezeugung der Finigkeit des Geistes, in dem die SANZC Kirchenprovinz,
zusammengeschweift durch die Not der Zeit, in ihren verantwortlichen Vertretern

12ihr Amt auszurichten gewillt ISt Ulrich Bunzel sagt in seinem Bericht über diesen
Konvent: „Präses Hornig betonte, da{fß nunmehr, WECNn diese Erklärung
SCHOMINCH werde, eın Unterschied zwischen ‚Naumburg‘ un! ‚Christophori”, ZW1-
schen un anderen Brüdern mehr se1. 13 Bei diesem Konvent WAarcn Kir-
henkreise VEILLIELCN, beim Eingangsgottesdienst MmMiıt der Einführung VO  _

Ulrich Bunzel als Dekan Mitrtelschlesiens War gerade rechtzeitig AUS dem
Gefängnis entlassen worden WAäarTecen 2000 Gemeindeglieder (einschließlich des
katholischen und altlucherischen Geistlichen) erschienen. Wenn mMan über das
Umfeld VO. Hornig sprechen soll, dann gehört dieser Konvent zZzU en UNUuMSstrIt-
tehnhen kirchlichen Höhepunkten seines Lebenss, weil ihm OE gelang, die Nter-

schiedlichen kirchlichen Vertreter auf die Barmer Erklärung verpflichten und
weil Sn er das Erlebnis brüderlicher Gemeinschaft ın der Notzeit bewährte.

Es ging Hornig ja nicht die Behauptung der Naumburger Gruppe, sondern
ıne an die reformato rischen Bekenntnisschriften und die Barmer Erklärung

gebundene Kirchenleitung. Das hart übrigens Frainkel SCHAUSO gesehen. Er schrieb
Pfarrer Gerhard Ehrenpfort, Christophori-Synode, anlässlich des Schweidnitzer

Konvents
„Wir haben damit die Leitung der Kirche durch die kirchenpolitischen
Gruppen un Parteien überwunden. Für 1er gibt nicht mehr Naum-

11 HORNIG, Dokumente (s Anm
Ebd 132 (Bericht VO:!  ; Ulrich Bunzel er den Ephorenkonvent, eb 128—133).
Ebd., 131 uch ım Folgenden.
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burg, Christophori un Mitte, für ı115 gibt UF och die Kirche Jesu
Christi, die gemäfs dem Ordinationsgelübde in ihrem Amt ausgerichtet ISt
in der Bindung die Heilige Schrift, die WITr gemeinsamem Lesen mit
den Vätern verbindlich MIi1t den Bekenntnisschriften der Reformation und
1in der Anfechtung der Gegenwart MmMIit der Theologischen Erklärung VO.  —

Barmen hören. Wer in diesem Zuge der Kirche Jesu Christi mitgeht, 1St
UNSCI Bruder un NSCIC Schwester, WT das nicht CUC, wird sich eines Tages
OItTt vorftinden, heute meıiınetwegen der Protestanten-Vereinler stehr‘

Man sieht aus diesem Zitat, 4Ss die Breslauer ihre Front nicht in einer anderen
Spielart der Bekennenden Kirche, sondern ın einem liberalen, verbürgerlichten,
halbherzigen Christentum sahen.

Wenn Hornig un Fränkel die Erhaltung des Erbes der Bekennenden
Kirche verbissen kämpften, ann deshalb, weil Inan s1e als ıne Erneuerung VO.  »3

Theologie un Leben der Kirche verstand, WI1IeE .S1ieE (GOtt NUur selten einer Zeit
gegeben hat Diese Erneuerung sah Inan auf der gleichen Linie Ww1e die Reforma-
t10n, und Aur MIit dieser vergleichen. Hornig schrieb Ehrenpfort, MmMiıt dem CI

sich darin Sanz 1Ns WUSSTE:

„Ein Neues hat in der Evangelischen Kirche in Deutschland angefangen,
aber die Erkenntnisse, die die Bekennende Kirche In Jahren geschenkt
erhalten hat, sind och Jängst nicht durchgedrungen. Wenn WITr auch be-
scheiden seın wollen angesichts des Neuen, das durchbricht, drängt sich
MIr doch immer wieder 1mM Blick auf die Neuordnung der Theologie un:
den Durchbruch HCR kirchlichen Lebens der Vergleich MIt der Reforma-
ti1on auf. Die Evangelische Kirche EKiD) hart och ıne unsagbare Aufgabe
in InLande un für die Wlr Nur 1ISt NSCIC Krafrt schwach,

diesen Aufgaben sichtbar gerecht werden“ 15

Wenn Hornig 41eT VO  3 der EKD sprach, dachte offenbar die Entscheidung
VO  a Ireysa 31 August enn OTIt hatten die Kirchenführer allein die
bekenntnisgebundenen Kirchenleitungen als legal anerkannt.!® Milde un

Schreiben VO 29.5.1946 Lic. Ehrenpfort (AKG S Kontakrte andern Kirchen-
leitungen).

Ebd.,, Brief vom 15.4
Bereits aIin hartte der EO  R die Kirchenleitung VO:  - Hornig anerkannt. So lautet

eine Verfügung Hornig un Berger: „Da das Evangelische Konsistorium der Kirchenprovinz
Schlesien Zeit auiserstande ISt, seine Aufgaben W:  rzunehmen, ermächtigen WITL Sie 7
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Stadtdekan Konrad, die die schlesische Kirchenleitung OIrt vertraten, hatten
berichtet, A4SS ın Treysa Konsistorialpräsident Hosemann und OKR Schwarz auf-
gefordert wurden, die Kirchenversammlung verlassen, weil S$1E durch Hhre Fluchrt
das Rechrt der Leitung der schlesischen Kirche verloren hätten!‘ S1C durften ann
als (‚äste weıter teilnehmen. Hornig sah dies als Beweis dafür, AaSS sich die EK  S
bewusst hinter die Erkenntnisse VOo  - Barmen stellte.

Was C555 damals bedeutete, einen Ephorenkonvent VO  —; über Personen NteT-

zubringen un verpflegen, können WITF uNns heute aum vorstellen. Superin-
tendent Johannes Schulz, der bei dieser Gelegenheit als Superintendent VO.  -

Schweidnitz eingeführt wurde, hat in seinen Erinnerungen die zufßere Situation
lebendig beschrieben. eim anschliefßenden Mittagessen hatrte Cr iın seinem Pftarr-
haus Personen verköstigen. Der festliche kinzug der Geistlichkeit ın die Trie-
enskirche habe den Ausverkauf einer Paramentenwerkstatt erinnert, da viele
keinen Talar mehr hatten. „Finer besafs die Robe eines Rechtsanwaltes, andere LCrU-

SCHh Soutanen, die S$1C 4USs der Irwinganer Kirche in legnitz eNtNOMMmMEN hatten“
Die meisten hätten sich eın dickes Kreuz umgehängt, da die Russen gefordert
hätten, Aass die Geistlichen durch Tracht oder Abzeichen erkennbar seien.!

Die rechrtliche Legitimitäat der Breslauer Kirchenleitung wurde dann Monate
spater auf der Hofkirchensynode VOMIMNM 22./23 Juli 946 ın Breslau gegeben: „Synode
besrätigt die 1m Maı 945 1m Notstand der Kirche erfolgte Bildung der Evange-
lischen Kirchenleitung für Nieder- un: Oberschlesien un die in der Folgezeit NOL-

wendig gewordenen Berufungen in die Kirchenleitung:‘”” Ich möchte
schlaglichtartig ftormulieren: War der Schweidnitzer Ephoren Konvent ein geISt-
licher Höhepunkt kirchlichen Lebens, die Hofkirchensynode eın kirchenpoliti-
scher Akt der Bestätigung des Breslauer Notkirchenregiments. Weil die Legitimität
der Kirchenleitung immer wieder in rage gestellt wurde, bedurfte dieser Synode
als synodaler Bestätigung.“” Hier AUr eın Beispiel für diesen kirchenpolitischen
nehmung der Aufgaben der Kirchenleitung für den UNtCLr polnischer Verwaltung stehenden Teil
der Kirchenprovinz Schlesien“ (EZA

So Hornig in seinem Rundbrief ur den Onvent in Schweidnitz (HoR-
NIG, Rundbriefe s Anm.1|,

JOHANNES SCHULZ, Erlebnisse un Findrücke AUS emeıinden der evangelischen Kirche
VO  - Schlesien in der Zeit von bis 1961 (Archiv der zEN Nr. 18), 159

HORNIG, Rundbriete (s Anm 40 £.
Diese Synode wurde ın etzter Zeit mehrtach behandelt: Außer durch Kühne S Anm 1)

auch durch CHRISTIAN-ERDMANN CHOTT, Über den Tag hinaus. Theologische Weichen-
stellungen der Hofkirchensynode Juli 1946 ın Breslau JSKG 86, 2007, 57-473)
BREGGER, Kontinuität (s Anm.1), 131-136
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Charakter dieser Synode: Der letzte Beschluss der Synode autete: „Der Vorsitzende
der Kirchenleitung führt die Amtsbezeichnung Bischof“*! War das persönlicher
Ehrgeiz Hornigs War diese Entscheidung notwendig gegenüber der polnisch-evan-
gelischen Kirche oder gegenüber den katholischen Bischöfen? Sicherlich nicht. Es
WarLr eın kirchenpolitischer Akrt gegenüber Zänker und dem bisherigen Kirchen-
regıment. Überhaupt die Abschnitte, die sich MIt Zänker un dem Kon-
S$istor1um befassten, ine kirchenpolitische Klarstellung, A Nu.  ; Neues
begonnen habe Zänker hat dies natürlich auch sofort 5 eben als „eInNe unerhörte
Außerung einer sich verantworrtlich wissenden Synode” verstanden un: 1es5
gegenüber Kirchenrat Berger geäußert, als Juli 1946 in Gorlitz WALTL.

Zänker schreibt, und wird nicht Sanz aus der Luft gegriffen se1n, Aass Berger
‚beide Beschlüsse |gegen Zänker|, besonders aber der der Bischofsernennung ihm
WI1e auch vielen Theologen der Synode SAalZ ausserordentlich unangenehm seJl1en. Er
habe deshalb Anweisung gegeben, die Synodalbeschlüsse nicht vervielfältigen”.“
uch AIn spateren Außerungen Bergers ISTt bekannt, Aass ihm den 'Titeln eines
Amtes nichts lag, WOßCSCH Hornig diese sechr ohl für wichtig hielrt.

Ein Problem der Hofkirchensynode estand in der rechrlich zweifelhaften
Vertretung der Kirchenkreise un! darin, dass icht alle Kirchenkreise, z B nicht
die der Oberlausitz, vertreten un nicht vertreten se1ın konnten, weil sS1e
außerhalb Polens lagen un! darum Sar nicht eingeladen werden konnten. Die
Synode hielt darum fest, „dafß die Kirchenkreise westlich der Neiße Görlitz
un IL, Rothenburg und 1L, Hoyerswerda ach W1e VOLr ZzU Kirchengebiet der
Evangelischen Kirche VOo  - Schlesien gehören. Synode beauftragt die Kirchen-
leitung, im Falle ihrer Evakuierung ihren Amtssitz sofort innerhal der oben

Kirchenkreise nehmen L  « Z3 Tatsache WAar Ja, A4ss die Evakuierungen
diesem Zeitpunkt bereits voll 1MmM Gang Warcn und die Mitglieder der Kirchen-

leitung Hornig, Bach, Bunzel reichlich vier Monate spater aus Breslau ausgewlesen
wurden. Ja Kirchenrat Berger sollte Breslau bereits weniıige Wochen ach der
Synode verlassen un traf 22 August in Görlitz 1n, OFrt die Leitung der
Dienststelle Görlitz übernehmen.**

21 HORNIG, Dokumente (s Anm
EZA

23 Die Beschlüsse der Synode sind abgedruckt bei HORNIG, Dokumente (S. Anm 168—
178, 1ler 72

Pers. Akte Berger 12-3040)
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Hornig und die polnisch evangelische Kirche
und Regierung 1n Breslau

Wenn INa  b das Umfeld Hornigs in Breslau beschreiben will, dann WAar die ran-
gendste rage die des Verhältnisses der polnischen Regierung un polnisch
evangelischen Kirche. Wollte CI 1er irgendetwas erreichen, brauchte alle
NUrLrC mögliche Autorität un eın energisches Aufrtreten. So hart selbst be-
schrieben (s.0.) Wenn INnan Hornig spater immer wieder eın diktatorisches
Verhalten vorgeworfen at: har das auch MITC dieser Situation einer bedrängten
un unerwünschten Kirche Z CunN, die Z verteidigen galt, un: das blieb nicht
ohne Eindruck bei dem Beauftragten der Kegierung für die evangelische Kirche,
Victor Niemczik. Jedenfalls konnte Niemczik noch 31 Juli 1945 ıne
Bestätigung für die schlesische Kirche ausstellen: die Kirchenleitung stelle 1mM
Sinne einer Zusammenarbeit MIt dem Bevollmächtigten „die derzeit VO en
staatlichen Srellen anerkannte Evangelische Kirchenregierung in diesem Raum
dar“.*> ach dem Potsdamer Abkommen VO. AUgust fand iıne Besprechung
VO  a Niemczik MmMIt der Kirchenleitung August STAaLtT, WO S1e diese gerade
zıitierte Erklärung in deutscher Sprache SCHN bestätigt gefunden härtre. Darauf
erklärte Niemczik, 59 habe nicht die Absicht, der Kirchenleitung ihre Befugnisse
streitig machen“. Im übrigen verwlıies aber auf das Dekrert des Ministerrates,
das all diese Fragen iın Zukunft regeln werde.*®© Aut dem Potsdamer Abkommen
War zugleich die Entscheidung über die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung
gefallen, und Niemczik erklärte darum weıter, „da{s fraglich sel, WIE lange die
evangelische Kirchenleitung ın Breslau ihre Selbständigkeit werde behalten kön-

Sollte ZULC Aussiedlung kommen, dann ware doch sinnlos, ıne solche
fortbestehen lIassen “ kingangs hatte bereits erwähnt: „Das polnische
Konsistorium ın Warschau 1sSt ebenso W1E das Kultusministerium nicht sehr für
die Erhaltung der Selbständigkeit der hiesigen evangelischen Kirche“*/ Dies Ge-
spräch zeigt, M1t welcher Eleganz sich Niemczik den kritischen Fragen stellte in
einer Situation, ın der Pfarrer immer wieder verhaftet und Kirchen enteignet WUrL-

den un Einschränkungen der evangelischen Kirche aller Art der Tagesord-
Nnung waren? (In Oberschlesien wurde schon bald kein deutscher Gottesdienst

25 Schreiben OmMm 1945 (AKG 472576
Archivum Panstwowe Breslau Bestand 38558 AaSZ. D 21 225
Ebd

Vgl dazu den Entwurf der Denkschrift Hornigs in: Hornig, Dokumente (s Anm
S:
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mehr gestattet“”). Hornig hart diese immer wieder in Denkschriften VOrSCLraSch,
un Niemczik versuchte, die Beschwerden die Regierung heranzutragen un
Abhilfe schaffen. T)ass Hornig sich aber auch das Recht herausnahm, unabhän-
gıg VO  ; Niemczik den Wojewoden oder andere staatliche Stellen schreiben,
nahm ihm Niemczik übel

Diese hoffnungsvolle Situation wurde schon nach wenıgen Onaten auf den
Boden der Realität gestellt. einer Unterredung zwischen Niemczik und Hornig

November erhob jener schwere Vorwürte: „Seine Rolle se1i mifsverstanden worden
worden, seine Person degradiert worden einem Laufburschen und Schreiber VO.  -

Bescheinigungen" „Unrichtig un unwahr“ se1 „die Mitreilung der Anerkennung
UNSCICFK Kirchenleitung im Mitteilungsblatt Nr. 7« Die damalige Bescheinigung über
die Anerkennung der Kirchenleitung habe sich auf eine damalige Reise bezogen.
Der eINZIg mögliche 'Titel die Kirchenleitung Hornigs se1l „Abwicklungsstelle der
ehemaligen Kirchenleitung in der ehemaligen Kirchenprovinz Schlesien“. DDer
Gebrauch der deutschen Amtssiegel se1 in Zukunft nicht mehr möglich. Er habe Sal
gehört, dass Hornig deutsche Pfarrer Schlesien den Besatzungszonen werbe,
Was die gesetzliche Ordnung verstöfßt usw.?9 diese Beanstandungen
ten dann einem „Statut des Konsistoriums der Polnischen Evangelisch-Augsbur-
gischen Kirche“, in dem die tTenNzen für Hornig sehr CHS gesteckt wurden. Alle
Anordnungen seiner Kirche wurden der Genehmigung durch den Bevollmächtigten
Warschaus unterwortfen. „Der Bevollmächtigte ISt allen Versammlungen irgend-
welcher kirchlicher Stellen einzuladen“, als Ehrenvorsitzender teilnimmt. Zu
diesem Zweck erNnNannte der Bevollmächtigte, iemczik, inen Referenten im Kon-
Sistori1um. Die Evangelische Kirche der altpreufßßischen Union IMUusstie sowohl diesen
mit einem Gehalr in der öhe des Präses SOWI1E die SCSAMTC Kanzlei des Bevollmäch-
tigten ach Vereinbarung MmMiıt dem Bevollmächtigten bezahlen. Der Referent VO  S

Niemczik 1m Konsistorium in Breslau wurde Pfarrer Philipp Kreutz, der 1b
Februar 1946 als Konsistorialrat fungierte und vVvon der Kirchenleitung MIiıt der Ver-
waltung der Trinitatiskirche beauftragt wurde Kreutz TLammMTEe aus Galizien, bis
1939 Pfarrer in Sompolno SCWESCH, dann amtsenthoben und während des Welrtkriegs
in Mit dem Ende der schlesischen Kirchenleitung 1im Dezember gıng
nach Bayern, Pfarrer in Holzkirchen und dann Ellingen bei Nürnberg wurde.
Dass INan immer wieder vergafßs, die Genehmigungen des Bevollmächtigten INZU-
holen, WI1E z.B beim Ephorenkonvent in Schweidnitz, oder versaumte, auf die
Anwesenheit eines Vertreters Von Warschau achten, führte Beanstandungen.
29 Das berichtete Hornig bei der Sitzung der Kirchenleitung 1945 (AKG

HORNIG, Dokumente (s Anm 77581
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[Das Verhältnis ur polnischen evangelischen Kirche blieb zwiespältig. wWar dankte
Man Niemczik nach einem Jahr MIt sechr positiven Worten, als härtte INal seine
Verdienste bisher nicht richtig gewürdigt. Er habe der evangelischen Kirche,
ULr möglich WAar, Rechtsschurtz verschafft un sich für den Erhalrt VO  b Kirchen un
Pfarrern eingesetzt.” ber zugleich WAar die evangelische polnische Kirche ın mehr-
tacher Hinsicht abhängig, da s$1e einerseits dem Druck des Staates stand,
andererseits Sar nicht über die finanziellen und personellen Möglichkeiten verfügte,
den Besitz der deutschen evangelischen Kirche Schlesiens Kirchen un
Gemeinden übernehmen. Als sich die Breslauer Kirchenleitung beim Hiltswerk
über die Enteignung Ol Kirchen beschwerte und (serstenmeier die Gelegenheit
einer SitzungMI Vertretern der evangelisch polnischen Kirche einer Nachfrage

AaNtWOrTLeILeEN diese: Die evangelisch lutcherische Kirche Polens stehe auf dem
Standpunkt, „dafß s1e das kigentum der deutschen evangelischen Kirche in Schlesien

treuhänderisch e übernehmen IL  gedenke: Man edenke, 4SS diese Aus-
SapCc nach dem Dekret VOIN November 946 erfolgte, nachdem alles, Was sich
diesem Zeitpunkt im Besitz der evangelisch polnischen Kirche befand, in deren
kigentum übergehen, das andere in ddas kigentum des Staates gelangen sollte.°

och bedrängender, weil VO  ; akuter Not gekennzeichnet, WAar für Hornig die
rage der /wangsemigration. Er hatrte das Thema nach dem Potsdamer Abkom
Inecn VOIN August sofort aufgegriffen. Die Emigration der Deutschen WAar Ja
zunächst als freiwillige Auswanderung propagiert worden. Diese sollte bis Anfang
Marz 946 erfolgen. Sie liefs sich zunächst zögernd A} SCWANN dann 1aber bald
Fahrt, zumal Tausende VO  - polnischen Umsiedlern aAaus Ostpolen auf neue Unter-
bringungen und Siedlungsmöglichkeiten Warteten. Am Februar tührrte Hornig
eın Gespräch MI1t dem Sicherheitsbeamten in Breslau, Dr. Taube. der die baldige
Durchführung der Aktion ankündigte un die Kirche Mirchilfe bat Bald traten

31 „Es 1St uNns eine Freude, für die Wır (Gjott danken, dafs dieser Zusammenarbeit in A

nehmendem Maißse innıger un brüderlicher geworden ISE. Wir sehen darin eın Stüuck der 1C-
meinschaft der Kirche Jesu Christi“, chrieb Berger 1.5.1946 AKG

So (Jerstenmeier Bischof Wurm 1.4.1947 (EZA 83/44)
33 (GJanz ÜAhnlich lautet uch die Vereinbarung, die Hornig bei seiner Begegnung Miit Bischot
Szeruda während der Amsterdamer Kirchenkonferenz traf: „Eine Übernahme der schlesischen
Pfarrer un Gemeinden in die polnisch-evangelische Kirche kommt schon deshalb 1C] in Frage,
weil die evangelische Kirche Polens hierzu nicht in der Lage ISt. Sie verma$s 3C  t einmal ihre Ce1-

(:emeindeglieder ausreichen: VErSOrSCNH, weil ihre wenıgen Pfarrer ber ein WEeEIlLtES (38e:
1eL VETITSLIIrECUELT sind und jedem Pfarrer ne grÖssere Anzahl wieder ZETSITIrCUL liegender kleinerer
Gemeinden werden mussen, die AUr ın relativ grosseren Zeitabständen besucht WCOCI-

den können. Herr Bischof Szeruda 11 SIC dafür einsetzen, A4SS$S ıne weıtere Evakuierung VO:  —_

deutschen Pfarrern unterbleibt“ (EZA 77 141
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die ersten Schreckensnachrichten e1n. Maärz informierte das Murterhaus Fran-
kenstein darüber, dass das SCSAMLTC Haus evakuiert werden solle, da 3000 Polen auf
Zuzug WwWarftfeifen. Am Marz erfuhr die Kirchenleitung VO  —; den ErISIeEN ‚Wangs-
evakuierungen, die laut (Gesetz wWwel Tage Zeit ZAbtransport einraumten, aber
den Einwohnern teilweise DUr we1l Stunden CIt ZUT Vorbereitung gaben. Die
offiziellen Stellen SCSTALLELCN, A4SS e1in Pfarrer einen Iransport VO  e 2000 Menschen
begleitete, aber diese Pfarrer hartte InNnan nichrt. Darum wollte die Kirchenleitung
versuchen, iıne Diakonisse dem Abtransport der als Gruppe eingestuften Alten,
Kranken un! Kindern beizugeben. Die Liste sah vier Stufen VOIL,; etzter Stelle
sollten die VOTrerSsSt unabkömmlichen Spezialarbeiter stehen.**

Dass die polnische Regierung konsequent un!' zugıg die Zwangsevakuierung
gıng unı in Breslau ine Straßenzeile ach der andern durchforstete, erkannte die
Kirchenleitung durchaus. ber gab auch gegenläufige Argumente un Hoff-
NUNSCH, So informierte Hornig die Superintendenten: „Überall dort, die
Pfarrer und kirchlichen Hiltskräfte gewillt bleiben, möglich S$1C
halten „nach Vorsprache durch den Superintendenten” IMITt dem staatlichen
Vertreter.® Und Mochalski schrieb Hornig: „Die TIrecks gehen nicht schnell
VOTan. Lr dürfen darauf rechnen, noch Monate 1e7r S11 Es WAarcn freilich DUr

reichlich we1l Monate.

Hornig und die Oberlausitz

Dass die Oberlausitzer Kirchenkreise schon seit Mitte 1944 keine Kontakrte mehr
miıt der Kirchenleitung in Breslau hatten und daher ıne Unterstellung unter die
Brandenburger Kirche (Dibelius) betrieben, WUSSLIC Hornig natürlich und hatte
deshalb den Breslauer Anspruch auf das Gebiet noch einmal auf der Hofkirchen-
synode beschließen lassen. Um diesen Anspruch sichtbar werden lassen, SETZLE die
schlesische Kirchenleitung den Präses der Provinzialsynode der Pfarrer Kellner,
der ach em Krieg MmMIit seiner Gemeinde ach Petershain Krs Rothenburg SCE.
SCH WAal, ZU) Dekan für die Oberlausitz ann auch heißen Probst oder ‚AaDO-
stolischer Legat ®” ein, WIE Büchsel Dekan für Mitrtrtelschlesien un Schmauch
Dekan für das Hirschberger Dibelius hartte Pfarrer Karl! anger, uper-
intendent iın Görlitz, bereits 1M Frühsommer 1945 ZzZum Sprecher der Kirchen-

Protokoll der Kirchenleitung 1946 (AKG 11-822).
35 Protokall der Kirchenleitung OIn 25.4.1946 (AKG 1-822).

Brief vom 26.9.1946 (EZA 2/794)
HORNIG, Dokumente (s. Anm



BISCHOF HORNIG UN DER NACHKRIEGSZ 197/

kreise gemacht.”® Grundsätzlich War Dibelius MI Hornig einverstanden, ohne das
aber Langer deurlich schreiben. Kellner solle ‚insbesondere Verbindungsmann
zwischen Berlin un der Breslauer Kirchenleitung sein”, Was WI1IE eın zusätzliches
Amt aussah un Kellners Einflussmöglichkeiten begrenzte.“” Als Hornig ann
Anfang Dezember miıt Bunzel und Bach A4u Breslau ausgewlesen wurde un sich in
Görlitz niederlie(s, Erat der Widerstand der Pfarrerschaft der Oberlausitz die
Breslauer Kirchenleitung unverhohlen hervor.*© Der Kirchenkreis Weifßwasser
schlug darum ıne offene Aussprache der Vertreter der Oberlausitz MIt den
Breslauern auf eiıner Bezirkssynode VOTL. Dibelius nahm den Vorschlag un WAar

bereit, auch selbst kommen.“*
Hier standen sich wel Parteien gegenüber: die Vertreter der Breslauer

Kirchenleitung, die auch ach ihrer Fyvyakuation VON der schlesischen Kirche als dem
durch den iener Kongress beschlossenen Gebiet, WI1€eE 130 Jahre bestanden at,
ausgingen, weil staatliche Grenzen keine kirchlichen Grenzen se1in könnten. 2 die
Mehrheirt der Oberlausitzer Pfarrer un Superintendenten, die die Unabhängigkeit
der Oberlausitz wollten und sich für das Weiterbestehen der verwaltungsmäfsigen
Zugehörigkeit Brandenburg einsetzten. Bei einer Zusammenkunfrt
Januar 1947 hatten S$1C folgenden Antrag die Synode beschlossen, den S$1C
Dibelius weiterleiteten: „Synode hält dem bestehenden Zustand der Berreuung
der Oberlausitz durch die Brandenburger Kirchenleitung fest, erbitret aber, da{s in
Görlictz ine Aufenstelle der Berliner Kirchenleitung eingesetzt wird, mMiıt einem

Generalsuperintendenten der Spitze, eiınem juristischen Kirchenrat und einigen
Oberlausitzer Pfarrern als Mitglieder.

Es 1St geradezu erschütternd sehen, w1e aufdieser Synode die drei Breslauer
MITt ihrer Konzeption einer gesamtschlesischen Verantwortung der erdrückenden
Mehrheit der Oberlausitzer gegenüberstanden un: ihnen die Teilnahme
der Abstimmung streit1g gemacht wurde. Hans-Jochen Kühne hat 2007 den sehr
interessanten Bericht VO  —; Dibelius über die Synode abgedruckt,* der die atmo-

sphärische Stimmung der Teilnehmer SUuL charakrterisiert. Dibelius kam MIt
Dr. Kammel!l „nach schwieriger Fahrt durch Schneesturm und Gilatrteis“ abends um

ber diese Vorgänge 1im einzelnen NESS, Oberlausitz (s Anm 1)
Ebd
Ebd., 70-73

4] ber die Einzelheiten un die Superintendenten Konfterenz VO 2.1946 KÜHNE
(s Anm 1 1211926 Mit Abdruck des Protokollsl

EZA 77 1238 Bericht Von Superintendent. Langer.
KÜHNE (s. Anm 1) 149—-156.
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Uhr Vortag der Synode in Görlitz und tührte zunächst ine vertrauliche
Besprechung MIt den drei Görlitzer Vertretern Hornig, Berger un Dr. Bach als
Jurist. Diese Vorbesprechung och außerhalb der Synode spielte insofern ine
Rolle, weil 1er die kirchenpolitische Takrtik VO  — Dibelius deurtlich wird. Dabei
kam einem Zusammenstofs MIt Dr. Bach, der durch se1in Misstrauen un! se1in

UNCNTWECHLES Mitschreiben den orn VOo Dibelius CITCHLE, Man fragt sich, Was

Bach seinem Benehmen getrieben habe nzwischen ISt das Protokaoll VO  I Bach
aufgetaucht (s Anhang), un ich ll ANUur: einıge Satze daraus zitieren. Dibelius
habe g€53.gt „Die Oberlausitz wolle MI der Kirchenleitung der Evangelischen Kir-
che VO  b Schlesien un: ihrer Diktatur nichrts Cun haben Bei der Kirchenleitung
der Evangelischen Kirche VOoO  — Schlesien handle sich U eın Norkirchenregi-
MmMeNtT S1E se1ı .rechtlich konstruiert‘. Auft die Synode Breslau 1946 könne sS$1e sich
nicht berufen, da S$1C nicht ordnungsgemäfßs zustande gekommen sel. ‚Durch ihre
Expatriierung jedoch komme S$1ie in eın Kirchengebiet. ‚Ansprüche‘ auf die
Oberlausitz habe die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO.  ; Schlesien nicht.
Ireysa SasCc eın Wort über die Oberlausitz. Die Annahme des Bischof-Tirtels durch
‚Präses‘ Hornig se1 ach Ireysa ebenfalls mehr als rechrtlich fragwürdig:““ Meinte
das Dibelius das alles wirklich?

Ich denke, hinrter diesen Satzen verbirgt sich die Absicht Vo  b Dibelius, die
Breslauer „weichzuklopfen” un ihre Position 1in rage stellen, sS1e für ein
Gespräch MIt den Oberlausitzern öffnen. Hornig hart in seinem Bericht das
och in Breslau verbliebene Kollegium diesen Vorabend der Synode schr knapp
un treffend zusammengefasst. Dibelius habe „die Anerkennung der Zusatzver-
ordnung VO.  3 Ireysa VO  am uns Wir lehnten dies ab Er Vvertrat die Auffas-
SUuNgS, A4SS WIr westlich der Neisse keine Leitungsbefugnisse haben un der
Oberlausitz anheimstellen sollten, ob sSie unNnserecn Dienst annehmen will“® Dem
konnte Hornig nicht zustimmen, enn zeigte sich diesem Punkt, A4ss
Dibelius inzwischen nicht mehr auf dem Boden der Treysaer Konferenz Vvon August
1946 stand, auf die sich die Breslauer Kirchenleitung immer wieder berief, dass
also einer Auflösung der APU iın selbständige bekenntnisgebundene Landeskirchen
entgegensteuerte. Andrerseits sich Dibelius natürlich MIt der Bekennenden
Kirche e1INs, un kannte auch den Beschluss des altpreufßischen Bruderrats in
Hinsichrt auf Schlesien. Dieser hatte 1mM Oktober 1946 bei Anwesenheit VO  —_

Kellner un Berger SCLAHT und die folgenden Satze beschlossen:

AKG 12-56 Kirchentag der Oberlausitz.
Ebd. Brief vom 947
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„Die Leitung dieses Gebietes ‚ der OL| stehrt rechtmäßig der Leitung der
schlesischen Kirche bis eine schlesische Synode darüber entscheidert. Die
schlesische Kirchenleitung har die alte Vereinbarung MIt der Berlin-Bran-
denburgischen Kirchenleitung gekündigt. Die Nicht-Rückgabe der ber-
Aausitz die schlesische Kirchenleitung wüurde VOIN altpreufsischen
Bruderrat als eın Bruch des Abkommens VO  >; Ireysa betrachtet un behan-
delt werden mussen4G

Dibelius har darum lerztlich die schlesische Kirchenleitung anerkannt und ihr auft der
Synode ZU Durchbruch verholten. ber das Misstrauen der Gremien der Beken-
nenden Kirche Dibelius Crat doch auch auf höchster Ebene deurlich hervor.

Hornig hat den Beschluss der Synode zusammengefasst: „Zu einer FEinigung
MIt der Oberlausitz konnte C 1Ur kommen, WCnNn WIr bereit In Maänner der
Oberlausitz in die Kirchenleitung berufen. Wir Waren ein1g, diesen Weg

47 Darüber hatte INnan In einergehen, VOTAUSSCSCLIZL, dass die Leitung bei uNns läge
Vorbesprechung MIt Superintendent Langer bereits gesprochen, und mMan fragt sich,

dieser Entscheidung nicht leichter zugestimmt werden konnte. reft als
Dibelius den Vorschlag machte, dass die Oberlausitz ıne eigene Abteilung der
Kirchenleitung ihrem Vorsitz erhalten MUSSe, gab INnan nach. Diese Abrteilung
har annn auch selbstständig his 950 SCLAHL, doch hartte s$1e 1im Grunde keine
größere Bedeutung und War auf die lokalen Sach- un! Personalfragen beschränkrt.
Dibelius hat das Ergebnis als einen „Gewinn für beide Teile“ bezeichnet, weil die
Breslauer die Anerkennung der SCSAMLCN schlesischen Kirche bekommen, die ber-
lausitzer aber eın Gremium erhalten haben, in em S$1C selbst den 'OTrSIitz ührten.
Und doch, schreibt Dibelius, „gingen die Oberlausitzer ın ihrer großen Mehrheit
gedrückt un: unbefriedigt ach Hause. Sie stehen dem Eindruck, AaSss S1e

allem einer Vergewaltigung durch die Breslauer entgegengehen.““® Und dies,
obwohl iINan ihnen zusätzlich die Einberufung eines Synodalausschusses, der
gelegentlich iıne Bezirkssynode abhalten dürfe, und die Anerkennung der Zusätze

Ireysa genehmigte. Hornig machrte ın seiner eindrücklichen Rede VOT der
Synode deutlich, dass eın Schlesier verstehen werde, weder 1m Reich NOC OSt-
ich der Neisse och in der Ökumene, WECENnN die Oberlausitz sich auf dieser
Synode nicht mehr Gesamtschlesien bekennen werde.? Wenn diese weilite Sicht

46 FZA 83/44 Protokaoll Omin 946
AKG 12-56, Brief vom 5.4.1947
KÜHNE (s Anm 155
HORNIG, Dokumente (S. Anm 217=223
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MITt einer knappen Mehrkheirt schliefßlich ANSCHOMUNCH wurde, ausschlaggebend,
A4Sss sich die Anwesenden nach langer Diskussion bereit erklärten, die reıi
Breslauer bei der Abstimmung mitabstimmen lassen. uch gab in der ber-
Aausitz einıge evakuierte Pfarrer, die der Bekennenden Kirche in Schlesien angehört
hatten und Delegierte der Synode WAarch. Die Altpreußische Kirchenleitung hat die
Beschlüsse der Synode annn anerkannt un! damit rechtskräftig gemacht, dass
s$1e ab Mai 1947 die Oberlausitz Gültigkeit erlangten. Hornig durch die
Synode kirchenpolitisch einen sehr knappen Erfolg, aber War auch deutlich, dass
INan sein kirchlich-theologisches Streben einer innerlichen Erneuerung der Kirche
VO:  a} Barmen her nichrt annahm und ohl auch nicht verstand.

Reese hielt auf der Synode eın Referat, das mMan als Werterleuchten einer
spateren Zeit, als ıne Vorwegnahme der Probleme der Oberlausitz eginn des
21 Jahrhunderts verstehen kann Was Reese damals über die Position der ber.
lausitzer> liest sich W1€e ine Antwort aufdie Kritik Hornigs der Oberlau-
sıtzer Pfarrerschaft. Die Vertreter der Oberlausitz selen ebenso WI1E die Breslauer in
Frontstellung gegenüber der alten Kirche, der verwelrtlichten Volkskirche. „Sie
wollen keine unbuffertige Rückkehr Zzu Gestrigen, sondern auch SiE beten für
un wollen mitarbeiten einer wahrhaften Erneuerung der Kirche aupt un
Giliedern. Man glaubt aber, dass NSCI«C Kirchenkreise für einen selbständigen
Kirchenkörper klein sind. Unsere Gemeinden können sich selbst un ihre
Kirchenleitung schon finanziell nicht tragch. Kleine Kirchenkörper neigen zudem
E kleinlichen Gesichtspunkten. Wir in der Oberlausitz brauchen daher den
Anschlufs den großen Lebensstrom einer anderen Provinzialkirche. aher meıint
IN ıIn der Person des Bischofs VO  - Berlin un der Berliner Kirchenleitung die
Männer des Vertrauens haben, bei denen die geistliche Leitung über die ber-
Aausitz In besten Händen liege:

Was Reese daher vorschlug, ein dritter Weg neben der Alternative zwischen
den Oberlausitzern und der Schlesischen Kirchenleitung: „Synode bittet, da{s die
Oberlausitz der geistlichen Leitung der Berlin-Brandenburger Kirchenleitung
unterstellt wird, da{s aber ın Görlitz ine Außenstelle des Berliner Konsistoriums
errichtert WIr (mit einem Generalsuperintendenten, einem Juristen und einıgen
Pfarrern als Mitglieder). Die Verwaltungsarbeit könne beim Berliner Konsistorium
verbleiben. Sein Vorschlag OoOmMmMt der heutigen Lösung erstaunlich ahe Damals

für die schlesische Kirchenleitung unannehmbar.

Sammlung Ne£S, Chronologie, Vortrag VO: Februar 1947
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Das Entstehen einer bruderrätlichen Fraktion

Das kinraumen mancherlei Sonderrechte für die Oberlausitzer Kirchenkreise bis
in ZUrLC Bildung einer eigenen Abrteilung 81 neben der schlesischen Kirchenleitung
rief die pposition VOoNn Seiten der alten Breslauer Kirchenleitung wach. Diese Span-
NUuns wird für unNns greifbar in der Rengersdorfer Konferenz Oktober 1947,

Wohnort VO  — Pfarrer Kellner, unı der anschliefßenden Kirchenleitungssitzung
VO un 15 Oktober in Görlitz. Streitpunkt 1st die rage, ob Görlitz oder Bres-
lauı der Sitz der Kirchenleitung se1 und welche Bedeutung die NotverordnungVO

November 1946 urz VOT der Ausreise VO  — Hornig, besitze.?' [ )Das Verlaufspro-
tokoll gibt Aur die Kirchenleitungssitzung in Görlitz wieder, die sich als Fortset-

ZUNS VO.  b Rengersdorf versteht. Hier Fälle un ETrSTICN Mal das Stichwort VON den
„dissentierenden Breslauer Brüdern“, als 193093  - sich die rage stellte, ob die im

Juli/August 1947 ausgewlesenen Breslauer Brüder?* noch die Antwort VOIL Görlitz
bekommen sollen Lintzel entscheidet: „die dissentierenden Breslauer Brüder be-
raten und beschliessen Mit. In dieser Sitzung wendet sich Hornig energisch
die Notverordnung VOIN November 1946, während Schmauch in ihr „CIN Zei-
chen sieht], das aufgerichtet ist. nd meiıinte: in Zeichen für den Weg VOoO  b Bar-
INCHNH, denn C erläutert: „In Schlesien ISst armen praktiziert worden, verleiblicht
und verwirklicht. Von daher haben WIr handeln. Darüber haben die Breslauer
Brüder zZzu wachen“ Die beiden Juristen Bach und Lintzel sprechen sich eindeutig

die Rechtsgültigkeit der Notverordnung VOINl November 1946 AaUuUs, schon
deshalb, weil S$1€ nachträglich vordatiert wurde. Beide haben ein Rechtsgutachten
über diese Notverordnung abgegeben und ihre Ungültigkeit erläutert.

Als Beispiel sSe1 das Gutachten VO  — Bach ZCHAaNNT, der selbst bei der Entstehung
der Verordnung 1m Spätherbst 1946 beteiligt Warlr un S$1E ach seinen Aussagen
schon damals als juristisch verfehlt ansah. Aus folgenden Gründen hielrt Bach
die Ordnung für ungültig: Sie widerspreche den Beschlüssen der Synode VO  e

Sitzung der Kirchenleitung (0)88) 9.10. (AKG 11-823) Berger fasst die Sitzung ın

Rengersdorf so „A) Die Frage nach em Sitz der Kirchenleitung iın ‚Breslau der (3OF-
litz 1sSt nıcht geklärt worden. Tiefer gesehen: Es ISt der Schlesischen Kirche eın Pfund
geschenkt worden, nämlich die Erfahrung: Der Gerechte WITr se1iNESs Glaubens leben Die Erfah-
ruNgcnh in der Nachkriegs- un Polenzeit ussen bewahrt und AUSSCWEILEL werden. Es geht letz-
tcn Endes die Barmer Erklärung. G Die Notverordnung VO November 1946 1St iın ihrer
Gültigkeit nicht klären: Zzwel Sichten stehen sich gegenüber: Die Gesamtsicht der Schlesi-
schen Kirche un die Oberlausitzer Sicht. Beschluss: Brief an die Breslauer Brüder: Dank un An-

erkennung des geforderten Weges, Wir WwIıssen unNns gerufen, keine Kompromisse zZzu machen,
sondern auf dem Wege der Synode 1946 weiterzugehen. (ebd.)

Dies sind Werner Schmauch, Pau! Ehrlich un Martin Wahn
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Breslau 1946, die bezüglich der Oberlausitz ausdrücklich vermerken, A4Sss die
„Übernahme dieses Kirchengebietes in die eıgene Verwaltung” im Falle der Evakı-
lerung erfolgen solle Die Verordnung ISt 1in Wirklichkeit 4A11l} Dezember be-
schlossen, 1aber auf den November zurückdatiert worden, weil Bischof Hornig

15 November durch ine polnische Behörde über das (sesetz VO.: Novem-
ber ZU) Verhältnis des polnischen Staates UT evangelisch-augsburgischen Kirche
informiert wurde, das besagt, 4SSs sich die schlesische Kirchenleitung jeder kir-
chenregimentlichen Tätigkeit enthalten habe Hornig nn dieses Gesetz die
„Entmächtigung der Kirchenleitung”. ber 6S wurde notgedrungen ann VO  } der
Kirchenleitung Hornigs eingehalten un anerkannt SOWIeEe die Dienstsiegel abge-
lietert. ine solche Vordatierung widerspreche der Theologischen Erklärung VO  —

Barmen, meıint Bach Hornig je{s sich offensichrtlich VO  - diesen Bedenken seinerJu:
risten überzeugen, WEn nicht schon früher überzeugt WAITr.

Das sehr aufschlussreiche Protokoall der Sitzung VO: Oktober 1947 nımmt die
1949 ausgetauschten Argumente vor Weg; die beiden Fraktionen stehen sich schon
Jetzt gegenüber und wundert sich, dass S1IC. die Gegensätze angesichts anderer
Sorgen och bis 1949 überbrücken ließen Schärfster Kritiker der Kirchenleitung
1St Werner Schmauch, der bisJuli 1947 noch 1n Breslau lebte Er legte ugust
1947 eın Schriftstück MmMit dem Titel „Gutachten un Stellungnahme Rechtslage
der Kirchenräte ın der Dienststelle Görlitz“ VOTIL, in dem sieben Rechtsverord-

der Kirchenleitung nach der Bezirkssynode in Gorlitz imFebruar 1947 als
rechtsungültig erweısen suchte.” Er 1St der Kopfder VO  3 Lintzel als „dissentie-
rende Breslauer Brüder“ bezeichneten Gruppe.

Da sich die Gegensätze auch nach der Rengersdorfer Konferenz nicht versöh-
Nnecn ließen, schlug Hornig den „Breslauern“ VOTL, die Bekennende Kirche wieder auf-
leben zu lassen, zumal sich seIt Ende 1946 die ehemalige Bruderschaft der jJungen
Brüder HC  e formiert hatte. Schmauch ging SCIN auf diese Anregung e1in. Am
November traf sich Mit einıgen Brüdern, den Bruderrat NCUH begründen.
Am Dezember ahm die Geschäftsstelle hre Tätigkeit auf, un!: Advent
ieß einen Aufruft dem Kopftitel „Der Bruderrat der Bekennenden Kirche
Schlesiens“ herausgehen. Hier skizzierte CI, bedauernd, solange geschwiegen
haben, die Aufgaben des NCu gegründeten Bruderrats folgendermaßen:

Es sind 165 (Gesetz ZULFE Kirchenleitung 4.3.1947, Änderung der Notverordnung
VO 14.1 1.46 21.4.1947, Notverordnung der Preufßischen Kirchenleitung über die schle.
sische Kirchenleitung VO: 1947, Vereinbarung ber die Beendigung der treuhänderische
Verwaltung der Kirchenkreise der Oberlausitzt om 3.5.1947, Amnestie VOc
festgestellt 1.7.1947, Vereinbarung MIt den Betreuungsausschüssen VO! 23.7.1947, Ver-
ordnung Entnazifizierung VO:! 947 (EZA 47/965)
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Inmitten vieler Versuchungen ISTt die BK| 1U  - gehalten, gehorsam un
kompromifßlos den Weg weiterzugehen, der ihr VO  > der Bekenntnissynode
„Naumburg durch die Bindung an die Theologische Erklärung VOINl

Barmen, in der Sammlung der Pfarrer un: Gemeinden ın der Festung
Breslau und in der Provinz, „VOFr Ostern über „Ireysa über den
Ephorenkonvent „Schweidnitz Maärz un VO  b der Synode „Breslau
1946 gewlesen 1ST für S1E selbst un beispielhaft für die Kirchen S$1E
her. Darum rufen WIr Euch, Brüder un! Schwestern, in das Üchteramt

Schlesischen Kirche.°*

Dieser Aufruf enchält bereits die beiden charakteristischen Stichworte der spateren
Diskussion, die verdeutlichen, W1E sich Schmauch die VerwirklichungVo  w „Barmen”
in seiner CIit dachte: als das Ausüben eines Wiächteramtes über die Schlesische
Kirchenleitung und als das ständige Zurückgreifen auf den Weg des Gehorsams der
Bekennenden Kirche VO  3 „Naumburg bis ZUTLC Synode „Breslau 946° Im
Anschluss an den Rundbrief werden Beginn 1948 Verpflichtungser-
klärungen herausgegeben un Unterschriften gesammelt. {[)as Schreiben ISt Nter-

zeichnet VOo  — dem vorläufigen Bruderrat: Berger, Ehrlich, Hornig, Kellner, König,
Milde, Schmauch un Treblin. Als vorläufiger Rar der neugegründeten Bekennen-
den Kirche Schlesiens fungieren: Schmauch, Ehrlich un Treblin.”

Die Oberlausitz beharrt auf ihren eigenen Vorstellungen
Am 12. Januar 1948 wandte sich Superintendent Bornkamm’)  6  9 ehemals Görlitzer
Superintendent, seIt Jahren in Ruhestand, 4l die Kirchenleitung der APU. Er
schreibt: ‚Durch die Entwicklung der kirchlichen Lage in Schlesien westlich der
Neisse auf das Tiefste ekümmert”, stelle im Namen ein1ıger Brüder den Antrag
einer „Notverordnung über die Bildung einer Provinzialsynode 1m Kirchengebiet
wesrtlich der Neisse“/, also ın der Oberlausitz. Sein Vorbild WAar Pommern, das VO  _

der Kirchenleitung der APU MIt NotverordnungVo Maı 1946 das Recht auf
ıne eıgene Provinzialsynode erhalten habe Er legte den Entwurf einer in diesem
Sinne für die Oberlausitz ftormulierten Notverordnung bei, die S$1C lediglich aus

Mitgliedern der Abr. I also der Oberlausitzer Kirchenkreise ohne Beteiligung
54 EZA
n ber die weitere Arbeit des Bruderrates nd die Tagung om 26.—28 4.1948 EZA 83/67

Georg Bornkamm, 1928— 9358 Superintendent in Görlitz (* 873)
EZA 77 238 Dort uch die weıteren /itate.
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der Breslauer, Uusammensetfzen sollte. Er fügte hinzu, die Unterzeichner hoffen
„dafß aufdiesem Wege der Eindruck der Willkür, Rechtsunsicherheit und Rechrt-
losigkeit in der Kirchenleitung für Schlesien gemildert oder al ermieden WOI-

den un eın Weg einem vertrauensvolleren usammenarbeiten MIit der
Schlesischen Kirchenleitung gefunden werden könne“  58 Der Antrag WAar Nter-

zeichnet VO.  } den Pfarrern bzw. Superintendenten Eanger”: Dr. Küster, Görlitz:
Lichterfeld®, Dr. Mahling, Klitten; Möller®!: Paeschke®?: Max Schmidt, auf-
INahn in Görlitz: Schmidrt®: Schoeneich®‘*: Treu  65 Trompke® un Zeuke®”,
Bürgermeister a.D Seichter.

Berlin eitete den Antrag nach Görlitz Hornigweiıter. Dieser reaglerte sofort
un beriet die schlesische Kirchenleitung einer aufßerordentlichen Sitzung AIn

28 Januar 1948 e1in. Die Reaktion der Kirchenleitung 1St aus heutiger Sicht über-
4A4Us$ heftigun: überzogen. FEränkel verstand den trag5 Aass iNnan die schlesische
Kirchenleitung „UNTCEr Polizeiaufsicht der Kirchenleitung der APU stellen“ wolle.
„Der trag VO 1St aber eın Angriff auf die geistliche Leitung UNSCICTI

schlesischen Kirche. Die dem Antrage beteiligten Ephoren un: Pfarrer sind
alsbald ihres AÄAmtes entheben“ Berger „sicht die eIt für einen ucn Kirchen-
kampf gekommen. Das Verhalten der Antragsteller se1 „geeıignet, die WI1e 1m

SaANZCH 'olke schon bestehende Verstockung das Wort (sJottes och mehr
verstärken“ Man beschloss daraufhin, die Altestenräte der Gemeinden, nicht DUr die
Pfarrer un Ephoren einer Aussprache 4A1l 15 Februar MIt einem Referat ber
den Weg der schlesischen Kirche einzuladen.

Zunächst verhörte Superintendent Bornkamm anl 28. Januar, und wurde
offenbar, dass OKR Lintzel das Martrerial für die VO  — Bornkamm vorgeschlagene
Notverordnung geliefert habe Dann melderte sich Fränkel Wort un berichtete,
A4ass ihm vertraulich mitgeteilt worden sel, dass der Schritt der Superintendenten

58 Ebd. Brief vom 948
Superintendent arl Langer in Görlitz (* z
Dr. Johannes Lichterfeld, Pfarrer 1n See (188 196

61 Heinrich Möller, Pfarrer in Görlitz (1904-1980).
arl Paeschke, Superintendent in NieskyS 969)
Walter Schmidt, Pastor In Görlitz.
Harro Schoeneich, Pfarrer in Nochten (t 2
Theodor Ireu, Pfarrer in Görlitz 1877
Heinric: Trompke, Männerpfarrer in Görlitz (*
ohannes Zeuke, Pfarrer in Krauschwitz (*1909)
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„seinen rsprung im Schofse der Kirchenleitung habe“. ©8 Nun wurden alle verhört,
und Reese gab CZ dass davon SCWUSSLT, auch reı Namen VOINl Betreiligten 4alls

seinem Kirchenkreise erfahren habe auch kenne einıge Einzelheiten. Die weilite-
FEA Sitzungen enthüllten die Spannungen innerhalb des Kollegiums der Kirchen-
leitung immer deutlicher. Kunze un Fränkel bedauerten ZWarL, dass sich Lintzel in
den Kreis der Upposition begeben habe, sahen 1aber auch die Schuld der Kirchen-
leitung darin, 4SS S$1E die Anliegen Linzels nicht genügend bedacht harten. Lintzel
hatte mehrtach darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse der Bezirkssynode VOoO  * dem
Breslauer Kollegium bisher noch nicht gebilligt seiıen und amit rechrtlich alles in
der Schwebe sel. Er beharrte darauf, dass die rechrtliche Konstruktion einer schlesi-
schen Kirche in den drei Gebieten, östlich der Neiße, in der Oberlausitz un 1mM
Reich, kaum aufrechtzuerhalten P egen ıne verständnisvolle Parteinahme für
diese Haltung mahnten Schmauch und Berger, sich Jetzt niıcht „VOoNn Brüderlichkeirt

69un: Psychologie” eiten assen.
Am Februar kam CX schliefßlich einem ausführlichen Gespräch MIit Lintzel,

und Hornig legt ihm allerlei Fragen VOT, die beantworten Zum Beispiel
rage „Sind Sie der Meinung, 4SS die Kirchenleitungverfassungswidrig se1 un
im schlesischen Kirchengebiet keine verfassungsmässigen TZustände bestehen?“
Lintzel ging ausftührlich auf diese Fragen eın und erläuterte seine Auffassung, deren
Referat 1er aber weIılt tühren wurde. Es sah AU|  b Sanz danach aus, dass Inan sich
VOoO ihm un seiner kritischen Haltung MUSSse.

dieser Situation ergriff Fränkel die Initiative, besuchte Lintzel un! erwirkte
VO  b ihm ine Entschuldigung für sein Verhalten, die bei der nächsten Sitzung der
Kirchenleitung vorlegte.”” Schmauch reagierte MIt Verwunderung, WI1IE Fränkel ın
ein schwebendes Verfahren durch einen persönlichen Besuch eingreifen könne,
während Kunze Fräiänkel verteidigte. Bei einer Abstimmung der Kirchenleitung
stımmten sechs für und drei ıne Annahme der Entschuldigung un die
weıtere Mitarbeit VO  — Lintzel.

Angesichts solcher Spannungen in Görlitz bot die Kirchenleitung der APU hre
Hilte A wel Vertreter in die Oberlausitz f senden. Die Kirchenleitung iın
Goörlitz nahm diese Hilfe nach allerlei Bedenken an, der Bedingung, dass diese
nicht als Visitation verstanden werde. ORR Scharfund OKR Faift N Greitswald
besuchten einzelne Kirchenkreise ın der e1It vom AT bis April 1948, un
Scharf gab anı Ende einen Bericht über seine Eindrücke. Der Protokollant schreibt:

Sitzung der Kirchenleitung Al 31.1.1948, uch im Folgenden (AKG 11-823)
69 Ebd Sitzung 10.  D 1948

Ebd Sitzung 9.3.1948
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39-  1€ Gründe der bestehenden Spannungen in der Oberlausitz sind nach
seinen CWONNCHCH Findrücken verschiedenen Ursprungs. In der Kirchen-
leitungwird VOTL allem sehr stark eın theologischer Unterschied gesehen: Auf
der einen Seite sind vorherrschend die Erkenntnisse der VOL allem der
Naumburger Richtung, während die andere Seite, die Pfarrerschaft der ber-
ausitz, weithin in einer ten liberalen Haltung und Verkündigung beharrt.
Dies bestimmt die Kirchenleitung immer wieder Ma{fßnahmen in ihrer
itung un! Neuordnung, die bei einem großen eil der Pfarrerschaft iıne
nicht unerhebliche UOpposition hervorrufen. Auf Seiten der Pfarrerschaft
dagegen wird lebhaft über eine unzweckmäßige und verletzende Behandlung
geklagt, die bei einem größeren Teil der Pfarrerschaft den Widerspruch
die Kirchenleitung herausfordert. Es 1St 1€es ıne Haltung unı Einstellung
der Pfarrerschafrt, die aus dem Kirchenkampf hinreichend bekannt 1St.

Ich verstehe diese Aussagen als das Eingeständnis, e Hornig und seine Kollegen
lerzrtlich nicht das Anliegen der Bekennenden Kirche vermitteln konnten und
der Einstellung der Pfarrerschaft scheiterten. Was konnte Scharf iın dieser Situation
raten? Zur Überwindung der Spannungen schlug VOT, auf zwei Anliegen der Kir-
chenkreise möglichst bald einzugehen: die Bildung einer Verwaltungsbehörde un:
die baldige Einberufung einer Synode. Zau hatte sich in Gorlitz
bereits Gedanken gemacht, und WITr erleben 1er die Anfänge der Bildung eines
„Konsistoriums”, das Hornig lieber „Kirchenamt“ SCHNANNT hätre. Der Weg bis ZUXC

Synode och stein1g und führte Hornig7 den ohl schmerzlichsten Erfahrun-
SCHh seines Lebens, der Abspaltung VOI vier Brüdern der Kirchenleitung, Menschen,
MIt denen jahrelang schon seIt der EeIt des Kirchenkampfes verbunden WAar.

Die Spaltung der Kirchenleitung
Vor dem April 1949 erhielrt Bischoft Hornig Kenntnis VO  e einem Schreiben der
vier Kirchenleitungsmitglieder OKR Dr. Berger, Ehrlich, ekan Lic. Schmauch
un Kirchenrat Wahn, die zugleich Mitglieder des Bruderrates der Bekennenden
Kirche VO  bn Schlesien In diesem Schreiben legten sıe ihre grundsätzliche
Kritik dem Weg der schlesischen Kirchenleitung VO  - Hornig VOT, richteten die-
SC5 aber nicht Hornig, sondern den Präses der Schlesischen Bekenntnissyn-
ode, Ptarrer Kellner. Es ehandelrte die Folgerungen, die s1e 4U5 ihrer Ablehnung
des Weges der Kirchenleitung Der Gegensatz betraf das Verhältnis der
Kirchenleitung dem NECu begründeten Bruderrat Nalı dessen Erstier Tagung 1948
Mirt dem Verlesen des Briefes wollte Hornig diesen Konflikt offensichrtlich ZU
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Gegenstand der Aussprache INn der Kirchenleitung machen, doch die Verfasser ehn-
cn „jede Aussprache über den Inhalrt ihres Schreibens WI1eE auch der daraus abgelei-

Folgerungen a‚b“ Als Hornig daraufhin die Sitzung April MUL ann
fortführen wollte, WCNnN sich die Vier ihrem Schreiben außern, ehnten s$1e Jes

ab und Hornig brach die Sitzung ab ISt Nachmittag stimmten unf der
Mitglieder des Kirchenrates für ıne Fortsetzung bei Nein-Stimmen un Ent-
haltungen. Bei dieser Sitzung wurde die Eingabe des Bruderrartes über den Weg der
schlesischen Kirche VO April 948 besprochen, die die Notverordnung der
Kirchenleitung VO November 1946 als weiterhin gültig behauptete.

{[Damit sind die beiden Themen angesprochen, die ZUFTC Spaltung der Kirchen-
leitung geführt haben Die Notverordnung VOIN November 1946 und das
Wort des Schlesischen Bruderrates „Zum Weg der Schlesischen Kirche“ In eiden
geht das Verständnis dessen, W as miıt Schlesischer Kirche geme1nt se1i Ist
weiterhin die Breslauer Synode VOoO  j 946 die Grundlage für eine zukünftige schle-
sische Provinzialsynode, oder ISS diese VO  - den (Gemeinden Restschlesiens in der
Oberlausitz ausgebildet werden? Diese rage iINUSSLE jetzt ULINn Ausbruch kommen,
weil die Berufung einer Provinzialsynode vier Jahre nach der Synode VO.  e

ach den Vorschriften der Kirchenordnung anstand. SO heißt ın der
Stellungnahme der schlesischen Bekennenden Kirche ZU Weg der Schlesischen
Kirche VOM Februar „Line künftige Synode der Schlesischen Kirche WI1eE
die VOo  - ihr gebildere Kirchenleitung MuUussen in ihrer Zusammensetzung WIE in ihren
Aufgaben der gesamtschlesischen Verantwortung gerecht werden. ıne Synode un
Kirchenleitung als Interessenvertretung des Oberlausitzer Kirchenvolkes ehnen
WIır als Ungehorsam und Verleugnung der u11Ss geschenkten und anbefohlenen
Gemeinschaft MmMit Asern Brüdern 1in der Zerstreuung ab 1ır können ANUr ın einer

gesamtschlesischen Kirchenleitung UNSCEIC Kirchenabteilung sehen“
Als Begründung für diese gesamtschlesische Synode un Kirchenleitung wurde

die Notverordnung VOIN 946 gesehen, die Schlesien östlich und westlich der
Neisse SAaNZ test aneinander ZU koppeln suchte, deurtlich machen, dass Schle-
sien Öösrlich der Neisse AUC. dann nicht aufgegeben werde, WEn ein Gro(dfsteil seiner
Einwohner nicht mehr im Lande sein sollte.‘* Die Notverordnung verstand sich als

A Protokall der Kirchenleitung VO 8.4.1949 Nr. /31(2
So lautet s Es 1St dafür dorge Z Ur} apch, dass. solange sich evangelische Gemeinden

deutscher Zunge un: Diener Ort in Schlesien Ostwarts der Neiße befinden, die FEinheirt der
Evangelischen Kirche VO:! Schlesien Ostwarts und westwarts der Neiße gewährt bleibt Die
Verantwortung dafür tragt das Kollegium Ostwarts der Neiße, das die Kirchenleitung der kFvan-
gelischen Kirche VO| Schlesien repräsentiert. (abgedruckt ın A Kirchenleitungs-
protokolle Unı 11-5 6)
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Folgerung A4UuSs der Synode VO  3 Breslau 1946, doch Sing S$1eE  a darüber hinaus.”®
Hornig konnte ihren Sinn zusammenfassen s „Diese Verordnung bestimmte, dass
der Sitz der Schlesischen Kirchenleitung unabhängig VO  en der Evakuierung ihrer
Mitglieder, PEIMANCNHNLT in Breslau verbleiben sollte“/* Sie WAar 1aber ach der
Vertreibung und Aussiedlung der me1isten Deutschen bereits im Herbst 1947 SANZ
unrealistisch un! wurde daher VO  a der Kirchenleitung bereits Z April 1947
modifiziert”? und November desselben Jahres schliefßlich aufgehoben. egen
diese Aufhebung wehrte sich der schlesische Bruderrat Schmauch vehement.
Das zeigte sich ferner darin, A4Ss der Bruderrat die Bezirkssynode der Oberlausitz
VO: Februar 1947 nicht anerkannte, Ja ihr unterstellte, dass sS1ie 1U  ; anstelle der
Breslauer Synode VO  > 1946 als Sprecherin für Sahız Schlesien fungiere. Heinrich
Treblin fassre die Position des Bruderrats INCN:

„Zum eigentlichen Zusammensto kam CS5, als die evakuierte Schlesische
Kirchenleitung 11U| mehr daran g1ıng, das Oberlausitzer Kirchengebiet ANCu

ordnen. Zunächst mußlte S1C dafür SOTSCH, iıne synodale Grundlage un
Anerkennung innerhal der Oberlausitz erhalten. Sie berief ine 4U

Pfarrern und Laien ZUSAMMENSCSCIZLIC Bezirkssynode, der s$1e ıunter starker
Geltendmachungvölkischer Moaotive einen knappen Mehrheitsbeschlufß über
die Zuordnung der Oberlausitz der, durch Vertreter der Oberlausitz
erweliterten Schlesischen Kirchenleitung abrang. Von den Oberlausitzer
Pfarrern un Gemeinden IST dieser Mehrheitsbeschlufß (bei dem auch die
NCu hinzugekommenen schlesischen Pfarrer mitgestimmt hatten) Nnıe als
echte synodale Grundlage anerkannt worden. Dennoch fufßt auf dieser
pseudosynodalen Entscheidung alles, sich seitdem in der Schlesischen
Kirche abgespielt hart

Es ISt schade, dass das Verhältnis dieser Notverordnung ZUX Synode VO:  e Breslau 1946 in
keiner der NCUCICN Studien beleuchtet wird.

Vgl die Anlage Der Weg des Bruderrats.
. Nun heifst der $ - ESs 1St dafür Sorge N, dass, solange sich evangelische (Gemein-
den deutscher Zunge und Diener Wort in Schlesien Ostwarts der Neiße befinden die Einheit
der Evangelischen Kirche VO:  ; Schlesien Ostwarts und westwarts der Neiße gewährt bleibt. Die
Leitung der evangelischen Kirche westwarts und Ostwarts der Neiße erfolgt nach den Grundsät-
ZCN, WIiE S$1C in den Beschlüssen der Synode der Evangelischen Kirche VvVon Schlesien festgelegt sind,
und den Verordnungen der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO:  - Schlesien. Die
Verantwortung tragt die Kirchenleitung der Evangelischen Kirchen von Schlesien in ihrer
Gesamtheit westwarts un Ostwarts der Neiße“ Die ÖS und entfielen SANZ (AKG 13155 16)

HEINRICH IREBLIN, Gehorsame Gemeinde der Gesichertes Kirchentum, (Junge Ge-
meinde 1950, 25-—-430) 428
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Das bedeutete also, A4SS inan der schlesischen Kirchenleitung unterstellte, dass die
Entscheidung der Bezirkssynode keine wirkliche synodale Mehrheit hatte, und dass
ina  — Hornig unterschob, habe un die Oberlausitz die gesamtschlesische
Kirche eingetauscht. Stattdessen ging der Bruderrat VO  3 der Fiktion einer schlesi-
schen Kirche in West- un Ostdeutschland un 1n Polen AUs, weil dort deutsche
schlesische Menschen lebten, die ihre Heimat noch nicht ın einer anderen Landes-
kirche gefunden hartrten. 1e eın solches Gebilde juristisch fassen un hm ine

Ordnung geben könne, die zugleich Mit der Grundordnung der FEKD harmoniere,
blieb £reilich eın Rärtsel.

Die Juristen der schlesischen Kirchenleitung haben darum auf diese Proble-
matik schon schr fruh hingewiesen und die Unhaltbarkeit der NotverordnungVO

November 1946 1M 1947 erläutert. Was Hornig besonders der Sicht des
Bruderrats traf, WAar die Behauptung, Aass die Bekennende Kirche un: die
Erklärung VON armen und den Weg der Bekennenden Kirche Schlesiens
verlassen habe Hornig empfand dies als 1ne Ohrfeige, da jahrelang während des
Dritten Reichs un Welrtkriegs al vorderster Front ın leitenden Posten für die
Bekennende Kirche eingetreten Wr un: ihr auch nach dem Krieg ZUTC Geltung ın
Schlesien verhalf. Er hatrte die Brüder der Naumburger Synode in Breslau
zusammengeholt un nı1ıt ihnen in der schwierigen Nachkriegszeit ın Schlesien

polnischer Herrschaft ausgehalten, CE nichrt Schmauch, hatte die Neugrün-
dung der schlesischen Bekennenden Kirche 1947 Und sollte gerade

diese Kirche haben? Seine Argumente sind eindrücklich und verwelisen
aufFakten, die WITr kaum kennen./”

Hornig ware icht der alte Kämpfer, WECNNn in seiner Rechenschaft DUn nichrt
ZU Gegenangriff überginge. Warfihm der Bruderrat einen autorıitaren Führungs-
stil, die Bürokratisierung der Kirche und 1in Sichzurückziehen auf das Kirchen-
recht VOTL,; konterte NUu|  e miıt demselben Vorwurf gegen den Bruderrat. „In dem

Verharren auf dieser Notvererdnung macht sich eın Ordnungsprinzip
geltend, das darum als doktrinär und gesetzlich bezeichnet werden mudfs, weil die
grundsätzliche Freiheit der Kirche, in ihrer Ordnung dem Wechsel konkreter
Gegebenheiten Rechnung trasch, in statuarischer Weise einengt. Nichrt die
Kirchenleitung, sondern der Bruderrat gehe VOoO  —_ einer historischen Konstruktion
AUs, die in seiınem Beschluss „Zum Weg der Schlesischen Kirche“ fixiert und in
der Nortverordnung VOIN November 1946 ZU einem Ordnungsprinzip erhoben
habe, das die historischen Realictäten 4lls dem Auge verliere. Ja wirft dem
Bruderrat einen Missbrauch des Üchteramtes VOT, indem diese 1m Kirchenkampf

Vgl azu die Anlage
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NCu entdeckrte ctheologische Aufgabe 1U  — ZUrL Begründung einer Gegenkirchen-
leitung diene.’® Die Bruderratsmitglieder in der Kirchenleitungverstünden sich als
ıne Fraktion, WIE DUr 4115 der Politik kenne, die ihre Entscheidungen VOTLr den
Sitzungen der Kirchenleitung festlege un deren strikte Einhaltung einfordere.
Hornig WIeS VOLr allem auf ein Grundproblem der Bekennenden Kirche nach 1945
hin, dass S$iE sich nicht aufBekennende Gemeinden stutzen un darum auch keine
eigenen Synoden 1Abhalten könne, ihr also das fehle Was ihr VOL 1945 ihre Lebens-
aft gegeben habe Wenn der schlesische Bruderrat sich gebärde, als verfüge
och über diese Voraussetzungen, verkenne seine Möglichkeiten un: seıine ctheo-
logische Aufgabe in einer gewandelten GIit.

Für ıne weitere Zuspitzung in der Auseinandersetzung SOTSLC die SitzungVO

A0 79 September 1949 in Biesnitz, auf der endlich iner grundlegenden Aus-
sprache der Kirchenleitung über die Spannungen kam Die vier dissentierenden
Brüder wurden ach ihrer Vorstellung über ıne weıtere Zusammenarbeit MIt der
Kirchenleitung befragt, wollten darauf aber nicht aNntWwOrten, solange nicht die
Kirchenleitung auf die Einwände des Bruderrats CaNtWOTTCL habe Darüber aber
kam keiner Einigung. „Bischof Hornig erklärt mMIit Bedauern, dass der Vor-
wurf, den Weg der Bekennenden Kirche verlassen haben, anscheinend Vo  ; den
Brüdern Berger un: Schmauch och aufrecht erhalten wird. Die Genannten
erklären sich jedoch nicht gegenteilig.  OL Dann behandelrt Iinan die rage, WIE die
nächste Provinzialsynode ü bilden se1 Hornig sieht Te1I Möglichkeiten: Fort-
führung der Synode Vo  a 1946 miıt Vertretern der Oberlausitz, Fortführung der
Synode VO  an 1946 InI1t Vertretern aus den Kirchengebieten östlich und wesrlich der
Neiße (also einschlieflich der (Ost- und Westzone) und Neuwahl VO  - Synodalen
aus der Oberlausitz mit Vertretern der Kirchengebiete östlich und wesrlich der
Neifße der kontroversen Diskussion stellt Reese den htrag:

„Der Herr der Kirche hat die Schlesische Kirche in den etztenJahren ihrer
Geschichte solche Wege geführt, die UuNs aus theologischen un kirchen-
rechrtlichen rwägungen unmöglich machen, die Synode VO:  a Breslau 1946,
deren Einberufung Sie |Präses Kellner! beantragt haben, als die legale
Synode der evangelischen Kirche VO  ; Schlesien unter den heute veranderten
Verhältnissen anzuerkennen“  80

Bericht VO.:  o Präses Hornig auf der Synode om Mai 1950 (AKG -  )
Protokall der Sitzung der Kirchenleitung (AKG 11-823),
Ebd.,
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In ÜAhnliche Richtung ging in Antrag VO  —; Fränkel:
Die Synodalen werden VO  . den Kreissynoden der Oberlausitz gewählt.
Ausser en berutenen Fachvertretern sind Vertreter als Repräsentanten
des Kirchengebietes ösrtlich der Neisse zZzu eruten. Hinzu Ltretien ferner Je

Vertreter 4Uus den estzonen un Au der (Ostzone als (3Aäste. ber ihre
Eigenschaft als Synodale har die Synode entscheiden.®!

ıne Entscheidung wurde auf der Sitzung amn September gefällt, die weitgehend
nach dem Votum VO  e Fränkel austiel und für die Neuwahl auf Basis der Kreis-
synoden der Oberlausitz entschied.

Mict dieser Entscheidung hartte sich die Kirchenleitung eindeutig die Kon-
zeption des Bruderrats VO  —_ einer Gesamtschlesischen Synode auf der Basıis der
Synode VO  b 1946 gestellt. Das gab en Ausschlag der Erklärung der vier dissen-
tierenden Brüder TLatus confessionis VvOom 74 Oktober®®. Am November VCI-

schärften die Vier ihre Kritik der Schlesischen Kirchenleitung dadurch, dass S$1C
HU  _ den conftessionis ausriefen, der die Aufkündigung einer welteren Mitar-
beit oder die Verurteilung der Kirchenleitung als eın unkirchliches, VO

Bekenntnis „Barmen” abgefallenes Kirchenregiment bedeutete.® Die vier Brüder
hatten nicht erkannt, dass s$1C mnmiıt dieser Form des iderspruchs, die 4U5 der eıit
des Kirchenkampfes INMTLE un auf das Jahrhundert zurückging, ine Oorm
gewählt hatten, die UNANSCMESSCH und sachlich nicht zutreffend WATr. Das Gutachrten
der Kirchlichen Hochschule in Berlin hat dieses issverständnis erläutert und
gekläret.““ So die Vier CZWUNSCH, ihre Erklärung zurückzunehmen, aber s1e

dies TSLT Maäarz 1950, als Inan sich längst hatte, un S1E dachten
auch nicht daran, ihre Position andern, obwohl die übergeordneten Gremien
der Kirchenleitung der APU un des Bruderrats der APU die juristische alt-
losigkeit ihrer Position offengelegt hatten. Der Vorsitzende des altpreufßischen

81 Ebd.
HORNIG, Dokumente (s Anm. ZHier heift * „Die Beschlüsse der Kirchen-

leitung VOIN un September ber die Bildung eıiner Synode zeıgen aber, da;
die sachliche Kontinuität in den VO: der Synode Breslau 1946 beschlossenen Aufgaben preisge-
geben IST::.
83 Ebd. 291 „Der Versuch der Bildung einer Synode nach eigenen Wuüunschen, hne
Mitwirkung der Pfarrerschaft und der Gemeinde der Schlesischen Kirche, bedeutet die Beseiti-
gung echter synodaler Bindungen und die Aufrichtung des Führerprinzips. Solange jemand dem
Führerprinzip se1ine Han leiht, hat Cr die Möglichkeit kirchlichen Handelns verloren un das
Recht, eine Kirche Zzu VELLICTLCN, verwirkt“

Ebd., 308314
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Bruderrates, Propst Böhm, zeigte bereits November darüber hinaus die
Geftfahr auf, welche die „Idee“ der Schlesischen Kirche als iıne „Gemeinschaft des
Glaubens und der Liebe“ quctr durch alle Landeskirchen für die Eingliederung der
Flüchrtlinge in ihrer 183101 Heimat bedeuten würde und die ZULC Gegenreaktion der
Landeskirchen herausfordern würde.®

Die Kirchenleitung der APU beriet in ihrer Sitzung November 949
über das Zerwürfnis in der schlesischen Kirche bei Anwesenheit der beiden Seiten
und erlie{s dann eine Notverordnung VO  ; demselben Tag MIt der Feststellung: „Die
Mitgliedschaft der oben vier Mitglieder in der Kirchenleitung der kvan-
gelischen Kirche VO  > Schlesien ruht“  «36 Bischof Hornig übersandte den (Grsenannten
diesen Beschluss November und verdeutlichte: „Die Folgen davon sind, da{fs
die Teilnahme an den Sitzungen ebenso WI1eE jede sonstige Tätigkeit in der Kir-
chenleitung, ihrer Dezernate und Ausschüsse INIt sofortiger Wirkung enrtfälle‘
Alle laufenden Angelegenheiten sind bis November abzuschließen und alle
Bücher, Akten un: Schlüssel abzuliefern.

ın etfzter Vermittlungsversuch wurde durch die Entsendung VO.  - Präses Scharf
als Vertreter der preußischen Kirchenleitung nach Görlitz UE Sitzung der
Kirchenleitung Maärz 1950 unternommen. Scharf glaubte, vermitteln kön-
NCN: „Nach seiner Ansicht selen alle diese Vorwürftfe zurückgenommen, enn die
Rücknahme des STatCus confessionis edeute, da{fß iNnan nichrt eın häretisches
Kirchenregiment, das MIt em Führerprinzip arbeite, stehe“ uch Kellner lenkte
ein: „Der Bruderrat habe azu DCSAHL, diese Gravamina selen dorgen, Besorgnisse,
aber sS1ıe könnten brüderlich AauUsgCLIaASCH werden“ ber Schmauch stellte diese
Annäherung sofort infrage, feststellte: „Geändert habe sich die Art und
Weise, in der die Vier sich MI den Fakten, die weıter gegeben selen, auseinander-
zusetzen. V€I‘SU.ChCII werden und bemuüuhrt selıen, MMIt ihnen fertig werden“ In der
Sitzung zeigt sich, A4Ss die Oberlausitzer Mitglieder der Kirchenleitung das Ver-
Lrauen in ine Zusammenarbeit MI1t den Vier verloren haben Reese spricht deut-
ich aus „Es könne doch nicht die Aufgabe des Präses Scharf sein, Frieden jeden
Preis stiften. Der habe sich verfestigt, da{fßs kein Vertrauen fruchtbarer
und SECSCHNCLET Zusammenarbeit mehr estehe. Er WI1SSE, dies eın großes Opfer
für die Dissentierenden sel, aber ihr gröfßter Dienst die Kirchenleitung und die
Gemeinden würde der se1n, WCCNn S1E ıne andere Beschäftigung suchten“ Obwohl

85 Ebd.,, 288-—-290, 1er 289
Abgedruckt eb 293—299, 1er 299
EZA 7/1001, Bl 285

88 AKG
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sich die Oberlausitzer Abt der Kirchenleitung SCHCH ine weltere Zusammenar-
beit aussprach, schien annn doch naCcC einer längeren Aussprache möglich, einen

Versuch der usammenarbeit Hornig WAar jedenfalls azu bereit
und fasste iInmen „Die Mehrheit der Kirchenleitung sCe1 bereit brüderlicher
Zusammenarbeit in den Sitzungen einschliefslich der Möglichkeit der Zuweisung
VO  —; Dezernaten“ Darauf aber erklärte Ehrlich, dass S1C bereits VOTFr agen CeNL-

schieden habe, VOonN der Kirchenleitung beurlaubt werden. Und Schmauch
stimmte dem bei „Die Haltung der Kirchenleitung se1 unbrüderlich, da{s nicht
sehe, WIeE diese ausgestreckte and ‚ von ihm| weiliter hingehalten werden könne.
Daher werde den Sitzungen der Kirchenleitung nicht teilnehmen, auch keine
Dezernate annehmen, selbst WLn S1C angeboten würden, un War Ur deshalb,
weil ın bruüderliches Entgegenkommen gefehlt habe“ Die Sitzung machte deut-
liceh: WI1E 1im Grunde beide Seiten MI1t der Entscheidung 1n das Gespräch eintraten,
sich voneinander (FEANNCHR Die Oberlausitzer haben das offen ausgesprochen“,
die Vier haben hre Meinung zunächst zurückgehalten, dann aber der Kirchen-
leitung die Schuld dafür zugeschoben, A4aSss S$1C ihnen keine Möglichkeit der
Zusammenarbeit lasse. In dieser Situation konnrte auch Scharf nicht mehr vermit-
teln, A0€ WeNn ih Hornig unterstutzte.

Mit dem Ausscheiden der vier Bruderratsmitglieder WAar der Weg frei ZULE EFin-
berufung der Landessynode, nachdem die WYahl der Gemeindekirchenräte
und die Bildung der Kreissynoden 949 vorangecgansch Waren. Mirt der Entschei-
dung die Bruderratsmitglieder und für das Territorialprinzip der Bildung
einer schlesischen Landeskirche aufdem Boden der Oberlausitz nahm Hornig der
nicht enden wollenden Kritik 4Uls der Oberlausitz den Wind 415 den Segeln. Nıumn
endlich War auch der Weg frei für seine Anerkennung als Bischof der Evangelischen
Kirche Vo  > Schlesien iın der Oberlausitz?® Dennoch nahm die Anliegen des
Bruderrates SOWEILT WIEC möglich auf, indem Wel Mitglieder VON östlich der Neisse,

89 Auf der etzten Sitzung der Abt { 1 wurde beschlossen: „Wir sehen keine
Möglichkeit mehr ZUr Zusammenarbeit NT den er dissentierenden Brüdern, da S$1e
allen Bitten, die Erklärung des STAaCus confessionis 1C zurückgenommen, sondern er Mo-
ate weıter aufrecht erhalten haben und darüber hinaus Einschaltung des Schlesischen Bru-
derrates das Handeln der Schlesischen Kirchenleitung als bekenntniswidrig hingestellt un die
Gemeinden in starkem Mafe vVerwirrt haben Angesichts dieser Lage sehen WIr Aur die MöÖg-
lichkeit, den Brüdern den Rart rÄ geben, in Frieden aUl$ dem Dienst der Schlesischen Kirche AUS-

zuscheiden. W ir bitten, das in Berlin in Aussicht SCHOMMCNC Gespräch 1n diesem Sinne führen
wollen“ Der Beschluss bezieht sich auf die Sitzung amn in Berlin 1M Haus VO!  ; Prof. Hein-

rich Vogel. (AKG 1-82'
Einführung als Bischof durch Bischof Dibelius amn
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WEl Mitglieder AaUs der Ostzone un! Mitglieder aus den Westzonen ZUFE era-
(uns ın die Provinzialsynode hineinnahm. Dieser Versuch einer Versöhnung der
unterschiedlichen Positionen in der Kirchenleitung zeigt sich auch in den
Beschlüssen der VO 8.-13 Mai 1950 gehaltenen Görlitzer Synode.

‚$ Die Evangelische Kirche Von Schlesien ISt die Provinzialkirche 1n dem
Restgebiet VO  a Schlesien innerhalb der Gesamtkirche der altpreufßischen
Union. Sie hart die 4us ihrer heutigen Lage erwachsenen besonderen Auf-
gaben, ohne iNnsowelt kirchenregimentliche Befugnisse auszuüben, die
verbliebenen Gemeinden im Osten geistlich betrreuen un: IMI den
Gemeindegliedern in der Zerstreuung die Gemeinschafrt des Glaubens un
der Liebe aufrechtzuerhalten“!

Zusammenfassung und Beurteilung
Folgt1i den Protokollen der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO.  > Schle.
sıen, enchüllt sich eın spannendes Bild VO  —; miteinander ringenden Kräften Es ISt
eben keineswegs D' dass sich dieser Kirchenleitung iıne einheirtliche bruderrärtliche
Kirchenpartei VO  — Naumburg her durchsetzte. Die bisherige Geschichtsschreibung
entwirft da ein einfaches Bild, Was bereits 1in den zeitgeschichtlichen Beurtei-
lungen un: Darstellungen angelegt ist. Was dem Druck der polnischen
egierung in den beiden Jahren 1945 und 1946 als Einheit erlebt und als erfahrene
Bruderschaft un! Bestätigung VO  - Barmen erfahren wurde, das brach MIt der
Ausweisung AIN Schlesien useinander. Die AUr Wel Tage VOLF der Ausweisung VOonNn

Hornig erlassene Notverordnung, die aufden November zurück datiert wurde,
giDt der Synode VO  —_ Breslau ıne Interpretation, die in sich die Spannung der Zwel

spater bedeutsam werdenden Pole Breslau und Görlitz enthält und eınen Vorrang
VO:  } Breslau festschreibt. Kirchenrat Bach hatte schon bei ihrer Entstehung anı

Dezember ihre unsachgemäfse Auslegung der Breslauer Synode protestiert,
und möglicherweise WAar nicht der einzige. Jedenfalls haben dieJuristen Bach un:
ann Lintzel sich Nn1ıe dieser Notordnung bekennen können, die andererseits
zentral für die Argumentation VO  e Schmauch wurde, weil s1ie MIit dem Vorrang der
Kirchenleitung VO.  - Breslau für ınen weiteren Begriff von Schlesien stehen schien.
Hornig hart sich ISLE zögernd 1mM April 1 947, dann csehr deurtlich 1m November 1947
der Sicht der Kirchenjuristen angeschlossen und damit ine Gegenposition der
Sicht des Bruderrats eingenommen, die 1im April 1948 sichtbar wurde. Von U  b

FPOLCH Hornig un! Schmauch als Kontrahenten immer deutlicher hervor.

Yl Abgedruckt iIn: Amıtsblartt der EKD 1950, 357-361, 1er 360 MI1t einem Bericht VO  - Hor-
nıg ber diese Synode.
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1e iSTt dieser Gegensatz beurteilen? Liegt ihm eın unterschiedliches Verständ-
N1Ss VO Kirchenrecht zugrunde und steht 1er ein Personalprinzip (Schmauch)
SCHCH ein Territorialprinzip (Lintzel, Hornig) 292 ehrt 1er die rage der
Rechtskontinuität un ihre unterschiedliche Begründung?”” Die damaligen
Kontrahenten keine Kirchenjuristen, sondern Theologen, denen dem
theologischen Erbe des Kirchenkampfes Jag aher wird Iinan SUL CUunN, diesen
Gegensatz nicht schnell auf zwei juristische (Gegenpositionen zurückzuführen.”*
Was die Auseinandersetzung spannend macht, ISTt die Tatsache, dass CT We1
leidenschafrtliche Vertreter der Barmer Synode dahlemitischer Praägung die
Verwirklichung VON Barmen in der Nachkriegszeit ringen und unterschiedlichen
Lösungen kommen. Dabei ISst Sar nicht leicht, die Unterschiede in ihrer Deu-
C(unhg beschreiben. Beide beriefen sich auf die Barmer Theologische Erklärung,
GEZEECN Freilich verschiedene Akzente. Betonte Hornig These und die Herrschaft
Jesu Christi, Schmauch mehr These und und die Gemeinschaft der Brüder.

Hornig wart Schmauch VOTL; dass einen falschen, schwärmerischen Kirchen-
begriff habe und die „objektiven Merkmale der Kirche“ verkenne.?  E Hornig erläu-

diesen (Gegensatz ın der Auseinandersetzung MAIt Treblin
Hinter dieser Meinung ‚ des Bruderrats| stehr eın Kirchenbegriff, der die
Kirche entscheidend nicht ın konkreten Gemeinden existent sieht, in denen
S$1C S$1C örtlich Unftfer Wort un Sakrament sammelrt, vielmehr wird hier als
weıteres Kennzeichen der Kirche hre besondere geschichtliche Führung
behauptet, für die das Erlebnis kirchlichen Aufbruchs im östlichen Schlesien
WIE das Flüchtlingsgeschick bezeichnend A aher wollte alle die diese
Führung als Gilieder der Schlesischen Kirche erfahren hatten, über die Kir-
chengrenzen und über ihre gegenwartıge Zugehörigkeit hinweg als volle
Gilieder der Schlesischen Kirche ansehen. Nichrt zufällig iISt der Ausspruch,

BREGGER (s Anm hat diese juristischen Alternative deurtlich herausgestellt (BREGGER,
Anm { eil k 175-252).

93 uf die Kontinuität ZUr Synode VO Breslau beriefen sich Schmauch nd der
Bruderrat und konnten siıch auf das Gutachten des Ordnungsausschusses VO) 2.6.1949 stutzen
als Fotokopie abgedruckt bei Bregger, Anlage 1) Aus diesem Grunde ermittelte mMan alle och
lebenden Mitglieder dieser Synode un Kellner chrieb diese Synodalen Von Mitgliedern
Varecen verstorben, nicht ermitteln, ın der Oberlausitz, ıin der Westzone, 23 in der ÖOst-
‚UONC nd iın Polen.

So argumentierte Schmauch UC: VO der preufßischen Kirchenleitung, ORNIG, oku-
CHALTC, S Anm 294
95 Vgl hierzu den Abschnitt: „Das ekklesiologische Konzept der dissentierenden Brüder“ bei
BREGGER (s Anm. DGF
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der damals ernsthaft fiel «Ich stelle MIr ıne schlesische Kirche VOI, die über
SAal1Z Deutschland geht Hier SCWANN also die Tradition den Charakter einer
Art VO  - Bekenntnis, welches auf Grund der besonderen Führung dieser Kir-
che im Gehorsam ihren besonderen Weg die Ireue halten sel1. 2
Dieser Kirchenbegriff löst die Leibhaftigkeit der Kirche, WI1IE s$1e in der OFrt-
ich versammelten emeine Gestalt gewinnt, Gunsten einer im beson-
deren Erlebnis begründeten Gemeinschaft ın spiritualistischer Weise auıf.?6

Zu diesen objektiven Merkmalen gehört für Hornig die Basis VO  b Kirchen-
gemeinden und synodalen Gıremien. Schmauch denkt VO  ; einer Gemeinschaft des
Glaubens un der Liebe her, die sich 1m individuellen Gehorsam un in der Bru-
derschafrt ewährt. Bekennende Kirche wird bei ihm A Merkmal einer be-
stımmten Glaubenshaltung als Bufßbewegung iıne verwelrlichte Kirche,

klerikales Amtsverständnis, ıne 'olks- un Pastorenkirche,
Konftessionalismus und Verbürgerlichung. Darum versteht die Raolle der Beken:
nenden Kirche als Wächter iıne Bürokratisierung 1in der Kirche,
jedwede Verbindung mıiıt berufsständischen Einrichtungen der Vorkriegszeit WI1eE
dem Pfarrerverein. Als entscheidende un: vorrangıge Aufgabe der schlesischen
Kirche erkennt die Arbeit den Flüchtlingen. Schmauch siehrt die Bildung VO  .

bekennenden GGemeinden in Deutschland als die Bildung VO  - Kerngemeinden, die
den Landeskirchen durch ihren Gehorsam gegenüber armen als Vorbild dienen.

diesem Sinne soll auch die Flüchtlingsarbeit verstanden werden.?
Stärker als Schmauch lag Hornig der jederentdeckung eines reformato-

rischen Kirchenverständnisses un! der tragenden Kraft des Wortes (sottes der
Auseinandersetzung MIt dem Staat. Diese Erfahrung hatte in besonderer Weise
in den Jahren 1945 un: 1946 in Schlesien angesichts des Hungers der Gemeinden
nach Seelsorge un biblischer Verkündigung erlebt, in der Erfahrung einer ein-
müuütigen Bruderschaft VO  —; Pfarrern.?® Das me1ıinte CI WCNnN immer wieder VO  —;

96 Rezension Heinrich Treblin: Gehorsame Gemeinde der gesichertes Kirchentum,
AKG 1-017. „LS UNs Von Schrift und Bekenntnis her verwehrt, die Ordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland Mit ihrer Aufgliederung ın Landeskirchen durchbrechen“ Des-
halb werfe INa  - der schlesischen Kirchenleitung VOIL,; „WIr selen den Weg ‚gesicherten
Kirchentums'‘ und nicht einer ‚gehorsamen Gemeinde‘ gegangen,

Vgl dazu die Anlage Die Verantwortung der Schlesischen Kirche für ihre Glieder ın der
Zerstreuung.

So konnte in einem Rundbrief 12.1947 kurz ach seiner Ausweisung schreiben
Atlat sich nicht damals die geistliche Grundlage der Bekennenden Kirche als tragend un VOI-

bindend erwıiesen? Mit besonderem Dank den Herrn der Kirche denke ich uUucC:! das
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Barmen sprach. Barmen Warlr Ja 11LUE das Stichwort für diese Erfahrungen, und 1er
glaubte sich ein1g MmMIit den Pfarrern der Christophorisynode und allen anderen,
die sich der ctheologischen Neubesinnung der Kirchen anschlossen. Im Gespräch
MIt Kirchenrat Lintzel formulierte das Barmen edeute hm, AaSss „Jesus
Christus allein der Herr der Kirche alles ihres Lebens, alles ihres Handelns Iet.  “

ADa bedeutet, WIr haben als Kirchenleitung darum ringen, 4SS WIr auf
diesem Wege Jeiben. [Da 1ber die Gemeinden un: Brüder 1 Amte der
Oberlausitz iıne kirchliche Entwicklung, W1eE WIr SIiE Ööstlich der Neisse
erfuhren un geschenkt erhielten, nicht ın dem Maße gemacht haben, VOo  am

diesem Lebensstrom nicht im selben Masse ertasst worden sind und dieser
Weg ihnen daher TISLE ezeigt und dieser Lebensstrom TST ihnen kom-
incn muß, darum habe ich die herzliche Bitte alle, A4SS WIr den Brüdern
und Gemeinden der Oberlausitz die Freudigkeit stärken, den Weg der Schle-
sischen Kirche mitzugehen. ””

Solche Satze zeigen deutlich, ass Hornig nicht die Durchsetzung der Naum-
burger Kirchenpolitik, sondern 80801 ein lebendiges kirchliches Erbe ıng un: darin
WAar sich MIt Schmauch völlig eIN1S. ber die kirchenpolitischen Spannungen
glaubte ach em Schweidnitzer Ephoren Konvent endgültig hinweg se1InN.
Aber die Tatsache, CC hoffte, durch die Besetzung Vo  e Oberlausitzer Pfarr-
stellen MI1 Naumburger Anhängern diesen Lebensstrom in die Lausitz bringen
können, dass die unglückliche Verfügung über die Vorbildung des Pfarrerstandes
VO  ; 946 konsequent praktizieren suchte, A4SsSs das Rechrt über die Entlassung
VO  - Pfarrern 4115 dem schlesischen Kirchendienst vie]l lange behauptete, als
längst nicht mehr realistisch WAal, hat dem kirchenpolitischen Missverständnis,
als ginge ihm die Durchsetzung VO kirchenpolitischen Zielen, Vorschub
geleistet. Und kommt e‘) dass 538 Hornig und Fränkel weniger als geistliche Per-
sönlichkeiten enn als Kirchenführer ıund Kirchenpolitiker 1im Gedächtnis sind.

In solcher kirchenpolitischen Wegweisung sah ine Verpflichtung Vo  - Barmen
her, die sich 1m aktuellen Bekennen iın den Herausforderungen einen unkirch-
lichen, atheistischen Staat MIt seinen die Menschen irreleitenden Anordnungen
ewähren I1US5 Als Kirchenführer MNUSSTIE den Blick nach draufßen wenden, wäh-
rend Schmauch in erster Linie auf innerkirchliche Verkrustungen schaute. So kommrt

Wunder zurück, da{fs WITr alle e1INs Varcn in dem einen ] henst des einen Herrn der einen Kir-
che Sollte on dem wunderbaren Leben: das unNns drüuben geschenkt worden ISt, nicht uch
hineinreichen in das Leben UuNSCICS Amtes und Dienstes (EZA 47/5

Protokaolle AKE: VO: 5.8.1947
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ıner unterschiedlichen Wahrnehmung des prophetischen Wächteramtes der
Kirche. seinem Synodalbericht VOF der Synode Mai 1950 hat dieses ter-

schiedliche Verständnis der Bekennenden Kirche, WI1IE sah, ausführlich erläutert:
Es 1St die verschiedene Sicht VO  - der Bekennenden Kirche! FEinmal sehen
die Brüder ‚ des Bruderrats| den Weg der dem S1E selbst sich verpflich-
er wIıssen un! dem sich die Schlesische Kirche und hre Leitung nicht M1inN-
der verpflichtet weiß, als ein Prinzip, das AUN den Erfahrungen des
Kirchenkampfes gewinnen und gleichsam abzulesen se1. Dabei wird außer
acht gelassen, da{fß der Weg der Kirche nicht eın Prinzip, sondern der Herr
Jesus Christus selber 1St, dem WIr in immer uen Entscheidungen gehor-

se1in haben Zum andern wurde ın einer Sitzung des Bruderrates VO.:  b

einem der Brüder klar ausgesprochen, der Bruderrat habe doch das Wäch-
teramı«t über die Kirchenlteitung. Damirt 1St ine Vorherrschaft der VOL der
Kirche überhaupt, ıne Vorherrschaft des Bruderrats VOT der oder S über
die Kirchenleitung ausgesprochen, WI1eE s1e in der Kirche Kirchen-
regimentern und damit ZUT Rivalität un Gegeneinander führen mußf,
Wohin diese Kirchenpolitik des Bruderrats geführt at, ISt heute offenbar.
Die Schlesiens 1St in ihren Bruderrat aufgespalten un: daher nicht mehr
handlungsfähig. Die letzte Bruderratssitzung hat 1€e5s5 offenbar gemacht
och das soll uNns nicht entmutigen. Die Sache, die die Jahre
hindurch mutig bekannt hat, 1St heute wieder VOL der Wlr bekennen,
da{s Jesus Christus allein der Herr der Kirche ISt. Die Kirche har sich
heute als Bekennende Kirche erwelisen.

Dabei War Hornigwichtig, dass sich 1iım Einklang mit den Kirchen der APU und
der EKiD WUSSTC, schliefslich lebte inNnan ach 1945 nicht einem deutsch-
christlichen oder staatlich gelenkten Kirchentum Ww1Iie 1m Dritten Reich, sondern
Nter einem atheistischen Staat. !® Dem Staat gegenüber versuchte die Konse-
YJUCHNZCNH aus Barmen durch seine Hirtenworte und se1n eiıgenes Handeln VOI-

deurtlichen. Innerhalb der Kirche SELrZEIC die Anerkennung VO.  a Barmen als
theologische Grundlage der schlesischen Kirche durch kirchliche Gesetze und
Richrlinien durch.!0!

100 „ In einer Zeit, die Kirche WI1eE Nnıec sSeIt 1945 wieder ZU Bekennen gerufen ISt,
bedeutet diese Gemeinschaft der Preufßischen Kirche WIE der EKiD unendlich iel. Wir wollen
arım beten, da{fß die Gesamtkirche Deutschlands mehr un mehr einer Bekennenden Kirche
werde“
101 Vgl dazu die Auflistung Ende VO)!  - Anlage Auf der Synode Mai 1950 sagte „Wir
wußten uNns die Ausrichtung unNnserer kirchlichen Arbeirt gebunden, die WIr als Schlesische
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ANLAGE

Notverordnung ber die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche
VO: Schlesien VoO November 1946 (AKG 11:516)

Auf Grund des des Beschlusses der Synode der Evangelischen Kirche Vo  - Schle-
sıen, Breslau durch welchen SieE bis auf Weiteres angesichts der AUS der bx-
patrıuerung Schlesiens sich ergebenden Verhältnisse ihre Befugnisse auf die VO  —_ ihr
als rechtmässig bestätigte Kirchenleitung der bv. Kirche Vo  c Schlesien übertragen
hat, wird für den Fall, A4ss durch ausserkirchliche assnahmen die Beschlussun-
fähigkeit der Kirchenleitung VO  —; voraussichrtlich laängerer Dauer herbeigeführt wird,
im Notstand der Kirche einmutıg beschlossen und angeordnet:

$ 1
1) Es ISt dafür Sorge tragcn, dass, solange sich evangelische Gemeinden eut-

scher unge un: Diener Wort in Schlesien Ostwarts der Neisse befinden,
die Einheirt der Evangelischen Kirche VO.  — Schlesien Ostwarts und westwarts der
Neisse gewährt bleibt.

2) Die Verantwortung dafür tragt das Kollegium OstwäÄrts der Neisse, das die
Kirchenleitung der Ev. Kirche on Schlesien reprasentiert.

2
1 Das Kollegium Ostwarts der Neisse estehrt A4U5 allen noch nwesenden Mit-

gliedern der Kirchenleitung.
Ist besorgen, dass das Kollegium der Zahl VO  —_ Mitgliedern sinkt,
sind für das Kollegium alsbald Stellvertreter als ausserordentliche Mitglieder
der Kirchenleitung aıuls dem Kreise des Ephoren, Pfarrer oder Laien, die
Synodale se1in sollen, SCerTINCANCNHN ! Unter den Mitgliedern des Kollegiums soll
sich ein Pfarrer und eın S efinden.
Ein Stellvertreter har in den Sitzungen des Kollegiums jedoch ISE ann Sitz
und Stimme, WENNn das Mitglied, dessen Stellvertretung EerNaNnnNnt ISt,
ausgefallen ISE.

4) Das Kollegium 1St ın Anwesenheit VO:  — Mitgliedern beschlussfähig.
Kirche auf der Synode in Breslau beschlossen hatten: (Jottes Wort, W1C bezeugt iSt ın den
Bekenntnissen der Reformation ın Anerkennung der Theologischen Erklärung VO!  - Barmen sollte
diese Ausrichtung se1nN. Wir haben ulns in aller Schwachheit, ber doch in immer Besin-
Nung bemüht, unNns diese Ausrichtung bei allen Entscheidungen ür NSCTC Kirche VOF Augen
halten, S1C bei aNler CICTFr Arbeit maisgebend sein Z lassen..
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Das Amt eines ausserordentlichen Mitgliedes der Kirchenleitung erlischt mit
dessen Expatriierung oder dessen anderweitigen Behinderung, welche die
Bestellung eines Stellvertreters ertorderlich macht.

6) Der Beschluss der Kirchenleitung VO: 29. Juli 1946 (Nr. Nr. 149
wird aufgehoben.

Den Vorsitz in dem Kollegium führt der Vorsitzer des Ev. Kirchenleitung VO.  ; Schle-
s1en. Bei dessen Behinderung führt das im Dienst der Kirchenleitung dienstälteste
Mitglied des Kollegiums den Vorsitz als stellvertretender Vorsitzer der Kirchen-
leitung, sofern nicht der Vorsitz durch einmutıige Stellungnahme des Kollegiums
einem anderen Mitgliede übertragen wird.

Die Verordnung des Kollegiums diesem kirchlichen Dienst erfolgt VOTLT der
(GGemeinde Uuntfer Geber und Handauflegung durch den Vorsitzer der Kirchenleitung
oder des Kollegiums oder durch ein Mitrglied.

85
Soweit das Kollegium selbst behindert ISt; die Rechte un Pflichten der Kirchen-
leitung wahrzunehmen, wird die Dienststelle Görlitz ermächtigt, für die Kirchen-
Jeitung stellvertretend handeln.

S 6
Diese Stellvertretung erfolgt ach den Grundsätzen, WI1eE S1IE in den Beschlüssen
der Synode der Ev. Kirche VOINl Schlesien, Breslau 1946, un: den Verordnungen
der Kirchenleitung der Ev. Kirche VOoO  - Schlesien festgelegt un 1im einzelnen SC
MmMAss den Richrtlinien für die Dienststelle Görlitz der Kirchenleitung der Ev.
Kirche VO  — Schlesien VO 28 46 bestimmt sind. Die Einschränkungen

im Notstand der Kirche entfallen.

Darüber hinaus wird die Dienststelle Görlitz ermächtigt:
a) Alle Rechtsangelegenheiten einschliesslich der Disziplinarsachen selbst-

ständig behandeln, se1 denn, A4SS die Bearbeitung einer Angelegenheit
Ostwarts der Neisse einen Aufschub nicht SCSTALLEL.
Die bei der Kirchenleitung der Ev. Kirche VO  ; Schlesien bestehenden Aus-
schüsse IN Zweck der Erledigung ihres Aufgabenkreises für die Dauer der
Behinderung ihrer ordentlichen Mitglieder erganzen.
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]) Jle 1im Amt befindlichen ordentlichen Mitglieder der Kirchenleitung, die sich
westwarts der Neisse befinden, gehören uUm Kollegium der Dienststelle Görlitz.
Den Vorsitz in dem Kollegium führt der Leiter der Dienststelle, bei nwesen-
heit der Vorsitzer der Kirchenleitung der Fv. Kirche VO  - Schlesien.

2) [)as Kollegium nımmt seinen Aufgabenkreis in Sitzungen wahr. Sie 1St
beschlussfähig, WEn Mitglieder der Kirchenleitung anwesend sind.

$ S
Die Vertretung der Evangelischen Kirche VOIN Schlesien bei der Ökumene geschieht
durch den Vorsitzer der Kirchenleitung der Frv. Kirche VOoO  — Schlesien, sofern sie
nicht VO  . dem die Kirchenleitung repräsentierenden Kollegium innerhalb Schle-
s1ens selbsrt wahrgenommen wird.

Entscheidungen der Dienststelle, die das Bekenntnis oder die Neuordnung der Ev.
Kirche VO  - Schlesien berühren oder diese Verordnungen betreffen, werden rechts-
wirksam MI1Tt der Zustimmung der Kirche OStWArts der Neisse.

S 10
Entscheidungen der Ev. Kirche on Schlesien OStWwaAarts der Neisse, welche dieser
Verordnung zuwider laufen, werden rechtswirksam MIt der Zustimmung der
Dienststelle Göoörlitz.

$ 11
Diese Verordnung wird aufgehoben, die Behinderung der Kirchenleitung
durch ausserkirchliche Massnahmen ftorrtfälle.

$ 12
Diese Verordnung 1STt ZULC Veröffentlichung nicht freigegeben.
Breslau, den November 1946

Die Kirchenleitung der Ev. Kirche von Schlesien
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ANLAGE

Bericht Vo  b Dr. Bach ber die Bezirkssynode die Brüder 1n Breslau
(AKG 12-56

Görlitz, April 1947
An das Kollegium der Kirchenräte, liebe Brüder!
Am Februar 1947, dem Vorabend der Bezirkssynode, fand ın der Wohnung des
Superintendent Langer iıne Aussprache der Bischof Dibelius, Bischof
Hornig, OLKR Pfarrer Dr. Berger und Kirchenrat Dr. Bach teilnahmen. Die Erklä-
rFuNnsSCcCHh, die Bischoft Dibelius zunächst und AUur allein abgab, diktatorisch
gehalten und wurden 1n fast schroffem Tone vorgebracht. Er begann MIt den
Worten: „Meine Meinung kennen Sie Ja Folgenden stellte zusammengefasst
folgende Punkrte klar heraus:

Die Oberlausitz wolle miıt der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO  ;

Schlesien und ihrer Diktatur nichts Iiun haben
Bei der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO  - Schlesien handle
sich eın Nortkirchenregiment; S1C se1 „rechtlich konstruiert“. Auf die
Synode, Breslau 1946, könne s$1e sich nicht berufen. Wie sC1 diese Synode
überhaupt zustande gekommen? Ordnungsgemäss sicher nicht. Das WISSEe
INa  ; Ja VOoO  ; den Bekenntnissynoden her. Zudem se1 die Oberlausitz ber-
haupt nicht vertiretien SCWESCH., Im polnisch-verwalteten schlesischen
Kirchengebiet moge die schlesische Kirchenleitung och ıne gEWISSE
Berechtigung gehabt haben, und liege ihm fern, ihre Verdienste schmä-
lern. urch hre Expatriierung jedoch komme S1e in eın Kirchengebiet.
Dies dürfe nicht 4US5SCT Betrachrt bleiben.
Ansprüche auf die Oberlausitz habe die Kirchenleitung der Evangelischen
Kirche VO.  - Schlesien nicht. Ireysa Sapc eın Wort über die Oberlausitz.
Die Annahme des Bischof-Tirtels durch „Präses” Hornig se1l nach Ireysa
ebenfalls mehr als rechrtlich fragwürdig.
Die Kirchenleitung der Altpreufischen Union wolle die Entscheidung über
das künftige Schicksal der Oberlausitz nicht treffen: bei der Titfer
und erwähnten Sach- und Rechtslage solle die Oberlausitz vielmehr selbst
in der Bezirkssynode sich darüber aussern, ob die schlesische Kirchenleitung,

welche in der Oberlausitz auch gahz erhebliche Bedenken persön-
licher Art laut geworden seilen, „tragbar se1l oder nicht“. Der schlesischen
Kirchenleitung stehe frei, in der Bezirkssynode, in welcher S1e durch

stimmberechtigte Mitglieder vertreten sel, ihren illen kund Cun, sich
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4l der Leitung beteiligen. Das Recht, die Leitung selbst auszuüben, habe
S1iE icht. Immerhin solle die Entscheidung der Bezirkssynode die Grundlage
bilden für die zukünfrtige Gestaltung des Schicksals der Oberlausitz.
Treysa sSEe1 ohne die Zusätze, welche ebenfalls beschlossen worden se1en, nicht
denkbar. Er schlage den A4US der Anlage ersichrtlichen Beschluß-Entwurf vor,
welchen habe ausarbeiten lassen. [Dieser Entwurf sei nach seiner Meinung
für die schlesische Kirchenleitung annehmbar. Wenn diese dabei verbleibe,
anzustreben, die Oberlausitz in die eigene Verwaltung nehmen, sel dies
ın Machtanspruch, der verwirklicht werden solle

Bischof Dibelius bei seinen Erörterungen in seiner Eigenschaft als Vorsit-
zender der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO  n Berlin-Brandenburg oder
der Kirchenleitung der Altpreussischen Union sprach, brachte weder selbst umin

Ausdrucke, och wurde 213C) On ersichrlich.
Im Laufe der einleitenden Worte kam CS zwischen Dibelius un Kirchenrat

Dr. Bach einem ErNsSTIEN Zusammenstosse, da Kirchenrat Dr. Bach, wIeE auch
aussprach, für seine Pflicht hielt S$1IC die nach seiner Meinung unrichtige
Beurteilung der Rechtslage durch Bischof Dibelius und seine vielfachen, schweren,
aber völlig unsubstanziiert und beweislos aufgestellten Behauptungen die
Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VOIN Schlesien wehren mussen glaubte.
AufGrund der Meinungsverschiedenheit drohrte Bischof Dibelius die Aussprache
abzubrechen. Kirchenrat Dr. Bach betonte, dass sich gerade bei der überaus ST
SC  - Wichtigkeit aller aufgeworfenen Fragen seiınen Widerspruch nicht verbieten
lasse, un erklärte sich bereit, bei den Verhandlungen auszuscheiden, S1ie durch
se1ıne weitere Mitwirkung gestOrt würden. Bischot Hornig beruhigte jedoch, und
die Aussprache ging welter. Als sich Kirchenrat Dr. Bach auch über den weıteren
Verlauf der Aussprache Notizen machte, beanstanderte Bischof Dibelius dies eben-
falls als offenbar unbequem. Nicht unerwähnt InNnas schließlich noch leiben, dass
BischofDibelius 1Im Zusammenha.nge MIt Vorwürfen, die die schlesische
Kirchenleitung erhob,s VOoN Konsistorialrat Büchsel ausserte: „Glauben Sie enn
wirklich, dass Sie diesen Mann innerlich haben?“

Wır ehnten die durch Bischof Dibelius für die Bezirkssynode aufgestellten
Richrtlinien ab und erklärten ihm, dass WIr das unabdingbare Recht und die Pflichrt
hätten, die Oberlausitz wieder ın die eıgne Verwaltung nehmen, denn WIr seıen
sowohl durch Ireysa als auch durch die Synode Breslau 1946 als Kirchenleitung
hierzu legalisiert. Im folgenden wurde offenbar, ASS der durch Kirchenrat Dr. Bach
für die Synode in uUuNnsercem Sinne erarbeitete und durch u15 beschlossene Antrag
SOWI1eEe der erwartende Antrag der Oberlausitz, bis auf weiteres solle bei der
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treuhänderischen Verwaltung der Oberlausitz durch die Kirchenleitung der Evan-
gelischen Kirche VO.  - Brandenburg verbleiben, in der Synode wuürden ar Ent-
scheidung gestellt werden mussen. Als Bischoft Dibelius in diesem Zusammenhange
die rage aufwarf, Was enn werden werde, die Bezirkssynode u15 CNL-

cheide, iessen WIr ih; nicht 1im Unklaren darüber, dass WIr UNseren Weg, welchen
WIr für allein rechtens hielten, unbeirrbar weitergehen würden.

Die sich diese Unterredung unmittelbar anschliessende Aussprache MIt den
Oberlausitzer Brüdern, welcher auch Direktor Lic Dr. Kammel teilnahm,
verliefebenfalls ergebnislos.

So gingen WIr starker Spannung Februar 1947 ın die Bezirks-
synode. ber ihren Verlaufhat Bruder Berger bereits dem Maärz 1947 in
einem Briefe Bruder Milde berichtert. Insoweit können WIrLr also auf diesen Berichrt
eczug nehmen.

Wir bitten, diesen Brief, WeIlt sich MIt der Synode befasst, durch Beifui-
Suns einer beglaubigten Abschrift ZUIN wesentlichen Bestandteil dieses Berichtes
machen und ;h: den Akrten nehmen. Auf unseren Kurzbericht VO 18 Marz
1945 un den ausführlicheren Bericht VO Maärz 1947 weisen WIr ebenfalls hin

Die Reden ın der Bezirkssynode gingen lebhaft hin un! her, anfangs S1Ee
ausschlieflich gerichtet. Der Stimmungsumschwung uUuNnseIch Gunsten
erfolgte CIST, als Superintendent Jakob. Kirchenkreis Görlitz IL: uUuNseren Antrag ZUrLC

Verlesung gebracht und MIt sehr Warmen Worten befürwortet und nachdem nach
un! ach ıne immer grössere Anzahl Vo  > Brüdern sich für eingesetzt hatrte.

Neben den beiden Hauptanträgen kam in der Bezirkssynode och zahl-
reichen anderen, a lediglich moditizierten Antragen, auf die im einzelnen ein-
zugehen sich jedoch erübrigen dürfte, weil diese Anträge saämtlich abgelehnt
wurden. Zaur ausschliesslichen Entscheidung standen schliesslich Aur die beiden
auptanträge.

der Mittagsstunde fand ıne Ausschuss-Sitzung STAaALT, der neben Bischof
Dibelius und einer gewissen Anzahl durch die Synode gewählter Synodaler der ber-
AuUsitz durch die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO  - Schlesien lediglich
Bischof Hornig als stimmberechtigtes Mitglied teilnahm. Dem Kirchenrat Dr. Bach
wurde auf Bitten des Bischofs Hornig die Anwesenheit bei dieser Beratung PESTALLEL.
Als ordentliches Mitglied durfte 1aber nicht mitwirken, weil die Bezirkssynode,
offensichrtlich aus Furcht, die Stimmenzahl Ungunsten der Oberlausitz
verschieben, ihm 1M Rahmen der SCSAMEICN Bezirkssynode das Stimmrecht veErsagt
und dieses Recht aufBischofHornig und Bruder Dr. Berger beschränkt harte.

der Ausschusssitzung wurden durch Bischof Dibelius wieder beide Haupt-
antrage ZUrLE Erörterunggestellt. uch bei dieser Gelegenheit wurde wieder offenbar,
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dass Bischof Dibelius entscheidend daran gelegen WAal, die Anerkennung der
Zusätze VO  3 Ireysa durch die schlesische Kirchenleitung durchzusetzen und
dadurch seine eigene Machtstellung sicher stellen und weiliter auszubauen.

Zu einer Befriedung MIt der Oberlausitz konnte AUF kommen, WIr
bereit J11, Männer der Oberlausitz in die Kirchenleitung der Evangelischen
Kirche VO  } Schlesien eruten. [Dies harten WIr In UuNserem Antrage vorgesehen,
jedoch MIt der Massgabe, dass die Leitung bei uns verbleibe. Bischof Dibelius sprach
in der Ausschuss-Sitzung schliesslich für uUuNns un SCLIZTC sich lediglich auch dafür
1n, dass der Oberlausitz ım Rahmen ihrer Zustandigkeit selbstständige Entschei-
dungsbefugnis eiNZzZUraumen se1

{Dies billigten WIr alle DDer weltere Verlauf der Bezirkssynode WAar schnell un
für zufriedenstellend. Unser Beschluss-Entwurf wurde, auch 1Ur MIt

knapper Mehrkheirt ANSCHOMUIMCH, Zitter mit der Abänderung, dass ach der Über-
nahme der Verwaltung Geistliche un ein aIe 4Uus der Oberlausitz in die
Kirchenleitung erutfen sind.

bkerner wurde die Gliederung der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO  e

Schlesien in Görlitz
a) in 1Ne Abteilung Ost und Reich Abe.J),
b) in ine Abteilung Oberlausitz (Abt II)

beschlossen. Von dem Rechte der Gesamtleitung durch die schlesische Kirchen-
leitung wurde nichts preisgegeben. Fragen VO  _ grundsätzlicher und allgemeiner
kirchlicher Bedeutung werden wie bisher dem Vorsitz des Bischofs Hornig
VO.:  b der Kirchenleitung in ihrer Gesamtheit entschieden.

Durch die durch Kirchenrat Dr. Bach erarbeitete Verordnung betr. die Kirchen-
leitung der Evangelischen Kirche VvVvon Schlesien, die WIr in der Sitzung Maärz
1947 verabschiedert haben, haben WIr

a) Pfarrer Lic Kunze
Superintendentur-Vertreter Reese

C) Pfarrer Schulz un!
d) Kaufmann Bartos

gleichzeitiger Ernennung Z Kirchenräten als ordenrliche Mitglieder in die
Kirchenleitung erufen. Die Abteilung I un 11 arbeiten 1im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit selbständig. Vorsitzer der Abteilung 1St Bruder Dr. Berger, seın Stellver-
(TeIETr Bruder LACcC Kunze: Vorsitzer der Abteilung ISt Bruder Lic Kunze, se1in
Stellvertreter Bruder Dr. Berger. Praktisch wird die Arbeit diesen Vorausset-
ZUNSCH ohne Schaden für die Schlesische Kirche möglich se1in. Mit der Ubernahme
der Oberlausitz wird jedoch ine Neuordnung der Dienststelle Görlitz notwendig,
denn diese ISt nunmehr die Abteilung I im Rahmen der Kirchenleitung, AÄAmitssitz
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Görlitz, geworden. Der Entwurft einer Verordnung ber die Rechtsstellung des
Kollegiums Ostwarts der Neisse und seiner Beziehungen dem Kollegium WEeST-

WwAarts der Neisse ın seiner Gesamtheit un! den Kollegien 1im Rahmen der
Abteilungen un 11 wird durch Kirchenrat Dr. Bach ZUFr eit erarbeitet und
demnächsrt übersandt.

Wenn auch YEMASS 5 der Notverordnung VO November 1946 die
Mitwirkung des Kollegiums Ostwarts der Neisse entbehrlich se1ın dürfte, bitten
WITr doch die Zustimmung ZUrTr Berufung der eben SCHNANNTECN Brüder 4Uus der
Oberlausitz in die Kirchenleitung.
Mit brüderlichen Grüssen

ANLAGE

Retferat VO  ; Helmut Reese aufder Bezirkssynode 113 Februar 1947
(Slg Ne{fß Chronologie)

Es geht uNs auch bei der Bezirkssynode der Oberlausitz nicht Nur iıne
kirchenpolitische Entscheidung, sondern ıne Wesensfrage der Kirche. Zu
dieser Wesensfrage der Kirche sollte bereits das eingangs gehörte Referat „Gottes
Ruf in der heutigen EeIt  ‚ eın klärendes Wort se1n.

Bezirkssynode der Oberlausitz. Mit diesem Wort steht das schmerzhaft VOTLr uns

auf, 338 Menschen des deutschen Ostens VO.:  — allen bösen Kriegsfolgen WC-

hesten Cut die Vertreibung UNSCICL schlesischen Gemeinden, die traurıge vorläufige
Grenzziehung Neiße—-Oder und die Tatsache, da{fß WIr in der Oberlausitz zunächst
DU  —_ allein übriggeblieben sind VonNn der großen schlesischen Provinzialkirche, die der
Herr durch die Jahrhunderte hindurch besonders reichlich hat. Die
Bezirkssynode soll Au  —_ heute den ehemalig schlesischen Kirchenkreisen westrtlich
der Neiße ıne vorläufige NCr kirchliche Ordnung geben un: sich über ihre
Kirchenleitung entscheiden. Die Oberlausitz 1St das einzıge Gebiert in derEKi das
seine synodale Stimme noch nicht hat aut werden lassen können, das also bisher
auch noch nicht ZULC rage der Kirchenleitung har Stellung nehmen können.

Wir sind u  —_ in der Oberlausitz ın einer außerst schwierigen Lage. Wenn auch
das formale, legale Rechrt in der evangelischen Kirche heute hoffnungslos zerstOrt
St, finden WIr doch Ansätze einer K"LICH Rechtsentwicklung den Synoden,
die den Grundsatz verkörpern: die Kirche baut sich auf der Gemeinde auf. Oberstes
Gresetz ISt, die Kirchenleitung kann DUr VO  —; der Kirche berufen werden. Kirche



BISCHOF HORNIG UN UMFELD DER ACHKRIEGSZEII Zr

1„ber wird durch die Synoden dargestellt. Damit WIr nıiıchrt der alten Getahr der
Pastorenkirche verfallen, überwiegt in UNSCICT Synode das Laienelement gegenüber
dem geistlichen das Doppelte. ine Bezirkssynode I1STt eın in der Verfassung
verankertes rgan. Darum können die Beschlüsse UNsSCICT Synode zunächst noch
keine gesetzliche Krafrt haben Es wurde UNs jedoch VoN Herrn Bischoft Dr. Dibelius
nachdrücklich versichert, da{fs iNnan ıne klare Stellungnahme der Synode durchaus
respektieren würde. Und bleibrt ferner der Synode der Weg offen, selbst den
Antrag auf Legalisierung ihrer Beschlüsse bei der zuständigen Kirchenleitung
stellen.

Es hat ohl ein Gebiet innerhalb der Girenzen UuLNSCIC5 deutschen Vaterlandes
den letzten Kriegsereignissen Z leiden gehabt WI1E ASCIC Oberlausitz. Als

Pfarrer und Gemeinden nach und nach in hre Heimat zurückkehrten, anden sS1e
eın völliges Chaos VO  < Der Pfarrer stand isoliert und hartte wichtigste kirchliche
Fragen allein entscheiden, oft auch noch ohne einen arbeitsfähigen (GGemeinde-
kirchenrat seiner Seite. Die Pfarrer und Gemeinden baten dann, da nach Schle-
sien herüber keine Verbindung mehr Wal, Herrn Superintendent anger in Görlitz,
sein ephorales Aufsichtsamt über alle schlesischen Kirchenkreise westlich der Neiße

erweltern. Herr Superintendent Langer schon VOT dem Umbruch Vorsitzen-
der des Oberlausitzer Superintendenten-Konventes und genofs weithin das Vertrauen
der Oberlausitzer Pfarrer un Gemeinden. Da UNsSeCer Kirchengebiet einer selb-
ständigen Verwaltung ZUu klein WAäfl, suchte die Oberlausitz Anschlufß die Kir-
chenleitung Berlin-Brandenburg:. Herr Bischof Dr. Dibelius erklärte sich bereit, auch
über NSCIC Kirchenkreise die geistliche eitung übernehmen und bestätigte
Herr Superintendent anger in seinem Amt der eitung über die Oberlausitz.

Bald nach dem Weggang des 1lten Konsistoriums hatte sich ine NCUC schlesi-
sche Kirchenleitung in Breslau konstituiert, die auf der Kirchenführertagung in

Ireysa für die schlesische Kirche zugelassen wurde. Diese Kirchenleitung erhob
bald Anspruch auf die geistliche Leitung 1m gesamtschlesischen Raum, also auch
über die Kirchenkreise der Oberlausitz. Anfang Dezember tand in Gorlitz
eın Superintendenten-Konvent5 bei dem auch Herr Dir. LACc Dr. Kammel der
Dezernent für die Oberlausitz 1im Berliner Konsistorium, und Herr Oberkirchenrat
Dr. Berger VO  —_ der schlesischen Kirchenleitung anwesend ıne Einigung
zwischen den Verhandlungspartnern Breslauer Kirchenleitung, Berliner
Kirchenleitung und den Superintendenten der Oberlausitz konnte DUr dadurch
erreicht werden, da{fs Herr Superintendent Langer VO  ; seinem Amt der Leitung
über die Oberlausitz freiwillig zurücktrat und die Superintendenten den VOIN der
Breslauer Kirchenleitung nomiınıierten Präses Kellner als Verbindungsmann der
Oberlausitz ME Breslauer Kirchenleitung un seelsorgerlichen Berater der Pfarrer
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un: Gemeinden der Oberlausitz anerkannten. Seit Dezember 1945 haben WIr in
der Oberlausitz die kirchliche Ordnung, die Bischof Dibelius ın seinem Schreiben
VO Februar 1946 die Geistlichen der schlesischen Grenzkreise westlich der
Neiße folgendermalßsen festgelegt hat

„Die Kirchenkreise sind bis auf weiteres die Kirchenprovinz Berlin-Bran-
denburg angeschlossen. Es gelten für S$1Ce also Clie gleichen Zuständigkeiten
WIeE für alle Brandenburger Kirchenkreise: Verwaltung und Dienstaufsicht
liegen beim Berliner Konsistorium un wird dort durch Herrn L48 Dr.
Kammel bearbeitet: die geistliche Leitung liegt beim Bischof von Berlin Zu
dessen Unterstützung in der geistlichen Leitung ISt Herr Präases Kellner
erutfen worden, der nichts MI1Tt der Verwaltung hat, sondern dessen
Dienst rein seelsorgerlich-theologisch 1St, Ühnlich em Dienst der ucn

Vice-Generalsuperintendenten in Brandenburg oder der Landespröbste in
der Provinz Sachsen. Die Superintendenten bzw. Superintendentur-
Vertreter walten ihres AÄAmtes WI1Ie immer und sind die Mitrler zwischen der
Berliner Kirchenleitung und den Oberlausitzer Geistlichen und Gemein-
den. Der Kirchenleitung Breslau ist vorbehalten, da{fs S1E bei Neubesetzung
VO  - Superintendenturen mitzuwirken hat Wie lange diese Regelung
dauern wird, 1STt ZUKC ir noch nicht vorauszusehen. Es hängt das natürlich
MITt den grofßen politischen Entscheidungen ZUSaMMC. die voraussichrtlich
1ım Laufe dieses Jahres fallen werden. Vorläufig aber 1St sSo.

Ablauf des erzten Jahres sind NCUC Gesichtspunkte hinzugekommen:
1) Die kirchlichen Erfahrungen des letzten Jahres haben erwıiesen, da{s die

gegebene kirchliche Ordnung für Pfarrer und Gemeinden mancherlei Man-
ge] und Unzulänglichkeiten aufweist. Wir erkennen dankbar die Leitung,
Betreuung und Hilte, auch die finanzielle Unterstützung seltens der Berlin-
Brandenburger Kirchenleitung ır haben feststellen mussen, da{s Inan

sich für die Belange der Oberlausitz in dem Rahmen der gegebenen MOg-
lichkeiten tatkräftig eingesetzZt, eın Herz har für NSCIC besonderen
Oberlausitzer-Nöte un: daß INan u15 leitet MmMIit geistlicher Weisheit un
wachsender Tarkraft für ine wirkliche Neuordnung der Kirche 1im Gehor-
Sal die Heilige Schrift un Bindung die Bekenntnisse der
Kirche, und WIr sind dankbar für die Tiefe des kirchlichen Wellenganges,
den WIrTr bei der Berliner Kirchenleitung spuren un dem WI1r teilhaben
dürfen Unsere Erfahrungen haben aber gezelgt, da{ß besondere Schwierig-
keiten eintraten dadurch, die Oberlausitz politisch Sachsen gehört
und WI1L kirchlich Brandenburg angeschlossen N. Wir hatten keine
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kirchliche Behörde, die 118C1C Belange nachdrücklich bei der Landesre-
jlerung in Dresden geltend machen konnte. Dies machte sich bemerkbar
besonders in Fragen des Patronats, der Grundsteuer, der Unterstützung bei
größeren Bauarbeiten, der kirchlichen Jugendarbeit H Durch die
großen Entfernungen un durch die postalische Verzögerung WaLlr den
Gemeindekirchenräten weithin unmöglich, sich Anweisungen VO  —_ Berlin

erbitten, WI1E Inan sich in wichtigen kirchlichen Entscheidungsfragen VOCL-

halten sollte Die Verfügungen des Berliner Konsistoriums zudem oft
zugeschnitten auf ausgesprochen brandenburgische Verhältnisse, die GLE

Lage in der Oberlausitz manchmal mehr verwirrt als geklärt haben Immer
größer wurde darum ın der Oberlausitz das Verlangen ach einer
kirchlichen Ordnung, die natürlich auch zunächst ANUur vorläufigen Charakrter
haben kann. Immer lebhafter wurde der Ruf: Wir wollen Synode.

2) FEin Zzweiter Gesichtspunkt Lrat in die Geschichte des etzten Jahres
der Oberlausitzer Kirche dadurch ecin: da{s im Zuge der Vertreibung der
Deutschen auch immer mehr Mitglieder der Breslauer Kirchenleitung 0N

Schlesien ausgewlesen wurden. Daher erhob diese Kirchenleitung immer

dringender den Anspruch der geistlichen Leitung auch auf HSI Kir-
chenkreise. Sie ISt um eil bereits nac. Goörlitz übergesiedelt un:
darauf, ihre leitenden FEunktionen auch über die Oberlausitz ausüuben
können. Diese Kirchenleitung wurde durch ıne schlesische Synode, die
Z un Juli 946 in Breslau LaSte, in ihrem Amrt bestätigt. In den
Beschlüssen dieser Synode heifst A „Synode stellt fest, die Kirchen-
kreise westlich der Neiße, Gorlitz und I E Rothenburg I und I: Hoyers-
werda, nach WI1iEC VOTL ZUIN Kirchengebiet der Evangelischen Kirche Von

Schlesien gehören. Ja die Schlesische Synode in Breslau hat diese NCu

durch S$1E bestätigte Kirchenleitung bevollmächtigt, auch die Kirchenkreise
westlich der Neifße ihre Leitung nehmen. Ja heifst weiter:
„Synode beauftragt die Kirchenleitung, 1mM Falle ihrer Evakuierung ihren
Amutssitz sofort innerhalb der obengenannten Kirchenkreise nehmen und
die ertorderlichen Mafnahmen ZUT.C UÜbernahme dieses Kirchengebietes in
die eigene Verwaltung alsbald treffen“ Die UÜbernahme der Oberlausitz

die Verwaltung der Schlesischen Kirchenleitung sollte also erfolgen,
ohne ASCIC Kirchenkreise befragen oder VO  — einem synodalen Gre-
mıum der Oberlausitz iıne Bestätigung erwirken. Wir sind uns heute
auch in Einmütigkeit MIt den Herren Vertretern der Schlesischen Kirchen-
leitung ein1g darüber, da{fß diese Bevollmächtigung gegenstandslos und
bedeutungslos ISt. Ekine Synode kann ine Kirchenleitung nicht bevoll-
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mächtigen, eın Kirchengebiet ihre Leitung nehmen, das bei der
Synode nichrt vertreten WAaTr, Ja VO  } der Synode nicht einmal wußte
und auch nicht in Fürbitte für diese Synode eintreten konnte.

Das 1St die Lage der Oberlausitz heute. Es haben sich Au  am in den etzten
Onaten wWwel Auffassungen herausgebildet, die ich loyal nach beiden Seiten un!
objektiv und sachlich, WIE mMır gegeben ISt, darlegen möchte.

E} Die Auffassung der Schlesischen Kirchenleitung. Herr Bischof Hornig schrieb
In seinem Rundbrief vom 15 September 1946

„Die Schlesische Kirche bleibt, Gott will, auch, falls die Kirche ösrtlich
der Neiße weiter ihren Auszug halten mülßste, bestehen. Denn die fünf
Kirchenkreise der Oberlausitz sind ach WIE VOF schlesisches Kirchengebiet.
Die Synode der Evangelischen Kirche VO  Z Schlesien, Breslau 1946, hat
diesen Sachverhalrt bestätigt. Schon JEtzt iISt die Oberlausitz die Brücke
zwischen der Schlesischen Kirche östlich der Neißle und der Evangelischen
Kirche in Deutschland. Nachdem sich die weitere Entwicklung der van-
gelischen Kirche deutscher Zunge ın Schlesien SOWEeIt abgezeichnet at, da{fs
WIr auch bei fortschreitender Evakuierung miıt dem Verbleiben einer van-
gelischen Restkirche östlich der Neißegrenze rechnen mussen, wird die
Kirche VOoO  - Schlesien mehr der westlich benachbarten Oberlau-
SIEZ als ihrem Kirchengebiet festzuhalten haben, umm OTIt der verbleibenden
Heimatkirche nahe se1in. Es braucht ohl nicht SCSAHT werden, wieviel
dies in Zukunft den Dienst Evangelium 1m Kernlande Schlesien, aber
„uch für die kirchliche Entwicklung, die Ja östlich WI1IeE westlich och im
Gange ISt, bedeuten wird“

dem gleichcn Rundschreiben heißrt , „Was Uuns besonders ank bewegt, 1St;,
da{fs WIr der Einheit der Schlesischen Kirche großer Verschiedenheirt der Lage
und der Sicht östlich und wesrtlich der Neifse aufder Synode gewifs geworden sind
in der gemeinsamen Bindung durch die DU  —_ für die ZANZC Schlesische Kirche voll-
ZOSCHC Anerkennung der Barmer Erklärung:

Ihre Vollmachrt als Schlesische Kirchenleitung gründet nach ihrer Auffassung
1) auf den Beschlüssen der Kirchenversammlung Vo  a} Ireysa über die Neuord-

Nung der Evangelischen Kirche VOoO 31 August 1945) heifßt Als
Kirchenleitung sind die Srelle der Konsistorien in den Kirchenprovinzen
Rheinland, Westfalen, Berlin-Brandenburg un: Schlesien NCUC bekennt-
nisgebundene Kirchenleitungen
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2) auf der Bestätigung dieser im Notstand der Kirche erfolgten Bildung der
Evangelischen Kirchenleitung für Schlesien durch die Schlesische Provin-
zialsynode in Breslau. Da die Oberlausitz auch schlesisches Kirchengebiet
sel, hat die Schlesische Kirchenleitung auch ASCIC fünf schlesischen Kir-
chenkreise Ntier hre Leitung nehmen. Die Schlesische Kirchenleitung
könne schon deswegen niemand VO  —_ ihrem Auftrag über die Oberlausitz
lösen, da unsagbar wichtig sel,; ob in Deutschland noch eın Stück Schle-
sischer Kirche gebe. Nichrt Aur das Reich, sondern auch die Ökumene un
die Weltöffenrtlichkeit sehen auf die Oberlausitz un schon darum musse
iNnan festhalten der unlösbaren FEinheit der Schlesischen Kirche diesseits
und jense1ts der Neiße. Die Entscheidung, die die Synode heute fällt, se1mi also
nicht Ur ıne hochkirchliche, sondern auch hochpolitische Entscheidung.
Der angefochtene evangelische Schlesier drüben und 1er darf erwarten, da{fß
auch die Oberlausitz fernerhin schlesisches Kirchengebiet bleibe un unter

der Verwaltung der Schlesischen Kirchenleitung stehe.

I1 Demgegenüber hebrt S1IC. ine andere Auffassung ab. Man dankt der Breslauer
Kirchenleitung für ihren tapferen un kirchlichen Weg, den S$1e in Schlesien ın dem

illen einer echten Neuordnung der Kirche in schwerster un traurigster EIt
VO GOott geführt wurde un: da{s s1ıe den schlesischen Gemeinden in aller ihrer
Anfechtung Wegweisung, Irost und Krafrt A4US$S (Jo0ttes Wort nicht Aur gegeben,
sondern auch vorgelebt hat Die Breslauer Kirchenleitung musse U  _ auch weıter
bestehen leiben für hre grofßen Aufgaben östlich der Neifße und der Bertreuung
der schlesischen Pfarrer un Gemeinden 1m Reich Sie MUSSE auch 1er an der
Neifßsegrenze ihren Sitz behalten, aber S1E stelle Jetzt iıne Kirchenleitung in der
Emigration dar und tragt damit das Schicksal aller Schlesier. Das Herz derer, die
diese Auffassung teilen, hängt mit allen Fasern in CTrCUECT, selbstverständlicher Liebe

der schlesischen Heimat. Man 1St freudig bereit, deren Not mitzutragen, weilß
aber, dafß das zukünftige Schicksal Schlesiens VO  —_ einer anderen vorläufigen kirch-
lichen Ordnung ın der Oberlausitz, als WI1E s1e sich die Breslauer Kirchenleitung
wünscht, nicht berührt wird. Man wolle sich hüten, diese politischen Dinge, die
uns allen Not machen, ın die Kirche hineinzutragen un: s1e als eın beherrschendes
Argument betrachten für die künftige Gestaltung eines Kirchengebietes. Man
sieht ın Ireysa eın Notrecht, das aufschr wackligen Füßen stehrt un! VO  - dem
die Breslauer Kirchenleitung ihr Anrecht auf die Oberlausitz schon Sar nichrt
ableiten kann. Diese Auffassung hart nichrts un MmMIiıt ıner Haltung, die heurte
SCIN Restauration NNt. uch die Vertreter dieser Auffassung stehen 1in einer Front-
stellung gegenüber der ten Kirche, der verwelrtlichten Volkskirche. Sie wollen
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keine unbufßfertige Rückkehr Gestrigen, sondern auch S$1Ce beten für un
wollen mitarbeiten All einer wahrhaften Erneuerung der Kirche aupt un:
Giliedern. Man glaubt aber, da{ß NSCIC fünfKirchenkreise für einen selbständigen
Kirchenkörper klein sind. Unsere Gemeinden können sich selbst un! ihre
Kirchenleitung schon finanziell nicht tragcNn. Kleine Kirchenkörper neigen zudem

kleinlichen Gesichtspunkten. Wir in der Oberlausitz brauchen daher den
Anschlufs den großen Lebensstrom einer anderen Provinzialkirche. aher meıint
INn in der Person des Bischotfs VO  - Berlin und der Berliner Kirchenleitung die
Männer des Vertrauens haben, bei denen die geistliche Leitung über die ber-
Aausitz ın besten Händen liege. Die Unterstellung ıunter diese Kirchenleitung könne
auch NULr: ine vorläufige Lösung darstellen. Wenn Schlesien oder C1A Teil VO:  — ihm,
W3as UNsSCcCI aller herzliches Gebet iSt, wieder Deutschlan: zurückkehrt, MmMusse eine
NECUC gesamtschlesische Provinzialsynode NCu über die Kirchenleitung Beschlufß
fasscn.

Für eine vorläufige Ordnung der Kirche der Oberlausitz sehe ich drei MOg-
lichkeiten:

1.) Die Synode erkennt den Anspruch der Breslauer Kirchenleitung auf die
geistliche Leitung der Oberlausitz und bestätigt S$1CE auch über
Kirchengebiet. Das bedeutet dann, dafß die Oberlausitz eın selbständiges
kleines Kirchengebiet leiben würde.

Za) Synode beschlieft, da{s die Oberlausitz weıter der treuhänderischen
Verwaltung der Berlin-Brandenburger Kirchenleitung steht, bis die Girenz-
frage geregelt Q [Das bedeutet, dafßs ın der Kirche der Oberlausitz alles bei
den gegenwartigen Verhältnissen verbleibt.
Synode bittet, da{fs die Oberlausitz der geistlichen Leitung der Berlin-
Brandenburger Kirchenleitung unterstellt wird, da{fs aber in Gorlitz ine
Außenstelle des Berliner Konsistoriums errichtet wird, weil die Verbindung
MItTt Berlin erschwert ISTt und der besonders gelagerten Verhältnisse der
Oberlausitz. Diese Aufßenstelle musse einen General-Superintendenten
der Spitze haben, einen Juristen und ein1ıge Pfarrer der Oberlausitz als Mit-
glieder. Die eigentliche Verwaltungsarbeit verbliebe dem Berliner Konsisto-
T1Uum. Diese Aufßenstelle imusse zudem eiNmMuUtıg mıiıt der Schlesischen Kirche
zusammenarbeiten und könne eın oder Wwel Mäaänner VO  > ihr MItC beteiligen.

jedem der Fälle handelr sich ıne vorläufige Ordnung.
Der Vater 1m Himmel schenke unNns Seinen heiligen Geist, da{s die Synode in

rechter Weisheit un: in Bindung (Jo0ttes Wort un 1m Gehorsam den
Herrn der Kirche entscheiden moöchte ZU egen der Gemeinden, die Er uns

ANVETLTFrauUt hat
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AG

Die Verantwortung der schlesischen Kirche
für ihre Glieder in der Zerstreuung (EZA

A4U5 den Akten des Bruderrats der Schlesien
( Vorsitzender Schmauch)

Die schlesische Kirche IST ihrer Verantwortung für ıhre Glieder IN der ZLerstreu-
UNK nicht eher enthoben, als diese in der CcCUCNKH Heimat wieder als Gemeinde
UNter dem Wort dienen können.
Die schlesische Kirche hart die Orge für hre Gilieder in der Zerstreuung den
einzelnen Landeskirchen in der überlassen in der Annahme, dass S1iE
dieselben Als Glieder ihrer Kirche eingliedern würden.
Die schlesische Kirche WEe1Sss, dass ine bestimmte Heimatzugehörigkeit keine
Grundlage für den Zusammenschluss einer Kirche ISt Darum lehnt S$1C die
Bildung einer schlesischen Flüchtlingskirche 1MmM Reich als Stätte der Heimat-
pflege 1m kirchlichen (Lieder, Sitten) un politischen (Revisionsgedanke) Sinne
grundsätzlich ab
Die schlesische Kirche annn SIC. aber den ständigen Klagen un Hilferufen ihrer
Glieder ın der Zerstreuung nicht verschließen, die ihr zeıgen, da{fs in vielen
Kirchen und (Gemeinden heine Eingliederung ihrer Gilieder in iıne lebendige
Gemeinde stattgefunden hat
Die schlesische Kirche ISTt dem Herrn Christus, dem Bruder seiner geringsten
Brüder, dafür verantworrtlich, dass s1e den Ruf des LAZAYUS hört, ehe
stirbt, auch andere ihn nicht hören, und kann sich icht AIN theoretischen
un! prinzipiellen Erörterungen über ihre Zuständigkeit ihrer Verantworrtlich-
Cit entziehen.
Die schlesische Kirche nımmt diese Aufgabe 4aln ihren Giliedern in der
Zerstreuung auf sich, weil und SOWEIT S$1E in den etzten Jahren bekennende,
allein ach dem Wort (J0ttes fragende Kirche geworden St. Bekennende Kirche
aber IST un bleibrt s$1e nicht dadurch, A4ss S1E sich ihrer Vergangenheit rühmt,
sondern allein dadurch un darin, Aass S$1E die ;hr heute NEeEu gestellten Aufgaben
1m Sinne der ausrichtert.
Die schlesische Kirche sieht als ihre Aufgabe Al hre Gilieder in der
Zerstreuung, überall dort, S1e in einer tOLen Scheinkirche vereinsamt UN
ungetrostet leben, in lebendigen zemeinden Uunter dem Wort sammeln.
Die schlesische Kirche wird, SOWEILTt in ihren Kräften steht, durch besondere
Flüchtlingsgottesdienste, Gemeindetage, durch Bibelkreise, Konvente un
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Visitationen ihren Gliedern die tröstende Botschaft ON Gericht Un Gnade IN
Jesus Christus nahebringen und S1E CETMUNTCIN, einander durch dieses Wort
vermahnen und aufzurichten.
Die schlesische Kirche wird diese Aufgabe Zusammenarbeit mit den Kirchen

Reich CUunN, insbesondere mAt der Bekennenden Kirche und den lebendigen,
das Wort sich sammelnden Gemeinden.

Die schlesische Kirche LU diesen Dienst ihren Giliedern zugleich als einen
Dienst den Kirchen der ‚KıD un: ihren Gemeinden, denen S1e ihre Glieder
als lebendige Bausteine der einen Kirche Jesu Christi eingliedern ll Die
schlesische Kirche überläfßt Gott, ob dieses ihr auferlegte Werk ZUXC FEinglie-
derung ihrer Gilieder in die anderen Kirchen (Kerngemeinden) führt, also sich
selber einmal überflüssig macht oder ob daraus, evtl. in Gemeinschaft MIt
anderen Kreisen, wider Erwarten iıne esondere Kirche erwächst, die als
Bekennende Kirche den Rahmen der weichin ZUT Scheinkirche gewordenen
bestehenden 'olks- un Konfessionskirchen SPTI' cngt.

ANLAGE

Ernst Hornig,
Der Weg des Bruderrats der Bekennenden Kirche Schlesiens

©%  ] (AKG 12-

er Bruderrat der Bekennenden Kirche Schlesiens hat ach der Katastrophe nicht
Von sich us die Arbeit wieder aufgenommen. Zusammenhang MI1t den TrÖr-

bCI' den Weg der Schlesischen Kirche, die 1n der Kirchenleitung 1mM
November 947 stattfanden, hat die Kirchenleitung die Anregung ZUF Wiederauf-
nahme der Arbeit der Bekennenden Kirche gegeben. ach langen Erörterungen
WAar November 1947 die Notverordnung der Schlesischen Kirchenleitung
VO November 946 durch die Kirchenleitung aufgehoben worden. Diese
Verordnung bestimmte, dass der Sitz der Schlesischen Kirchenleitung unabhängig
VO  e der Evakuierung ihrer Mitglieder, PETMANCHL ın Breslau verbleiben sollte. Die
Verordnung ach der Überzeugung der Kirchenleitung im Ansatz verfehlt, weil
O1 dem klaren Worrclaut der Synodalbeschlüsse der Synode Von Breslau 946

102 Der lext INUSS 1m Zusammenhang MIt und ohl für die Sitzung des Bruderrates
26.2.1950 entstanden se1n, denn Mornig hat einen eil daraus MIt dieser Zweckbestimmung in
seiner Dokumentation (wie Anm }, 316-318) abgedruckt.
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widersprach. Sie harte sich ausserdem als praktisch undurchführbar erwiesen. aher
wurde nach der Erstattung VOoNn Rechtsgutachten un eingehender Beratung hre
Aufhebung und ‚Warlr bis auf eine Nein-Stimme einmutıg beschlossen. (Vgl Proto-
koll der Kirchenleitung VO Punkrt 237 Auf die Bitte VO Bruder
Schmauch, für den zukünftigen Weg der Schlesischen Kirche eın Zeichen aufzu-
richten, wurde ihm CHNTISCONCL, gäbe eın Zeichen, das den Weg der Schlesischen
Kirche in Zukunft sichern könnte, aber VOoO  _ Mır vorgeschlagen, die Arbeit der
Bekennenden Kirche wieder aufzunehmen. Diesem Vorschlag 1ST nicht widerspro-
chen worden. Ein tormeller Beschluf darüber ISt jedoch nicht gefalst worden. ber
die Wiederaufnahme der Arbeit der Bekennenden Kirche 1St, kann INan Sapch,
im FEFinvernehmen MI der Kirchenleitung erfolgt. Schmauch wurde VO  —; MIır für die
Arbeirt der Bekennenden Kirche vorgeschlagen.

Der wieder in die Arbeit getretene Bruderrat Fafßre auf seiner ersten Tagung VOIN

blS April 1948 als EISTIEN Beschlufßs den um Weg der Schlesischen Kirche Der
Sartz dieses Beschlusses anerkennt ausdrücklich dieselbe Verordnung VO  x

November 1947, die wenige Monate vorher die Kirchenleitung beschluftsmäfsig auf-
gehoben harte. Nun aber wurde diese Verordnung MMI1t einıgen andern ZULC Grundlage
des ersten entscheidenden Beschlusses des Bruderrates gemacht, ohne dafßs die Mit-
glieder übersehen konnrten, welche schwerwiegenden Gründe die Kirchenleitung in
eingehenden Beratungen Aufhebung gerade dieser Notverordnung geführt har-
On Mirt diesem Beschlufs nahm der Bruderrat sogleich Beginn seiner eigentlichen
Arbeirt ıne Stellung die Kirchenleitung 1N, die ihr Gefälle haben muliste un
Zzu Schaden der schlesischen Kirche gehabt hat [)as besonders Bedauerliche bei
diesem Beschlufß des Bruderrates gefafst wurde, ohne der Standpunkt
der Kirchenleitung in dieser Sache genügend dargelegt werden konnte. Auf diese
Darlegung sollte der Bruderrat damals nicht verzichten, weil SONSLT klar se1n mußte,
dafß damit eın Auseinandergehen zwischen Bruderrat und Kirchenleitung VO  —_ VOTLTN-

herein herbeigeführt wurde. Wiır haben früher 1mM Schlesischen Bruderrat in solchen
Fällen anders gehandelt. Präses Kellner hatte den Beratungen der Kirchenleitung
nicht teilgenommen, und ich konnte der Sitzung des Bruderrartes nicht teilneh-
IneCnNn des Besuchsdienstes durch die Preußische Kirchenleitung in denselben
Tagen. Bruder Berger, der aufßser Schmauch beiden Sitzungen teilgenommen hat,
hat anscheinend keinen Einspruch den Beschlufß erhoben. Der Worrclaut die-
S5CS5 Beschlusses gibt der Deutung Raum, als se1 diese Notverordnung in besonderer
Weise geeignet, den Gehorsam SCHCH das Wort (J0ttes und die Einheit der Schlesi-
schen Kirche ZzUu fördern, während jeder andere Weg der Ordnung der Kirche
Ungehorsam se1i Demgegenüber ISt festzuhalten, keine Ordnung 1n der
Kirche gibt, die dem Weg des Gehorsams (s0ttes Wort sichern könnte.
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Zu dieser rage hat die Kirchenleitung in ihrer Antwort auf die Erinnerung diese
Beschlüsse dem Oktober 1949 folgendermafßsen Stellung SCHOMUNCH: ”Ln
dem Verharren auf dieser Notverordnung machrt sich ein Ordnungsprinzip
geltend, das arum als doktrinär und gesetzlich bezeichnet werden mufs, weil die
grundsätzliche Freiheit der Kirche, ın ihrer Ordnung dem Wechsel konkreter
Gegebenheiten Rechnung LTaScCcNH, ın statuarischer Weise einengt. Es scheint uNns

überhaupt für den SANZCH Beschlufßs des Bruderrates und die in ihm getroffenen
Feststellungen die Gefahr nicht vermieden se1n, einem Ordnungsdenken
vertallen, das die Ordnung der Kirche als Entfaltung einer theologischen Theorie
VO Weg der Bekennenden Kirche verstehrt“

Iritt schon diesem Punkte ein unevangelisches Streben Tage, durch Ver-
ordnungen un Beschlüsse den Weg der Kirche sichern wollen, wurde diese
Haltung des Bruderrates iın der erwähnrten Erklärung des Bruderrates weiıter SC-
kennzeichnert: Y dem Vorwurfe der Preisgabe der Unsicherheit der Schlesischen
Kirche möchten WITr bemerken, da{fs ıne Kirche, die in ACTUu die Alleinherrschaft
Jesu Christi nımmt, immer ungesichert 1St, auch WCNnNn S1e in festen, über-
kommenen Formen exIistiert, weil ihre Sicherheit allein der Herr und nicht die orm
ihrer Ordnung Ist. Um diesen Gehorsam die Alleinherrschaft Jesu Chrristi
geht un nicht eın Prinzip der Ungesicherctheit der Kirche. Ir meınen, da{ßs
der Weg der Bekennenden Kirche gerade darin esteht, keinen Weg haben,
sondern Je un Je konkreter Lage iın immer NCu vollziehenden Entschlüssen
Jesus Christus den Weg se1in lassen. Er allein verbürgt die Kontinuität der
Bekennenden Kirche und ihres eges, nicht NSCIC aus den Erfahrungen des
Kirchenkampfes abgeleiteten theoretischen Prinzipien. Treffender kann kaum
SCSANT werden, worıin sich der Bruderrat und die Kirchenleitung iın der Beurteilung
des eges der Schlesischen Kirche und des eges der Bekennenden Kirche unter-

scheiden.
Wie eın Faden zieht sich durch die pannungen, die VonNn Anfang ZWI1-

schen Bruderrat und Kirchenleitung entstanden und bei dieser Haltung des Bru-
derrates und VOL allem seines Vorsitzenden entstehen mufßseten, diese gefährliche und
cheologisch nicht haltbare AuffassungVO Weg der Bekennenden Kirche, dem
alles Handeln der Kirchenleitung tortwährend und kritisch beurteilt wird.
Anfangs stand immer och hoffen, der Bruderrat wurde VO  —; diesem Ansatz-
punkte, der Betrachtung des CgESs der Schlesischen Kirche dem Urteil,
S1e den Weg der Bekennenden Kirche verlassen habe, wieder loskommen. ach den
wochenlangen Gesprächen über die Notverordnung VO November 1946 und
deren schließlichen Aufhebung War iın der Kirchenleitung eın Wille
Gesprächen über diesen Punkt, der MIt dem Beschluß des Bruderrates härte wieder
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aufgenommen werden mussen. Denen, die VOonNn dem Beschlufß des Bruderrates ZU)

Weg der Schlesischen Kirche VO April 948 zunächst Kenntnis nahmen, erschien
der Beschlufß doktrinär, da{fßs Verhandlungen darüber als aussichtslos erschienen.
Sie hatten Ja weniıge Monate UVO innerhalb der Kirchenleitung einschliefßlich Bru-
der Schmauch bis ZUTC Ermüdung aller und bis Zzu Unwillen einıger Mitglieder
stattgefunden. So mogen insgesamt blb 5Ü Stunden auf diese Verhandlungen
verwandt worden se1in, allein Tage ın Rengersdorfbei Bruder Präses Kellner un
anschliefßßend Jag in Görlirtz. Es annn also niemand SaSch, die Kirchenleitung habe
diese grundsätzliche “rage nicht genommen. Sie 1St allerdings dabei einem
anderen Ergebnis gekommen als der Bruderrat. Der schroffe Gegensatz, 1n dem der
grundlegende Beschlufßs des Bruderrates Weg der Schlesischen Kirche dem
Beschluss der Kirchenleitung stand, ISt erfahreneren Brüdern des Bruderrates durch-
AIn nicht deurlich und offenbar nicht einsichtig gemacht worden. Es INnas
ın Fehler der Kirchenleitung SCWESCH se1n, da{fß S$1E nicht entschlossener auf die Be-
seit1gung dieses Gegensatzes gedrängt at,; aber ich hatte gehofft, da{fs während Ine1-
NT Reise ZU OÖOkumenischen Rar in die Schweiz dieser Fühlungnahme
zwischen Kirchenleitung und Bruderrat ın dieser Woche kommen würde, und als
ich zurückkehrte, hatrte die ährungsreform viele un grofße unun  te

Schwierigkeiten für die Kirchenleitung MIt sich gebracht, da{s TISL im Februar
der Bruderrat diesen Beschlulfs erinnerte. Dabei War bezeichnend, da{fs eın Mirt-
glied des geschäftsführenden Rates erklärte, habe diese Angelegenheit bereits
VErSCSSCH, Schmauch jedoch habe in einer Sitzung des Bruderrates wieder daran
erinnert. So wen1g sich also führende Mitglieder des Bruderrates bewulßst,
welchen Gegensatz die Kirchenleitung der Beschlufß des Bruderrates
VO April 1948 herbeigeführt hartte.

Ich hatte die Hoffnung, da{fß sich in brüderlicher Zusammenarbeit VO.  — Bruder-
Frat un Kirchenleitung in den Fragen des aktuellen Bekennens iıne starke
Gemeinschaft ergeben wuürde, da{fß die rückschauenden Beschlüsse über den Weg
der Schlesischen Kirche, die diesen kritisch beurteilten, dagegen zurücktreten
würden, die Bekennende Kirche hatte Ja VO  —_ Anfang ihres eges das Bekennen ın
AaCTU, d.h das in dem kte des Bekennens verwirklichte Bekenntnis NCu entdeckrt.
Ja sSie lebrte geradezu VOoO  - einem Bekennen bis ZzZuU andern und fand SIC. bei aller
Verschiedenheit der Meinungen in den Akten ihres Bekenntnisses immer aufs NCUC

inmen Ich hätrte nıcht selbst die nregung ZUFFC Wiederaufnahme der Arbeit
des Bruderrartes in der Kirchenleitung gegeben, ich nicht das Vertrauen ZU

NsSCIIN Herrn Christus gehabt härtte, da{fs 11115 auch bei verschiedener Meinung
nicht Aur durch das Geber der Liebe, sondern nicht minder durch das Gebot, ihn
VOT der Welr zZzU bekennen, würde immer NCu zusammentühren können.
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Nun aber zeigte sich csehr bald ıne merkwürdige Einseitigkeit bei den Beschlüssen,
Worten un: Taten des Bruderrats. Die Beschlüsse befassen sich fast alle mMiıt den
Fragen der Ordnung der Schlesischen oder Preußischen Kirche oder mMIit der Flücht-
lingsfrage. Dankbar erkennen WIr in der Kirchenleitung die Bemühungen diese
rage WI1eE die rage der Kirchenzucht A WCNNn s$1ie auch mehr T' Ogl' aMMMa-
tischer Art als praktisch weiterführten. Das gilt auch VO  - dem Worte des
Kirchentages 1948 In den Fragen des aktuellen Bekennen aber, denen ine
bekennende Kirche heute, zumal ın der Ustzone, nicht vorübergehen kann, sind
WITLr dagegen als Kirchenleitung aufuns gestellt SCWESCH, Hier mußte sich 1U  — Ja
deurtlich erweılsen, ob die Kirchenleitung diesem entscheidenden Punkrt versagt
hat oder nicht, ob S$1e also den Weg der Bekennenden Kirche verlassen hat oder
weitergegangen 1SE. Denn die Kirche der Restauration 1St entscheidend nicht daran

erkennen, da{s s1ie Verwaltungsbehörden hat Dann muüßflßten die Kirche in
Deutschland und fast alle Kirchen der Ökumene der Restauration erlegen se1in. Fin
Kennzeichen der Restauration ISt, ob die Kirche der Auseinandersetzung MIt der
Welr N dem Wege geht und darin versagt un der Verweltlichung erliegt. Ich
bin WeIlt entfernt davon meınen, die Kirchenleitung stände in diesem Stücke voll-
kommen da und gerechtfertigt VOT ihrem Herrn. Nein, s1e hat auch 1er WI1e in aller
ihrer Arbeit viel versaumt. ber soll der Wahrheirt und Klarheit willen einmal
SCSAPTL werden, Was 1CE geschehen St.

1) Als die Übergabe des schlesischen Kirchengebietes ım Mai 1947 selıtens der
Kirchenleitung Berlin-Brandenburg die Kirchenleitung VO  - Schlesien
erfolgte, ahm die russische Kommandantur der Einladung der
„Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VOIl Schlesien“ Ansto(fs un! lud
mich ZULrE Rücksprache in die Kommandantur. Ich erklärte dort, da{s ach
WIE VOT iıne schlesische Kirche gäbe, auch eın Gebiet Schlesien
innerhalb der Ostzone mehr gibt.

LL Als der oberste Beamte der 6.M für Kirchenfragen in Berlin, Kapitän
Jermulajew, mich Februar 1948 der Leitungsbefugnisse über die Kir-
che östlich der Neifße befragte, erklärte ich, WIr übten über dieses Gebiet die
geistliche Leitung aus. Die Schlesische Kirche deutscher Zunge östlich der
Neiße gehörte Evangelischen Kirche von Schlesien, nicht Evangelischen
Kirche Polens allen Verwaltungsangelegenheiten jedoch, die staatliche und
andere politische Behörden angıngen, selen NANSCTC Gemeinden östlich der
Neiße der Evangelischen Kirche Polens zugeordnet. Diese die Kirch-
lichen Belange UNSCICT Kirche östlich der Neifse VOT den politischen Behörden.

dn E Als 1m Oktober 1948 die Verbote der Sonntagsgottcsdienste spl-
naler Kinderlähmung erfolgt N, in einigen Kirchenkreisen an einem
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Sonntag der Gemeindegottesdienst schon ausgefallen WAar un die Gefahr
vorhanden WAäfl, auf diesem Wege die (Gemeinden ihren geordneten (GOt-
tesdienst verlieren würden, hat die Kirchenleitung bei der Landeskirchen-
leitung In Breslau un beim Staatsministerium des ıneren vorgesprochen.
Fs gelang Bischof D. Hahn Un MIr, in persönlicher Unterredung die baldige
Rücknahme des Gottesdienstverbotes erreichen. ır erreichten 1€es$ MIt
dem Hinweis auf den Kampf der Bekennenden Kirche 1mM Dritten Reich
Vorher War die Weisung amens der Kirchenleitung auf dem Generalkon-
vent«t der Pfarrer durch mich gegeben worden, ın jedem Falle kommen-
den Sonntag wieder Gottesdienst halten.

L Als WIr August 949 i auten der Glocken an  nwurden
handelte sich dabei wohl un den Weltfriedenstag gab UNSCIC

Kirchenleitung die amtliche Mitteilung, da{fßs WIr keine AnordnungZAU-
ten der Glocken hätten ergehen lassen. Diese läuteten grundsätzlich Aur

Gottesdiensten als Ruf zu (sJottes Wort und Gebert
Als ich in denselben agen VO der Kommandantur iıne Verlautbarung

alle Kirchengemeinden Kirchengebietes ZULC Friedensfrage aANSC-
SaNngch wurde, erklärte ich, da{fs die evangelische Kirche politischen
Fragen nichrt in Einzelerklärungen kirchenleitender Männer Stellung nımmt,
sondern in ihrer Gesamtheit. Bei einer nachfolgenden Unterredung in der
Kommandantur Uus ich den Fall gefangenen Mitbruders Dirksen
VOT mit der Bitte, sich für seine Freilassung einzusetzen.

6) Als bei der W.ahl A 15 Mai 1949 die Plakarte miıt der Äußerung VON

Superintendent Busch in Görlitz verbreitet wurden „Die Evangelische
Kirche ruft die Gemeinden ZUL Ja 1s Mai”, gab die Kirchenleitung ıne
Abkündigung für UNsSseTEC Gemeinden heraus, ın der festgestellt wurde, da{fs
diese Äußerung des Superintendenten nicht die Stellungnahme der Van-

gelischen Kirche ISt. Am Vorabend des Wahltages ISt dieses Wort 1m
Gotrtesdienst der Dreifaltigkeitskirche VO mir verlesen worden. Wenn in
der „Lausitzer Rundschau“ behauptet wurde, BischofHornig habe bei dem
Sportfest auf die Nortwendigkeit des Jar ZU. Mai hingewiesen, CeNL-

sprach das nicht der Wahrheit und wurde ın einer Bekanntgabe alle Pfarr-
amter Weitergabe die Gemeinden richtig gestellt. Ich Cat dies selbst bei
dem Gemeindegottesdienst in der Peterskirche ach meıner Predigt, indem
ich die Zeitungsnachricht ausdrücklich als unwahr bezeichnerte.

— Den Hirtenbrief VO  ; Bischof Dibelius hat die Kirchenleitung, weil
Ööffenrlich erortert wurde, 17. Juni 949 allen Pfarrern UNSCrecs Kirchen-
gebietes ZULC Unterrichtung der (Gemeinden weitergegeben.
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8) Am August 1949 hat die Kirchenleitung verfügt, dafß anläfßlich der
KundgebungZU Weltfriedenstag, dem September 19497 VO  —; dem rch-
lichen Grundsatze, die Glocken ausschliefßlich kirchlichen Feiertagen
läuten, nicht abgegangen werden und Sondergottesdienste nıcht IC-

finden. Dabei wurde auf das Wort des Kirchentages VO  - Eisenach 1m Jahre
verwıliesen, in dem die Stellungnahme der Kirche ZuU Frieden fest-

gelegt se1
9) [DDas Wort des Reichsbruderrates, der Leitung der Bekennenden Kirche in

Deutschland, das der Überschrift „Gebt Gott rechrt“ Stellung nımmt
den Fragen des öffenrtlichen Lebens VO  —_ heute und die Christenheit WI1eE

'olk in die Verantwortung VOFTF den richtenden und rettenden Gortt
ruft, wurde VO  z der Kirchenleitung den Pfarrämtern Kirchengebie-
CCS ZULC Bekanntgabe iın den Gemeinden weitergegeben und diese VO  - MIr
amens der Kirchenleitung verbindlich gemacht. Die Schlesische Kirchen-
leitung hat sich dieses Wort eigen gemacht un:' ın einem Begleitschreiben
dargelegt, welch hohen Wert S1C aufdl€ Bekanntgabe dieses Wortes legt.

10) Schließlich hat die Schlesische Kirchenleitung auf die rage, ob sich die
Kirchengemeinden den Ausschüfßen (?) Vo  e der Nationalen Front betei-
ligen sollen, 26. Januar 950 die Antwort gegeben, 99 widerstreitet dem
Wesen der Kirche und ihrem Auftrag, sich in dem gegenwartigen ingen

die Einheit Deutschlands un eiınen gerechten Frieden einem be-
stimmten politischen Weg gleichzuschalten. Damit nämlich würde die
Kirche diesen politischen Weg als den allein VO  - (Gott gebotenen verkün-
digen un sich den ihr in armen geschenkten Erkenntnissen in

iderspruch setzen“.

Die angeführten Beispiele kirchlicher Entscheidung in Fragen des öffenrtlichen
Lebens, die sich och ermehren ließen, mogen genugen, zeigen, in welcher
Weise die Kirchenleitung Stellung un: welche Haltung S$1ie dabei
ezeigt hat Wir sind uns in der Kirchenleitung bewulßßst, da{fß och mehr hätte
geschehen können und sollen. ber wird aum ine rage des öffentlichen Lebens
geben, die ANSCICc Gemeinden herangetreten ISC, der WIr als Kirche nicht ach
bestem Wissen un Gewissen Stellung SCHOMUNCH härtten.

1Ns se1l jedoch festgestellt: Zu keiner unserer Verlautbarungen hart der Bruder-
Frat einen Einspruch erhoben oder nachträglich iıne Kritik laut werden lassen, als
ware in der ständigen Auseinandersetzung mMit dem öffenrtlichen Leben un! seinen
Fragen seitens der Kirchenleitung nicht der VO: Worte (sottes un dem Bekennt-
N1s der Kirche gewlesene Weg SCHANSCH worden. Wir haben in den Fragen aktuellen
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Bekennens, z.B der rage des Arbeitsethos, WI1E T durch die Aktivistenbewegung
gegeben 1ST, AT Sonntagsheiligung, ZUrTr rage der Fürbitte für politische Gefangene
Stellung nehmen und würden den UuNnS Vo  —_ dem Herrn Christus gebotenen Weg
seines Gehorsams verlassen, WEn WIr NSCIC Pfarrer un: Gemeinden hier 1im
Unklaren ließen. In allen diesen Fragen aber hat der Bruderrat ine bemerkenswerte
Zurückhaltung den Jag gelegt un einse1lt1g die Fragen kirchlicher Ordnung
immer aufs HEHC erortert. Man wird also gerade nicht können, da{fs der
Bruderrat Vorkämpfer des Bekenntnisses der Kirche SCWESCH IST, 1mM Gegenteil, INa  —;

beobachrtert iıne Sterilität des Bruderrates den Fragen des aktuellen Bekennens
gegenüber. Abgesehen VON der Flüchrtlingsfrage hat den Fragen aktuellen
Bekennens heute fast SaAaNzZ geschwiegen und der Kirchenleitung überlassen, 1er

reden un den Herrschaftsanspruch Jesu Christi VOL der Welr bezeugen. Die
Führung des Kampfes in den Fragen des aktuellen Bekennens 1ISt in der Schlesischen
Kirche eindeutig SeIt 1945 Vom Bruderrat der Bekennenden Kirche auf die Kir-
chenleitung übergegangen. Ich erinnere och die Ansprachen der Visitations-
Ommission bei der Generalkirchenvisitation ım Kirchenkreis Weisswasser, in
denen fast in allen Gemeinden zZU der kurz vorher erfolgten Wahltälschung öffent-
lich VOLFE der Gemeinde Stellung CHOMMCNH worden OE

Es mu{fs aber och eın Wort dem Verhältnis Bruderrat un Kirchenleitung
SCSAHL werden. Die Bruderräte, angefangen VOIN Reichsbruderrat bis den Pro-
vinzialbruderräten der Preufßischen Provinzialkirchen, haben sich, abgesehen VO  a}

den Fragen aktuellen Bekennens, bestimmten Aufgaben kirchlicher Erneuerung
un kirchlichen Aufbaus zugewandt, die sS$1C gleichsam ihren Kirchenleitungen
abgenommen haben, die Arbeit der Kirche erganzen und zugleich koor-
dinieren. Dies ware 2HC in der Schlesischen Kirche durchaus möglich SCWESCH,
z.B auf dem Gebier der kirchlichen Unterweisung. Stattdessen gingen die Brüder,
die sich als JTräger der Sache der Bekennenden Kirche in der Kirchenleitung fühl-
CcCN, den Weg ständiger Beobachtung und STELGT Kritik gegenüber der Arbeit der
Kirchenleitung, ob S1eE AUC den grundsätzlichen Anforderungen der Bekennenden
Kirche entspräche. &D wulsten sich innerhalb der Kirchenleitung nicht einfach als
deren Mitarbeirter und Mitglieder, sondern als die Exponenten der Bekennenden
Kirche, insbesondere des Bruderrates. So kam CS nıchrt UL eigenen Beratungen
der Mitglieder der Kirchenleitung, Ja, einer Art Fraktion der Bekennenden
Kirche oder, SCHAUCT SCSAQTL, des Bruderrates innerhalb der Kirchenleitung. Das
Mitsliche dabei WAal, da{fs fast alle Mitglieder der Kirchenleitung Mitglieder der Be-
kennenden Kirche sind, 1aber diesen Beratungen VOo.  _ Anfang an nıichrt ZUSCZOSCH
wurden. Sie wurden SOZUSaASCH als Männer 1m oder Gilied der Bekennenden
Kirche angesehen. [DDas mußte das Verhältnis der Mitglieder der Kirchenleitung
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ZuU Bruderrat, ja Ur Bekennenden Kirche überhaupt, erschweren, Ja konnte SC  —
ezZzu Entfremdung und Mifstrauen hervorruten. Ich habe diese Entwicklung ZUECTITSLEL

selbst nicht gesehen und mich MIt den Brüdern des Bruderrates besonderer
Beratung ber die inge der Kirchenleitung bereit gefunden. Ich mulfste jedoch in
steigendem Ma{ie erkennen, amıit eine Art Fraktion der Bekennenden Kirche
und ‚WarTr der Fraktion „Bruderrat“ in der Kirchenleitung geschaffen wurde, die die
Gemeinschaft der Kirchenleitung gefährdete und aufzuspalten drohre.

Vor allem aber litt ich folgendem: Wurden in diesem Kreise der „Breslauer
Brüder“ vorliegende Anträge oder Beschlüsse vorbesprochen un ergab die aInıc-

liche Beratung der Kirchenleitung ann eın  E anderes Bild, War für mich selbst-
verständlich und außer aller Diskussion, da{fß jedes Mitglied der Kirchenleitung, also
auch ich, die Freiheit hatte, anders votleren, als INa  - in einer Vorbesprechung
gemeınt hartte. Geschah 1€es jedoch meınerse1l1ts, wurde Mır das als ein Abweichen
VO  b einer einmal eingenommenen Haltung oder Sal als ine Unwahrhaftigkeit
ausgelegt. Nichrt selten moralische Vorwürte die Folge, die SallZ deurtlich das
Bestreben zeigten, mich wiederholt als unzuverlässig ın meıliner Haltung und als
unwahr in meınen AÄußerungen erweisen. Diese unbrüderliche ÄArt, die dem Bru-
der die Freiheit der Entscheidung nach seinem in (Jottes Wort gebundenen (Gewis-
sCcmh verdächtigte und überdies einen ruck auf seine Entscheidung auszuüben suchte,
hat mich schwer bedrückrt. Die Brüder haben ohl gewußt und gemerkt, ich
schwer aran habe. weil ich ach etzter Aufrichtigkeit und Laurterkeit in
meinem Dienst ın der Kirchenleitung trachte. Trotzdem begegnete mir diese Art
weıter, bis IC mich nichrt mehr in der Lage sah, diesen Beratungen teilzunehmen.

Auf dieser Linie liegt auch, da{fß ich keine Möglichkeit gesehen habe, den
Wunsch der Brüder erfüllen, den Bruder Präses Kellner aussprach, moöchrten
besondere Beratungen MmMIt den Brüdern in Verfolg des Bescheids des Bruderrats
VO April 1949 gehalten werden. ach den Von Mır gemachten und geschilderten
Erfahrungen konnte ich 1er a4us wel Gründen nicht MILt. Einmal hatte ich grund-
sätzliche Bedenken iıne Art Fraktion „Bruderrat“ innerhalb der Kirchen-
leitung. Dieser Weg konnte nicht einigend, sondern Aur trennend auf die
Gemeinschaft der SANZCH Kirchenleitung wirken. uch hatte sich geze1gt, da{fß
sich praktisch nicht verwirklichen iefs. ohne NCUC Schwierigkeiten schaffen, Vor-
beratungen IMIt einem ausgewählten Kreis der Mitglieder der Kirchenleitung

führen Ich erklärte mich jedoch bereit, ıne Vorbesprechung, die für alle Mit-
glieder der Kirchenleitung offen stehr, halten. och daran lag wieder den
Brüdern des Bruderrats nichrts.

Das Verhältnis den Brüdern konnte sich deswegen nicht gestalten, WI1Ee
der Bruderrat und nicht zuletzt ich selbst nach den Verhandlungen Bruderrat ım
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April 949 gewünscht hatte, weil folgende Schwierigkeiten eintraten. Wiährend ich
den gutcn un testen ilen hatte, alles CUunN, ULE} gemeinsam INIt en Brüdern
handeln un einem brüderlichen Verhältnis MIt ihnen kommen, ergab sich
bald die Meinungsverschiedenheit über die kommende Schlesische Synode.
Zunächst hielt ich den Vorschlag des Ordnungsausschusses, die Synode VOo  b

Breslau solle wieder einberuten werden, für erwagenswert. Ich stımmte, WLn AUC.
nicht ohne ETNSEC Bedenken, diesem Punkte die Gemeinschaft MI1t den
Brüdern der Bekennenden Kirche SOWEeIt als möglich autfrecht erhalten, auf dem
Kirchentag im Juni 949 für diesen Beschlufßs WIE auch Bruder Präses Kellner. Die
Gespräche jedoch, die ich danach MIt den Brüdern führte, Warcn alle dadurch
belastet, da{fs die Brüder weniıger autf meınen Willen sahen, MmMIit ihnen die
Gemeinschaft wieder aufzunehmen und ANCu bewähren, sondern melıne SEWIS-
sensmäfßigen Entscheidungen in der Sache 4Als in 1ECUCS Abweichen VO: Weg der
Bekennenden Kirche ansahen. Gott weiß C5S, wIie 1C. dem schweren Vorwurf
der Brüder, den Weg der Bekennenden Kirche verlassen haben, gelitten habe
Aber wurde MIır immer deutlicher, ich konnte Cun, W as ich wollte, dieser
Vorwurf wurde nicht VoO  b mM1r SCH MMECN, un wurde immer Matrerial
herangezogen, erweısen, da{fßs ich aufs HECUC bekenntniswidrig gehandelt härtte.
Als ich die Brüder in den Tagen:Zusammenkunft ın Biesnitz mehrtach bat,
M1r doch SaSch, ob ich och immer dem Vorwurf stände, wurde MIr VO  -

Bruder Berger WI1E Bruder Schmauch deurlich SCSAHL, da{ßs dies noch immer der Fall
sel, Ja Au  — aufs NCUC Das aber geschah, ohne da{s die Brüder für ihren schweren
Vorwurf vom April 1949 das Beweismaterial dem Bruderrat und der Kirchenleitung

vorgelegt hätten, da{s diesen beiden Urganen Schlesischen Kirche
hätte einsichtig gemacht werden können. [)Das einzige Material, das ZzZusammen-

worden WAaT, War in einer Denkschrift zusammengefafst worden, die
Bruder Schmauch vertafst hat V  F  on dieser Schrift aber Bruder Önig, der die
Sitzung des Bruderrats in dieser Sache 1m April eitete, s$1e se1I unmöglich,
da{fß S1E nicht bekanntgegeben werden könnte, enn ann se1 alles aus Liebe Brü-
der, geht nicht 1ın der Bekennenden Kirche, da{fs INnan einen Bruder, der das
AÄAmt des Vorsitzenden einer bekenntnisgebundenen Kirchenleitung tührt, eın
halbes Jahr den Urteilsspruch hält „Du hast den Weg der Bekennenden Kir-
che verlassen“, ohne den leitenden Organen der Kirche, denen verantwortlich
IST, diesen Vorwurf Zzu begründen, da{ßs einsichtig ISt. Das ISt nicht geschehen.
Der Kirchenleitung gegenüber ISt bis heute kein Nachweis für die damals erhobene
Behauptung gebracht worden und dem Bruderrat auch nicht.

Ja das Vertahren, das dabei eingeschlagen wurde, War nicht echt. Denn
wurde damals Vvon den Brüdern beantragt eın Verfahren brüderlicher Zucht SCHCH
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sich selbst, in dem ich als cuge gehört werden sollte Der Bescheid des Bruderrats
aber äflst die wahre Absicht des Verfahrens in einem Worte erkennen: „Wir
sind nicht eINMUtISg in der Beurteilung aller Vorgänge, die VO.  —; den Brüdern ZULC

Begründung ihres Schrittes un VO: Bruder Hornig SCINEY Rechtfertigung
vorgetragen werden“ So hat also der Bescheid des Bruderrats die wahre Absichrt der

Brüder MmMIi1t ihrem Schritt offenbar gemacht. Sie sind diejenigen, die mit der
Begründung ihres Schrittes mich 1INs Unrecht serzen wollten, und ich sollte mich VOL

einem willkürlich zusammenger ufenen Gremium rechtfertigen. Der Bruderrat
jedenfalls sah meın Auftreten in seiner Sitzung als ıne Rechtfertigung ınes
Anklage Gestellten Das aber WAar kein rechtes Verfahren brüderlicher Zaucht
weder die Brüder, och mich. „ 50 CUL mMan nicht in Israel“, heift
1ın der Schrift. Ich bestreite, meın Auftreten 1M Bruderrat ıne Rechtfertigung
WAaTr. FEs konnrte das Sar nicht se1n, denn Mır sind die Anklagen mich niemals
schriftlich oder müundlich 1m Zusammenhange bekannt gegeben worden. Die
einzige Anklageschrift ISt ein1gen Pfarrern un Laien uUuNserer Kirche bekannt-
gegeben worden, mir aber nichrt. Hier bleibrt eın Unrecht auf Seiten der Brüder, die

gehandelt haben Man kann nicht amit abtun, da{fs INnan WI1eE Bruder Berger
Sagt Wenn davon noch einmal geredet wird, verlasse ich die Sitzung. Das sind
Terrormethoden, die in der Kirche keinen Raum haben sollten. Fkin solcher Fall
da{fß den Vorsitzenden ıner Kirchenleitung ıne schwerwiegende Anklage-
schrift verfaßt wird, auch WCNN INnan SiE anders NNC, und SIE einıgen Pfarrern und
Laien der Kirche bekanntgegeben wird, hm selber aber nicht, dürfte ın der
Evangelischen Kirche in Deutschland EINZIS da stehen. Es zeigt, WI1eE unmöglich die
Brüder in ihrem Vorgehen im April 1949 gehandelt haben un legt den Schlufß
ahe, da{fß hinter allem eın kirchenpolitisches Handeln steht, ON: brauchte ıne
Anklageschrift nicht das Lichrt des ages scheuen. ıne Wiedergutmachung
dieses Unrechts ISt bis heute nichrt erfolgt.

Es mufß eın Wort Aufbau der Bekennenden Kirche Schlesiens SCSAHT
werden. Beschlufs der Bekenntnissynode der Ev. Kirche der altpreufßsischen Union
Barmen 1934 heifst Dn „Der Aufbau der Bekennenden Kirche mu{fßs VO:  > dem Aufbau
der ‚Bekenntnisgemeinde‘ seinen Anfang nehmen“ Demgegenüber iSt festzustellen,
da{fß Bekenntnisgemeinden in uUuNscrem Kirchengebiet aum exyistieren. So 1STt im
Schlesischen Kirchengebiet VO  - einer Bekennenden Kirche die Rede, ohne da{s S1E
in Wahrheit in Bekenntnisgemeinden und Bruderräten existent Das ISt der
schwere Mangel der Bekennenden Kirche, da{fß eın Bruderrat existiert, ohne da{ßs in
Wahrheit ıne Bekennende Kirche vorhanden 1SC, die tragt und der wiederum
geistlich Wegweisung gibt. Aus diesem Mangel erklärt sich, der Bruderrat

geistlichen Aufbau der Gemeinde durch das Wort (J0ttes und das Bekenntnis
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der Kirche wirken, einen kirchenpolitischen Weg ISt und seine aupt-
aufgabe in der Auseinandersetzung MIT der Kirchenleitung über den Weg der Schle.
sischen Kirche gesehen hat [ )as lebendige Gegenüber für den Bruderrat einer
Provinzialkirche sollten, WECENN die Bekennende Kirche gesund St, die Bekenntnis-
gemeinden se1nN; S1E praktisch nicht vorhanden sind, 1St eın ungesunder Zustand,
AUS dem sich allerlei Mängel und Spannungen ergeben mussen.

Das Fehlen der Bekennenden Gemeinden und Bruderräte in der Schlesischen
Kirche bedeutet aber nicht Aur einen schweren Mangel für die Existenz 1n die
Arbeit des Bruderrats, sondern auch für seine Autorität und Legitimität. Der Bru-
derrat sollte sich bewulßfst se1n, WI1IE stark MIt seiner Arbeit in den Anfängen eines
euaufbaus dieser Bekennenden Kirche geblieben iSt. Er zehrt heute VOIl dem
Ansehen, das der schlesische Bruderrat VOT 1945 in und außerhalb der Schlesischen
Kirche gehabt hat Der damalige Bruderrat WAar ın Notkirchenregiment, das durch
seinen iderstand die staatliche Verwaltungsbürokratie der Kirche und seine
für die Bekennende Kirche über Schlesien hinaus wegweisenden Beschlüsse in der
ganzen Ev. Kirche Deutschlands ekannt WATFL. Der heutige Bruderrat stehrt dem-
gegenüber in einer Isolierung. Er iSt isoliert, enn exyıstiert aufs (Ganze gesehen
ohne ine Bekennende Kirche Schlesiens. Darunter leidet seine Autoritat. ele-
gentliche Kirchentage ändern wen1g dieser isolierten Stellung. Wenn INnan me1lnt,

wirke ohne Existenz Bekennender Gemeinden auf die Gemeinden, hre
Gemeindekirchenräte und auf das kirchliche Leben der SaNzZCH Kirche, befindet
Inan sich 1M Irrtum. Nachdem durch die Anfrage VO  —_ Bruder Berger auf der Kreis-
synode jedem Kundigen deurlich WäAäl, da{fß die W.ahl ZUE Provinzialsynode auf
dieser Tagung nicht wünschte, sondern S1C hinausgeschoben haben wollte, wurde
darüber abgestimmt, ob bei dieser Tagung gewählt werden sollte oder nicht. Dabei
ergaben sich ine „Nein -Stimme, Enthaltungen und „Ja‘-Stimmen. Die ine
„Nein“-Stimme War Vvon einem MitarbeitersBruderrats.

och zurück Yra Bruderrat! kın kirchliches UOrgan annn nicht selbstständig
bestrehen. Es bedarf eines Auftraggebers, dem dieses rgan verantworrtlich ISt. Als
Auftraggeber in die amrtliche Bezeichnung des Bruderrats „die Schlesische
Bekenntnissynode“. Diese aber ISt ISTt in Wahrheit nicht Auftraggeber des Bruder-
rats. Er 1St 948 11C  g konstituiert, die Bekenntnissynode hat 943 das letzte Mal
SCLAYT Eine Bekenntnissynode, die den Bruderrat beauftragt hätte, har seIt Januar
1948 nicht SCLASL iıne Kooption eines Bruderrates 1St vorübergehend möglich,
darf aber nichrt zu Dauerzustand werden vıe beim Schlesischen Bruderrat. Er hart
nicht Auftrag und Autoritat einer schlesischen Bekenntnissynode. Er hat AULC. nicht
Auftrag und Autorität eines Kirchentages der Bekennenden Kirche oder eines
Gener:  Onvents der Pfarrer der Bekennenden Kirche.
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Die Bildung un! /usammensetzung des Bruderrats ISt willkürlich erfolgt. Bedenk-
ich ISt die Art, WIie der Bruderrat nicht durch WYahl und Beschluß der Pfarrerschaft
in der Bekennenden Kirche Schlesiens oder eines Kirchentages der Bekennenden
Kirche Schlesiens zustande gekommen 1St, sondern durch Kooption. [)as beweist
die Einladung (Punkt „Vorschlag ZUrC Ergänzung des Bruderrates, Ver-
fahren und Namen‘) Denselben Bedenken unterliegt der AAat der Bekennenden
Kirche Schlesiens“. Schon Februar 1948 zeichnen 1in einem Schreiben des
Bruderrats für den „Vorläufigen Rar Ehrlich, Schmauch, Treblin, obwohl ein VOTL-

läufiger Rat me1ılines issens nicht gebildet worden ISt. Der bis 1945 bestehende
Rart 1St, ohne da{s A4USs seinem Dienst entlassen wurde un ohne da{fs seine Mit-
glieder befragt wurden, übergangen, Ja, beseitigt worden. Ich bin als Vorsitzender
des Rates der Bekennenden Kirche Schlesiens überhaupt nicht gefragt worden, ob
ich em Rar weılter anzugehören gedenke oder Z Rückrritt bereit bin Seit
gCSECI' n 1St M1ır klar, da{fß der „Rar”, der bis 1945 1mM Amt Wal, beseitigt worden ISt.
Ich habe diesen Beschlüssen nicht zugestimmt, da ich der Sitzung des Bruder-

in der diese Mitglieder estellt wurden, nicht habe teilnehmen können. Ich
halte och heute die damalige Bestellung nicht für einwandrfrei, da anstelle VO  —

verstorbenen Mitgliedern des Bruderrats solche erufen Warcn, die Mitglieder
der Schlesischen Bekenntnissynode 45 R Das richtet sich nıcht die Perso-
Necn der heutigen Mitglieder 1aber den (Grundsatz, da{fs in Zeiten des B
bruchs eın Bruderrat auf seine Kontinuität mit seiner Synode bedacht sein
sollte, als geschehen ISET.

Vertretung beim Preußischen und Reichsbruderrat

Fur die Vertretung der Bekennenden Kirche Schlesiens beim Preußischen un
Reichsbruderrat mulfsten folgende Gesichtspunkte geltend se1nN. Wenn der Schlesi-
sche Bruderrat in der Kontinuität Mmit der Bekennenden Kirche Schlesiens VOL 1945
bleiben ollte, mußte angestrebt werden, in der Vertretung in den leitenden
UOrganen der Bekennenden Kirche ın Deutschland soviel als möglich nichts
ÜAndern. Offizieller Vertreter des Schlesischen Bruderrats 1m Preußischen Bruderrat
War nach dem Protokall der Preußischen Bekenntnissynode (vom Oktober
1943 Präses Kellner. iıne Anderung War insofern möglich, als diese Wahl nicht
den Absichten dieser Preußischen Bekenntnissynode entsprach. Absichrt dieser
Bekenntnissynode War nämlich, die alte Besetzung des Preutfsischen Bruderrats VO  >

1934 sovie] als möglich wiederherzustellen un! ‚Warlr ohne Rücksicht darauf, ob die
betreffenden Mitglieder behindert selen oder nichrt. Das aber konnte den
damaligen politischen Verhältnissen schwer offen ausgesprochen werden. Nun War
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Mitglied des Schlesischen Bruderrats im Preufßischen Bruderrat SEIt 1934 Hornig,
War aber durch seine Ausweisung 4U5 Berlin und Brandenburg SeIt 1938 an der
regelmäfßigen Teilnahme verhindert. Er har War des Verbotes oft teilgenom-
INCH, War aber MIıt Rücksicht auf die staatspolizeiliche Ausweisung offiziell nicht
wählt worden. AuUt Protokall War Kellner gewählt. Da Kellner offiziell gewählt
un ich nach der Absicht der Synode wählen WAaTr, konnrte der Plartz icht anders
besetzt werden ohne das Votum VON Kellner und on mıiır. Ich wurde ın einer
Sitzung des Bruderrats Vom I8 Januar 948 VO  —_ Bruder Schmauch gedrängt, auf
den Plartz 1mM Preußischen Bruderrart verzichten. Ich könne nichrt zugleich
Bischof se1in und 1im Preußischen Bruderrat die Schlesische Bekennenden Kirche
Vvertreten, eın Grundsatz, der sich spater als nichrt stichhaltig erwıesen hat Denn
andere Männer der Bekennenden Kirche, die seIit 1945 iın kirchenleitende Amter
gekommen sind, haben cschr ohl ihre ÄIIIEC[' 1n den leitenden UOrganen der
Bekennenden Kirche behalten. Ich gab nach und verzichtete. Das WAaFr unrecht Von

MiIr. Denn CEIStENS übersah ien; da{fs offiziell Ja noch Präses Kellner Mitglied des
Preufßischen Bruderrats WAaflT, zwelitens raumte ich einen Platz, den ich, MIır
zustand, nicht raumen sollte Denn geriet nicht Aur der Vorsitz des Bruderrats der
Bekennenden Kirche Schlesiens, sondern auch die Vertretung der Bekennenden
Kirche Schlesiens ım Preußischen Bruderrat ıIn die Hände PiINES Mannes. Vorsit-
zender des Bruderrates muülfste I, M der Präses der Bekenntnissynode se1in.

An meinem Verhältnis ZUT Bekennenden Kirche hart sich dadurch nichts gean-
dert. Ich habe mich jedenfalls ın dem W illen sachlicher und brüderlicher
Zusammenarbeit MIit dem Bruderrat immer bereit gefunden. Bedauern 1aber mu{fs
iC CS; da{fs auf die Möglichkeit meıiner Teilnahme Bruderrat keine Rücksichrt
SCHOMMECN wurde.

Im April 1948 Walr ich bei der GESIEN Tagung des Gesamtbruderrates durch den
gleichzeitigen Besuchsdienst VOoO  > Abgeordneten der Preufßischen Kirchenleitung
verhindert teilzunehmen. Nur AIl letzten Sitzungstage WAar ich noch ein1ge Stunden
wesend. Dabei aber fanden ım Laufe des Jahres 948/49 ohl Sitzungen des Bru-
derrates5 aber UTr eın oder WwWwe1l Mal WAar mMI1r 1m Laute eines Jahres möglich,
teilzunehmen, weil ich ON: diensrlich verhindert WArfr. Für die ditzung 10
Maärz, der auch Pfarrer Mochalski teilnahm, also überhaupt die Sitzung
ach der Konstituierung des Bruderrates, der ich Sanz teilnehmen konnte, bat ich
zunächst Bruder Ehrlich, möchte Gelegenheit fÄ einer Aussprache über die schle-
sische Lage gegeben werden, moöchrte meine Bitte Bruder Schmauch welter-
geben. Dabei erfuhr ich, da{fs Bruder Schmauch VOoNn sich 4115 die Görlitzer Pfarrer
hinzugeladen hatte, obwohl auf der schrittlichen Einladung nichts davon vermerkt
.. Ich bat ach meliner Erinnerung Caps UuVO Bruder Ehrlich Mr Weitergabe an
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Bruder Schmauch, INnan möchrte die Pfarrer CLWA 13 Uhr entlassen, ann
1M Kreise der Bruderratsmitglieder un! ın Anwesenheit VON Mochalski über die
schlesische Lage sprechen können. Ich wiederholte diese Bitte Bruder Schmauch.
ber der Vormittagverging Anwesenheit einiger Görlitzer Pfarrer. Zu einer Aus-
sprache kam daher nicht. Als ich Wochen späater aufdiese Willkür, Pfarrer hin-
zuzuladen, die Sar nıicht un Bruderrat gehörten, und aufdie Unmöglichkeit, die
schlesische Lage 1in ihrer Anwesenheit 1m Bruderrat besprechen können, hin-
WIeS, wurde mır die diktatorische Antwort VvVon Bruder Schmauch: „Das ware auch
nicht 1n der Ordnung gewesen. Um eines Ordnungsprinzips willen durfte un
konnrte also iın der ersten Sitzung des Bruderrates, der ich Gelegenheit hatte,
Sahnz teilzunehmen, der dringend notwendigen Aussprache 1M Kreise des Bru-
derrats nicht kommen. [Diese Begebenheit 1St wichtig, denn sS1e zeigt, WI1eE willkür-
ich die Leitung des Bruderrats gehandhabt wurde. Der Sitzungsbericht bezeichnete
dann diese Sitzung als Arbeitsbesprechung.

In diese Richtung gehört auch, da{fßs in den Sitzungen, denen ich teil-
habe, MIr niemals ine Feststellung der Beschlufsfähigkeit begegnet ISt.

Man hat Beschlüsse gefafst un: in Protokollen und Briefen diese me1lst als „CINMU-
tig bezeichnet, aber die Beschlufßsfähigkeit nicht beachtert un: WIeE ich in einem
Falle bezeugen kann, ohne ıne Einmütigkeit ın der Sitzung festgestellt haben,
diese nachträglich behauptet.

Gegenüber der Behauptung, Ina  ; WISSE seltens des Bruderrats S nicht, ob die
Kirchenleitung wirklich gewillt sel, mıiıt der Bekennenden Kirche USaININCNZU-

arbeiten und den Weg der Bekennenden Kirche gehen, se1l über die erwähnten
Feststellungen hinaus auf folgendes hingewiesen.
E Die Übernahme des Kirchenregiments der schlesischen Kirche durch Männer

der Bekennenden Kirche Schlesiens WAar nicht eintfach ın Erbe der Bekennen-
den Kirche. Diese Übernahme der Kirchenleitung War 1Ur möglich infolge der
persönlichen Initiative der in der Festung Breslau verbliebenen Mitglieder und
des einen Mitarbeiters des Bruderrats. Es 1€es Fränkel, Ihle und ich Auf
diesen wenigen Schultern ruhrte damals die Verantwortung für die UÜbernahme
des Kirchenregiments, un! 1€6S$ 1n den agen, in denen Russen und Polen TEeS-
lau besetzten un die Polnische Evangelische Kirche bereit WAaTr, uns

Kirchenregiment bestreiten. Es ISt also nicht S! als härtten WIrLr damals NANsere

Ämter aus der and des Bruderrates empfangen. Fränkel un: ich haben die
Mitglieder des Bruderrates ETrST herangeholt. Ein Mitglied des Bruderrates habe
ich CISLT ach Onaten SAr Mitarbeit in der Kirchenleitung SCWONNCNH. Fränkel
un ich allein da, den Anspruch auf das Kirchenregiment VOTL der
Kirche und der politischen ÖOffentlichkeit VEILLIETCN, und das möglich
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auf Grund der Autorität, die U: Gott durch UNSsSeCer Handeln 1in der Festung hatrte
zutfallen lassen. Damals erklärte ich dem Beauftragten des polnischen
Staates für die Kirchenfragen, A4SS die Schlesische Kirche eın Gilied der Beken-
nenden Kirche Preußens se1i und daher 1im Preufßischen Bruderrat ihr Kirchen-
regıiment sehe. Sie könne nicht durch die Polnische Evangelische Kirche
übernommen werden, die nicht iın derselben Bekenntnisbindung stehe.

2.) Es 1St bekannt, da{fs WIr für HSCIE Schlesische Kirche schon aln Juni
Barmen für die Ausrichtung des Amtes in dem VOon mır vertafilsten Amı-tsblart
verbindlich machten. uch die Erklärung der Superintendenten in Schweid-
nıtz geht auf meine Initiative zurück.

3 Bei der Ubernahme des Kirchengebiets der Oberlausitz sind die Mit-
glieder der Kirchenleitung 1m (GGottesdienst 1m Juni 947 ausdrücklich auf
Barmen verpflichtet worden.

4.) Die Ordination in der Schlesischen Kirche erfolgt beschlufßsmäfßig in der VO  -

der Preufsischen Bekenntnis-Synode in Halle beschlossenen Bekenntnis-
Verpflichtung. Alle 1CH berufenen Pfarrer wurden, SOWEeIt s$1e nicht ausdrücklich
in der Bindung Barmen VO  > früher her stehen, VOTLF ihrer Berufung auf Barmen
verpflichtet. Die Berufungsurkunden der Pfarrer in UuNserer SchlesischenBISCHOF HORNIG UND SEIN UMFELD IN DER NACHKRIEGSZEIT  249  auf Grund der Autorität, die uns Gott durch unser Handeln in der Festung hatte  zufallen lassen. Damals erklärte ich dem Beauftragten des polnischen  Staates für die Kirchenfragen, dass die Schlesische Kirche ein Glied der Beken-  nenden Kirche Preußens sei und daher im Preußischen Bruderrat ihr Kirchen-  regiment sehe. Sie könne nicht durch die Polnische Evangelische Kirche  übernommen werden, die nicht in derselben Bekenntnisbindung stehe.  2.) Es ist bekannt, daß wir für unsere Schlesische Kirche schon am 3. Juni 1945  Barmen für die Ausrichtung des Amtes in dem von mir verfaßten Amtsblatt  verbindlich machten. Auch die Erklärung der Superintendenten in Schweid-  nitz geht auf meine Initiative zurück.  3.) Bei der Übernahme des Kirchengebiets der Oberlausitz sind die neuen Mit-  glieder der Kirchenleitung im Gottesdienst im Juni 1947 ausdrücklich auf  Barmen verpflichtet worden.  4.) Die Ordination in der Schlesischen Kirche erfolgt beschlußmäßig in der von  der Preußischen Bekenntnis-Synode in Halle beschlossenen Bekenntnis-  Verpflichtung. Alle neu berufenen Pfarrer wurden, soweit sie nicht ausdrücklich  in der Bindung an Barmen von früher her stehen, vor ihrer Berufung auf Barmen  verpflichtet. Die Berufungsurkunden der Pfarrer in unserer Schlesischen ...  (Text bricht auf S. 18 ab, Seite 19 ff sind verloren).  ANLAGE 6  Tabellarischer Lebenslauf von Ernst Hornig vom 8. April 1948  (mit Ergänzungen in Kursive) (AKG 12-3219)  1943  Vorsitzender des Rats der Bekennenden Kirche Schlesiens  1945 Febr.  Leitung der Pfarrerschaft Breslaus in der eingeschlossenen  Festung in Gemeinschaft mit dem neugewählten Stadtdekan Lic.  Dr. Konrad  1945 4.5.  Vorsprache mit den Vertretern des Erzbischöflichen Ordinariats  (Weihbischof Dr. Ferche und Generalvikar Dr. Kramer) bei dem  Festungsgeneral Niehoff in Breslau, und zwar als Sprecher der  Abordnung  1945 11./125.  Vorsprachen als Verhandlungsführer der in der Bildung begriffenen  Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Schlesien beim rus-  sischen Stadtkommandanten und polnischen Stadtpräsidenten  in Breslau( Text bricht auf 18 ab, Seite f£ sind verloren).

ANLAGE

Tabellarischer Lebenslauf von Ernst Hornig Vom April 1948
(mit Ergänzungen in Kursive) AKG 12-3219)

1943 Vorsitzender des Rarts der Bekennenden Kirche Schlesiens
Febr. Leitung der Pfarrerschaft Breslaus in der eingeschlossenen

Festung in Gemeinschaft MITt dem neugewählten Stadtdekan Lic
Dr. Konrad

A Vorsprache MIt den Vertretern des Erzbischöflichen Ordinariats
(Weihbischof Dr. Ferche und Generalvikar Dr. Kramer) bei dem
Festungsgeneral Niehofft in Breslau, un ‚WarT als Sprecher der
Abordnung

1945 11A125 Vorsprachen als Verhandlungsführer der in der Bildung begriffenen
Kirchenleitung der Evangelischen Kirche VO  —x Schlesien beim [US-

sischen Stadtkommandanten und polnischen Stadtpräsidenten
iın Breslau
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1945 Präses der neugebildeten bekenntnis-gebundenen Kirchenleitung
der Evangelischen Kirche VOIN Schlesien: Herausgabe des Crsten

amtlichen Mitteilungsblattes der Evangelischen Kirche VOoO.  ;

Schlesien
945 18.10 Teilnahme der Tagung des Kates der Evangelischen Kirche 1n

Deutschland in Stuttgart anlässlich der Einladung der Vertreter
der Okumene (Erklärung des Rates ZUT Schuldfrage)

1946 : 572 Ephorenkonvent INn Schweidnitz
1946 Mai Teilnahme der Kirchenkonferenz in Ireysa
1946 D wird durch die Synode der Evangelischen Kirche VO:  - Schlesien

dem Vorsitzenden der Kirchenleitung die Amtsbezeichnung
„Bischof“ verliehen

1946 4.12 Ausreise aus Schlesien östlich der Neisse aufgrund der Auswei-
Sung durch das Warschauer Ministerium aus Breslau

1947 Januar Teilnahme der Konferenz der Kirchenleitung in Ireysa
1947 Febr. AÄAmtssitz ın Görlitz
1947 21 DE Bezirkssynode/Kirchentag in Görlitz mMA1t Bischof Dibelius
947 13 UÜbernahme des Kirchengebietes wesrtlich der Neisse, das VOTL-

übergehend treuhänderisch durch die Evangelische Kirche Vo  -

Berlin-Brandenburg verwaltet wurde, durch die Kirchenleitung
der Evangelischen Kirchen Von Schlesien

947 Juni Teilnahme der Kirchenversammlung VO  > Ireysa
1948 Besuch VON Scharf und Faifst in Görlitz
1948 April Reise in die Schweiz auf Einladung des Okumen. Rates der

Kirchen in enf
1949 2440 Erklärungdes SIALUS confessionis DON Berger, Schmauch, Wahn Un

Ehrlich
949 411 Erklärung des ASUS confessionis der er dissentierenden Brüder
1949 1L4A:43 Notverordnung derAPU zum SIALUS CoNfessionNiS
1950 841535 Provinzialsynode IN Görlitz


